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Abb. 3  Regensburg, ehe-
malige Benediktinerab-
teikirche St. Emmeram. 
Grundriss.

Abb. 4  Regensburg, ehe-
malige Benediktinerab-
tei St. Emmeram, heute 
Schloss der Fürsten von 
Thurn und Taxis. Luftauf-
nahme des Gesamtkom-
plexes.
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Abb. 5  Regensburg, ehemalige Benediktinerabteikir-
che St. Emmeram, Mittelschiff. Stuckfigur des Kle-
rikers Tagino, des späteren Erzbischofs von Magde-
burg. Egid Quirin Asam, um 1731/33.

Abb. 6  Regensburg, ehema-
lige Benediktinerabtei St. 
Bartholomäus in Prüll (heute 
Kartaus-Prüll). Westfassade, 
11. Jahrhundert (Turmober-
geschosse frühes 17. Jahr-
hundert, Turmhelme 19. 
Jahrhundert).
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Abb. 7 Regensburg, Blick auf den Dombezirk (unten) und 
die ehemalige Königspfalz mit der Basilika zur Alten Kapelle 
(links oben). Luftaufnahme.
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Abb. 9 Rom, Basilika Santa Maria Maggiore. 
Gnadenbild der Muttergottes (Salus populi 
Romani).

Abb. 10  Regensburg, Basilika Unserer Lieben 
Frau zur Alten Kapelle. Gnadenbild der Mutter-
gottes.
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Abb. 11 Regensburg, ehemaliger „Brixener Hof“ 
(Hof des Bischofs von Brixen). Biforienfenster, 
11. Jahrhundert, Mittelsäule um 1150 (heute im 
Historischen Museum Regensburg).

Abb. 12  Regensburg, Ausschnitt aus dem Stadtgrundriss im 11. Jahrhundert, mit Einzeich-
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Abb. 13 Regensburg, ehemalige Damenstiftskirche Niedermünster. Grundriss des ottonischen 
Baus (um 950), mit Eintragung der Grablegen des heiligen Erhard sowie der bayerischen 
Herzogsfamilie (Rekonstruktion nach den Ausgrabungsbefunden).

Abb. 14  Sog. ‚Giselakreuz‘. Stiftung 
der ungarischen Königin Gisela für das 
Grabmal ihrer Mutter in der Regensbur-
ger Niedermünsterkirche, Anfang 11. 
Jahrhundert (heute in der Schatzkam-
mer der Residenz München).
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Abb. 15  Regensburg, ehemalige Damenstiftskirche Obermünster. Grundriss (1002 begon-
nen).

Abb. 16  Regensburg, ehema-
lige Damenstiftskirche Ober-
münster. Blick zur Ostapsis 
(Aufnahme um 1930, vor der 
Zerstörung im Zweiten Welt-
krieg).
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Abb. 17  Regensburg, ehemalige Damenstiftskirche Obermünster. Blick auf das nördliche 
Arkadengitter im früheren Querhaus (heutiger Zustand der Kirchenruine).

Abb. 18  Gernrode, ehemalige Damenstiftskirche St. 
Cyriakus. Blick ins Langhaus mit dem Arkadengitter 
der Emporen im Obergeschoss (um 960 begonnen).
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Abb. 19 Oberkaufungen (Kreis Kassel), ehe-
malige Benediktinerinnenklosterkirche zum 
Heiligen Kreuz. Innenansicht nach Westen, 
mit Blick auf das Arkadengitter der Empore 
im Obergeschoss (errichtet 1017-1025).

Abb. 20  Magdeburg, Dom. Blick in den 
Hauptchor (1209 begonnen), im Vorder-
grund der Sarkophag Kaiser Ottos I. (des 
Großen) (10. Jahrhundert). 
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Abb. 21  Bamberg, sog. ‚Heinrichsdom‘. Grundriss (1012 geweiht), Rekonstruktion nach den 
Ausgrabungsbefunden.
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Abb. 23 Bamberg, sog. 
‚Heinrichsdom‘. Grundriss 
der Westkrypta.
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Abb. 25  Bamberg, ehemalige Kollegiatstiftskirche St. Jakob. Grundriss (1065 begonnen, 
Westchor 15. Jahrhundert).

Abb. 26  Bamberg, ehemalige Kolle-
giatstiftskirche St. Jakob. Blick zur 
Ostapsis.

Abb. 27  Bamberg, ehemalige Kollegiatstiftskir-
che St. Jakob. Blick ins Langhaus nach Westen 
(Aufnahme um 1970, vor der Übertünchung 
der Säulen).
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Abb. 28  Sog. ‚Codex Aureus‘. Evangeliar, 870 entstanden. Zierseite mit Thronbildnis Kaiser 
Karls des Kahlen (ehemals Benediktinerabtei St. Emmeram in Regensburg, jetzt Bayerische 
Staatsbibliothek München).
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Abb. 29  Sog. ‚Sakramentar‘ Heinrichs II., kurz nach 1002 in Regensburg entstanden. Zierseite 
mit Thronbildnis Kaiser Heinrichs II. (ehemals im Dom zu Bamberg, jetzt Bayerische Staats-
bibliothek München).
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Abb. 30  Sog. ‚Regelbuch von Niedermünster‘, um 990 in Regensburg entstanden. Zierseite 
mit Darstellung des Stifters, Herzog Heinrichs II. des Zänkers (ehemals in der Benediktiner-
abtei St. Michael zu Bamberg, jetzt in der Staatsbibliothek Bamberg). 



Bamberg und Apulien

Um die Jahrtausendwende befand sich der Süden der Apenninhalbinsel in einer 
komplexen politischen Situation: unterschiedliche Herrschaftsansprüche standen 
einander oft in gespanntem Verhältnis gegenüber. Neben den Restgebieten byzan-
tinischer Herrschaft (Katepanat Italía, der Apulien und Kalabrien umfasste) und 
den aus Handelsgründen zum oströmischen Reich hin orientierten Seestädten wie 
Amalfi und Neapel sowie den langobardischen Fürstentümern Benevent, Salerno 
und Capua waren auch die Sizilien vollständig beherrschenden Sarazenen ein we-
sentlicher Faktor im politischen Kräftespiel. Nicht zuletzt hatten auch die Päpste 
damit begonnen, ihren früheren Juridiktionsbereich im Süden wiederherzustellen, 
der ihnen im achten Jahrhundert durch den byzantinischen Kaiser Leo III. entzo-
gen worden war. Zugleich betraten kurz nach 1000 die Normannen die politische 
Bühne Unteritaliens, ohne jedoch zunächst eine maßgebende eigene Rolle spielen 
zu können, vielmehr waren sie als Söldner in den Dienst des langobardischen Fürs-
ten Waimar von Salerno getreten.

Allerdings geht es in diesem Beitrag nicht um die Normannen, wenn die Be-
ziehungen zwischen Bamberg und Apulien als Thema anstehen. Die Verbindung 
ergibt sich vielmehr durch einen apulischen ‚Revolutionär‘ mit Namen Meles – der 
Ismahel des Sternenmantels –, welcher zunächst mit einer zusammengewürfelten 
Truppe erfolgreich gegen die Byzantiner unter dem Katepan Boioannes zu Felde 
gezogen war, und dann nach seiner Niederlage bei Canne 1018 auf die Idee kam, 
sich gegen den oströmischen Kaiser der Unterstützung des westlichen Kaisers 
zu versichern – möglicherweise unter dem Einfluss des Papstes Benedikt VIII. –, 
also Heinrich II. in seine Angelegenheiten hineinzuziehen: Daher zog Meles nach 
Norden über die Alpen und musste bis Bamberg reisen, um den Kaiser persönlich 
treffen und seine politisch-strategischen Argumente durch die Überreichung eines 

Horst Enzensberger
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prunkvollen Mantels als Geschenk eindrucksvoll unterstreichen zu können. Ob er 
sich dessen bei Antritt seiner Reise voll bewusst war, wissen wir nicht – dazu sind 
die Quellen nicht gesprächig genug, erfolgreiches Bamberger Stadtmarketing ist 
für jene Zeit jedoch noch nicht entwickelt. 

Die Bamberger Belehnung als Herzog von Apulien ist ein wichtiger Baustein 
in der Lehre vom antiquum ius imperii, also den Ansprüchen des abendländischen 
Kaisers auf die Herrschaft über ganz Italien, auch wenn in der praktischen Umset-
zung nicht viel davon übrigblieb: einerseits starb der neue Herzog noch in Bam-
berg, bevor er zurückkehren konnte, andererseits waren die Maßnahmen, die 
Heinrich II. auf seinem letzten Italienzug traf, nicht von dauerhafter Wirkung. In 
der staatsrechtlichen Theorie des deutschen Reiches blieb der Anspruch jedoch 
eine Konstante, auf die immer wieder Bezug genommen wurde, zuletzt unter 
Heinrich VI., auch wenn dessen Erfolg eher auf die dynastische Verbindung mit 
dem normannischen Herrscherhaus in der Person der Konstanze als auf den alten 
Rechtsanspruch zurückzuführen war.

Meles / Ismahel

Die Identität des Meles – so wird er in den süditalienischen Quellen und in der 
byzantinischen Chronik des Johannes Skylitzes genannt – mit dem Ismahel des 
Sternenmantels ergibt sich einerseits aus seiner Ernennung zum Herzog von Apu-
lien, andererseits vor allem aus der ausdrücklichen Gleichsetzung von Ismahel und 
Meles im Diplom Heinrichs III. für Argyros, den Sohn des Meles. Als Angehöri-
ger der einheimischen apulischen Führungsschicht in Bari versuchte er zweimal, 
gegen die byzantinische Herrschaft vorzugehen: zuerst 1009/1010; nach anfäng-
lichen Erfolgen endete des Unternehmen in einer Niederlage gegen den Katepan 
Basilios Mesardonites. Unter der Oberfläche dauerte die Unzufriedenheit mit der 
griechischen Herrschaft jedoch an, und im Frühjahr 1017 fiel Meles mit langobar-
dischen und normannischen Truppen, die ihm der Papst zugesandt hatte, in Norda-
pulien ein und konnte siegreich vorrücken, bis er im Oktober 1018 vom Katepan 
Basilios Boioannes bei Canne geschlagen wurde. Meles musste fliehen, über sei-
nen Aufenthalt bis zum Auftreten in Bamberg 1020 ist nichts bekannt.

Ob Meles Langobarde war, der der griechischen Kultur zuneigte, wie es Wil-
helm von Apulien schildert, wird gelegentlich bezweifelt, da man den Namen Meles 
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für armenisch hält: Eine armenische Siedlungsgruppe in Apulien ist zwar tatsäch-
lich nachweisbar, um das Jahr 1000 hatten sie sich jedoch in der Regel der lango-
bardischen Rechtsgruppe angeschlossen. Seine Frau Maralda und sein Schwager 
Dattus dürften auf jeden Fall aus dem langobardischen Adel stammen. Der Name 
des Sohnes, Argyros, der zusammen mit seiner Mutter 1012 von Bari nach Kons-
tantinopel deportiert worden war – erst 1029 konnte er nach Bari zurückkehren, 
kann als Indiz für die Neigung seines Vaters zur griechischen Kultur gelten, sofern 
ihm der griechische Name nicht erst während seiner Erziehung in Byzanz gegeben 
worden war, wofür es aber keine Quellenzeugnisse gibt.

Dieser Argyros war 1042 von langobardischen Aufrührern und von norman-
nischen Truppen als Anführer gegen die Byzantiner zum princeps et dux Italiae 
ausgerufen worden. Der Princeps-Titel war den Langobarden vertraut, mit dem Ti-
tel eines Herzogs konnten sowohl die Vorstellungen der Normannen als auch eine 
Reminiszenz an den seinem Vater vom Kaiser Heinrich verliehenen Titel abgedeckt 
werden. Die Wahl der topographischen Bezeichnung ‚Italien‘ an Stelle von ‚Apulien‘ 
zeigt die Vertrautheit des Argyros mit der byzantinischen Terminologie und die 
deklaratorische Zielrichtung gegen Konstantinopel, zumal zu diesem Zeitpunkt der 
abendländische Herrscher in Italien noch nicht in Erscheinung getreten war. Durch 
die Ernennung zum Patrikios konnte Argyros für die byzantinische Seite gewonnen 
werden. Nach einem erneuten Aufenthalt in Konstantinopel ab 1045 und nach dem 
Eingreifen Heinrichs III., der den Normannen Drogo mit der Grafschaft Apulien be-
lehnte, wurde Argyros 1051 vom Basileus Konstantin IX. zum dux (Herzog) ernannt 
und als Gouverneur nach Apulien geschickt.

An Argyros ist das nur im Codex Udalrici, einer in Bamberg entstandenen Do-
kumentensammlung, überlieferte Diplom (D HIII 322) von 1054 gerichtet, aus dem 
die Identität von Ismahel und Meles zweifelsfrei hervorgeht und wonach es sich bei 
Meles um einen Rufnamen handeln könnte. Heinrich III. verbot auf Bitten seines 
Getreuen Argirus, das Grab, das dessen Vater Ismahel in Bamberg gefunden hatte, 
in Zukunft für weitere Bestattungen zu verwenden, und ordnete dementsprechend 
an, dass niemand in das Grab gelegt werden dürfe, in dem die Gebeine „des vor-
genannten Ismahel, Herzog von Apulien, der auch Melo genannt wurde“, ruhten 
(qualiter ex nostris fidelibus quidam Argiro dictus per nuncios suos nostram clemen­
tiam suppliciter postulavit, ut in sepulchro patris sui felicis memorie Ismahel nomi­
nati Babenberc sito neminem ab hac re in antea sepeliri nostra imperiali auctoritate 
firmiter interdiceremus. ... praecipimus ut in tumulo, in quo praedicti Ismahel ducis 
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Apuliae, qui et Melo vocabatur, ossa clauduntur, nullus per omne evum post ipsum 
ponatur seu sepeliatur). Zwar ist der byzantinische Gouverneur von „Italien, Ka-
labrien, Sizilien und Paphlagonien“ mit dem Titel eines dux wohl kaum als fidelis 
des deutschen Kaisers im rechtlichen Sinne anzusehen. Da die Namen Meles und 
Argyros ansonsten in cisalpinen Quellen unbekannt sind, kann eine Bamberger Stil-
übung mit Sicherheit ausgeschlossen werden. Ob die Boten nur in der privaten An-
gelegenheit der väterlichen Grabstätte im Bamberger Dom zum Kaiser geschickt 
wurden oder ob es auch um einen erneuten, wenn auch erfolglosen Versuch ging, 
für das byzantnische Süditalien westliche Hilfe gegen die Normannen zu erreichen, 
nachdem das päpstlich-kaiserliche Heer unter Leo IX. im Jahre 1053 bei Civitate 
eine entscheidende Niederlage erlitten hatte, muss offen bleiben. Wenn über kai-
serliche Hilfe verhandelt worden war, ist es jedenfalls nicht zu konkreten Ergebnis-
sen gekommen: Heinrich III. starb zwei Jahre später und Heinrich IV. konnte erst 
1065 mit Erlangung der Volljährigkeit eigenständige Politik betreiben. Zu diesem 
Zeitpunkt hatten die Päpste bereits längst die Weichen für die politische Anerken-
nung der Normannen gestellt.

Eine weitere Hypothese zur Namenfrage ergibt sich noch aus der eigenhändi-
gen Unterschrift des Argyros unter seiner Urkunde für ein Kloster in Monopoli aus 
dem Jahre 1054; das am Ende stehende ho Mélēs könnte noch ein Beiname sein, 
aber auch schon die Entwicklung eines Familiennamens andeuten, die sich im by-
zantinischen Reich im Laufe des 11. Jahrhundert durchsetzten.

Das Gastgeschenk: der Sternenmantel

Die im Museum und in der Jubiläumsausstellung sowie in deren Katalog auf der 
Grundlage der verdienstvollen Veröffentlichungen von Renate Baumgärtel-Fleisch-
mann vertretene Auffassung, der Sternenmantel sei in einer Regensburger Werk-
statt entstanden und erst nach 1020 fertiggestellt worden, ist nach meiner Auffas-
sung nicht haltbar, da die Beweisführung mit stilistischen Parallelen in Initialen 
von Handschriften zwar methodisch vertretbar ist, sich solche Parallelen aber in 
zahlreichen Handschriften der unterschiedlichsten Herkunft finden, sowohl süd-
lich wie nördlich der Alpen.

Diese Vorstellung beruht auf der Annahme, der auf dem Mantel genannte Auf-
traggeber Ismahel sei bereits vor der Fertigstellung des Mantels verstorben und 
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das Objekt daher im Auftrag Heinrichs fertiggestellt worden, denn der Text lautet: 
Pax Ismaheli, qui hoc opus ordinavit.

Der Friedenswunsch pax für den Auftraggeber Ismahel kann nicht als Argument 
dafür verwendet werden, es handele sich um einen Toten: das kann jeder Besucher 
einer Messe feststellen – in der Geschichte der Riten ist dies weit zurückzuverfol-
gen und wohl auf östlichen Einfluss zurückzuführen, außerdem stammt Meles aus 
dem Mittelmeerraum und einer kulturellen Kontaktzone, in der der Gruß schalom 
oder salam zur alltäglichen Erfahrung gehörte. Auch wäre wohl anzunehmen, dass 
bei einer Memorialinschrift auf dem Mantel der vom Kaiser verliehene Titel, wenn 
vielleicht auch abgekürzt nur als dux, Erwähnung gefunden hätte. Als „Mantel des 
apulischen Herzogs“ wird er schließlich noch in Verzeichnissen des 15. Jh. geführt, 
und dennoch mit nicht unerheblichen Kosten restauriert, wohl doch, weil man sich 
trotz der Formulierung in den Akten der Verbindung des Objekts mit dem heiligen 
Kaiser durchaus bewusst war.

Vor allem ist es jedoch unwahrscheinlich, dass ein erfahrener Politiker sich 
auf eine diplomatische Reise begibt, ohne entsprechende Vorsorge für den zere-
moniellen Aspekt von Verhandlungen getroffen zu haben. Es ist also davon aus-
zugehen, dass Meles sich bereits in Italien ein entsprechendes Objekt beschafft 
hat. Denn die Annahme, ein Gastgeschenk sei in einer dem Hofe des Empfängers 
nahestehenden Werkstatt, quasi in einer Hofwerkstatt, angefertigt worden, beruht 
auf eigenartigen Vorstellungen über die Mechanismen solcher Aufträge. Dass dann 
der Empfänger das Objekt habe fertigstellen lassen – und wohl auch bezahlt –, ist 
ebenfalls ohne quellenmäßigen Anhalt. Zwischen der Niederlage bei Canne 1018 
und der Belehung in Bamberg 1020 stand auch genügend Zeit zur Verfügung, um 
ein aufwendiges Objekt anfertigen zu lassen. 

Deswegen muss man die Werkstatt nicht im tiraz, der Hofwerkstatt für Textili-
en, des vornormannischen Palermo suchen, wie dies Michele Amari in der Mitte 
des 19. Jh. wegen der orthographischen Fehler in den lateinischen Texten, die der 
Erläuterung der Sternbilder dienen, aber auch in der Dedikationsinschrift am un-
teren Saum des Mantels, getan hat, zumal diese Fehler mit hoher Wahrscheinlich-
keit erst bei der spätmittelalterlichen Restaurierung entstanden. Die Herstellung 
in Bari wäre wegen des lateinischen Textcorpus leichter vorstellbar, wie es auch 
vorgeschlagen worden ist. Ich selbst möchte die Entscheidung offen lassen: Italien 
von Rom ab nach Süden kann in Frage kommen, wenn wir den Ursprungsort des 
Mantels suchen. Süditalien als Alternative zu einem noch als fraglich empfundenen 
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Regensburg war ja noch bei den ersten Ausstellungen nach dem Zweiten Weltkrieg 
akzeptiert. 

Der Ansicht von Musca, Übergabe des Mantels und Investitur zum Herzog 
von Apulien seien bereits im Umfeld der Kaiserkrönung erfolgt, kann ich nicht fol-
gen, da eine derartige Ernennung vor dem zweiten Aufstand doch Spuren in der 
italienischen Geschichtsschreibung hätte hinterlassen sollen: wo der vom Kaiser 
verliehene Titel erwähnt wird, erfolgt dies in Zusammenhang mit der Nachricht 
über den Tod des Meles im Norden. Allerdings ist Musca nicht der erste, der diese 
Überlegung anstellt. Jedoch dürfte er Bassermann-Jordan nicht gekannt haben, wo 
der Mantel Heinrichs als süditalienische Arbeit aus den Jahren 1013/14 und als 
Krönungspallium angesehen wird; die Werkstätte sei nach dem Muster der Hof-
werkstätten in Konstantinopel organisiert gewesen.

Ich gehe daher davon aus, dass der Mantel mit dem Bamberger Aufenthalt des 
Meles und mit seiner hier erfolgten Erhebung zum Herzog von Apulien in Verbin-
dung zu bringen ist. Mit hoher Wahrscheinlichkeit kam er im Gefolge des Papstes 
mit nach Deutschland. Benedikt VIII. sah den Kirchenstaat durch die Nordexpan-
sion des byzantinischen Katepanats bedroht und hatte den zweiten Aufstand des 
Meles durch die Übersendung normannischer Söldner unterstützt. Da Staatsakte 
gerne mit hohen Kirchenfesten verbunden wurden, dürfte als Termin für die Beleh-
nung des Meles Ostern 1020 in Frage kommen. Die Zeremonie fand dann wohl in 
Gegenwart des Papstes statt und wurde durch den Kaiser vollzogen, auch wenn in 
den Quellen keine direkten Berichte überliefert sind. Im Rahmen dieser Feier soll-
te die Übergabe des Sternenmantels stattgefunden haben, denn es ist nur schwer 
vorstellbar, dass Meles eine Erklärung etwa folgender Art abgegeben haben sollte: 
„Ich habe zwar ein außerordentlich wertvolles Geschenk für Dich, leider ist es aber 
nicht fertig geworden.“ Am Samstag nach Ostern, am 23. April 1020, verstarb Meles 
dann unerwartet; ob hier mit der Einwirkung von Geheimagenten zu rechnen ist, 
muss leider offen bleiben. Heinrich lässt ein Staatsbegräbnis organisieren und eine 
Inschrift am Grab anbringen, über deren Wortlaut es jedoch leider keine Nachrich-
ten gibt. Man sollte in Erwägung ziehen, mit der Beisetzung des Meles die byzan-
tinischen Stoffreste in Verbindung zu bringen, die aus der Grablege der Kanoniker 
geborgen wurden, da trotz des ausdrücklichen Verbots im Diplom Heinrichs III. 
spätere Umbettungen wahrscheinlich sind.
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Heinrich II. in Apulien und Montecassino

Die Investitur des Meles als Herzog von Apulien konnte wegen dessen plötzlichen 
Todes keine Wirkung in Süditalien entfalten, selbst wenn die Nachricht von die-
sem Ereignis auch in den dortigen Quellen ihren Niederschlag gefunden hat. In 
Montecassino wusste man wohl auch deswegen gut Bescheid, weil der Schwager 
des Meles, ein gewisser Dattus, nach dem Scheitern des ersten Aufstandes 1010 
in Montecassino Zuflucht gefunden hatte und ihm von Papst Benedikt VIII. ein be-
festigter Turm am Garigliano übertragen wurde wegen seiner treuen Ergebenheit 
gegenüber Heinrich II. Das Eingreifen des Kaisers in die süditalienischen Ange-
legenheiten, wohl das Ziel der Deutschlandreise des Meles, ließ auf sich warten, 
zumal mit dem unerwarteten Tod des neuernannten Herzogs die politische Dring-
lichkeit in den Hintergrund getreten war. Unmittelbare Hilfe hatte Heinrich nach 
dem Bericht Wilhelms von Apulien dem Meles bei seiner Erhebung zum Herzog 
versprochen: auxilii promittens dona propinqui. 1021/1022 kam es dann zum dritten 
und letzten Italienzug Heinrichs, der im Norden Apuliens die vom Katepan Boio-
annes, dem Sieger über Meles, errichtete Stadt Troia belagerte, dann jedoch we-
gen der für die an dauernde Kälte gewohnten Deutschen unerträglichen Hitze – so 
berichtet die Chronik von Montecassino – das Unternehmen abbrechen musste, 
obwohl sich die Stadt anscheinend ergeben hatte. Heinrich, von einem alten Leiden 
geplagt, zog über Montecassino zurück nach Norden. 

Im Kloster des Heiligen Benedikt erfolgte die wundersame Heilung vom Stein-
leiden durch den Klosterpatron, ein Element der Heinrichslegende, das, ebenso 
wie die Geschichte von der angeblichen Jungfräulichkeit der Kunigunde oder vom 
Streit der Teufel um seine Seele nach dem Tod, seinen ersten schriftlichen Nie-
derschlag in der ältesten Redaktion der Chronik aus der Feder des Leo von Ostia 
fand. In reichen Geschenken manifestierte sich die Dankbarkeit des Kaisers, der 
Aufenthalt in Montecassino wurde jedoch auch zu politischen Maßnahmen genutzt: 
Neffen des Meles, deren weiteres Geschick allerdings im Dunkeln bleibt, wurden 
mit einer Grafschaft belehnt, Pandulf von Capua wurde der Prozess gemacht (die 
Gerichtsszene auf der Kaiserdarstellung im Ottob. lat. 74, dem Evangeliar, das Hein-
rich in Regensburg bestellt hatte und dem Kloster schenkte, wurde zwar mit die-
sem Ereignis in Verbindung gebracht, doch dürfte es sich eher um eine allgemeine 
Symbolik handeln. Die Handschrift wurde bereits nach rund einem Jahrhundert 
dem Kloster entfremdet). 
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Es kann hier nicht in Einzelheiten dargestellt werden, dass zwar Parallelen 
zu Buchstabenformen in Handschriften Regensburger Provenienz zu beobachten 
sind, dies aber nicht weiterhilft, da Ähnlichkeiten auch in anderen Schriftgebieten 
zu beobachten sind und epigraphische Schriften sowieso größere Probleme in der 
sicheren Zuordnung mit sich bringen.

Hingewiesen sei nur auf die liturgischen Rollen, die in Süditalien in bemerkens-
werter Zahl überliefert sind, vor allem mit dem Exultet der Osternachtliturgie. 
Außerdem ist in den Urkunden aus dem Archiv von Montecassino schon im 10. 
Jahrhundert in den Unterschriften der Gebrauch von ornamentalen Buchstaben 
nachzuweisen. In griechischen Handschriften süditalienischer Provenienz sind 
ebenfalls Parallelen zu beobachten. Nicht zuletzt ist auch zu berücksichtigen, dass 
Handschriften fremder Produktion in den mittelalterlichen Bibliotheken keine Sel-
tenheit sind. Die Bamberger Dombibliothek ist wohl eines der bekanntesten Bei-
spiele dafür, für Montecassino sei nur an das von Heinrich II. gestiftete Evangeliar 
erinnert.

Fazit: Eine topographische Zuordnung durch den Vergleich von Buchstaben-
formen, die gestickt sowieso anders ausfallen müssen als auf Pergament geschrie-
ben, kann keine unzweideutigen Ergebnisse erbringen. Eine Entstehung in Südita-
lien ist jedenfalls keineswegs ausgeschlossen, angesichts der Herkunft des Stifters 
sogar die wahrscheinlichere Möglichkeit, da es schwer vorstellbar ist, dass ein 
Apulier, der mit der Bitte um Unterstützung an den Kaiser herantreten wollte, ohne 
ein angemessenes Geschenk die weite Reise in den Norden antrat, zumal er wissen 
musste, dass die Beschaffung hochwertiger Luxusgüter nördlich der Alpen sicher-
lich nicht leichter war als in seiner süditalienischen Heimat.
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Karel Halla

Die Reform des Konvents des 
Franziskanerordens von Eger  

und der Einzug der Observanten

Die Geschichte des Franziskanerordens im späten Mittelalter ist geprägt von der 
Auseinandersetzung zwischen ‚Konventualen‘ und ‚Observanten‘, die schließlich 
im 16. Jahrhundert zur Spaltung des Ordens in zwei (und schließlich drei) von-
einander unabhängige Zweige führen sollte. Die Begriffe bedürfen der Erklärung, 
denn sie verweisen beide auf eigentlich selbstverständliche und beiden Flügeln 
des Ordens gemeinsame Grundlagen. ‚Observanz‘ meint die strenge Beachtung 
der Ordensregel, zu der jeder Angehörige eines Ordens verpflichtet war. Hinter 
dem Begriff ‚Konventual‘ verbirgt sich dagegen nichts anderes als das Adjektiv des 
Wortes ‚Konvent‘. Der Konvent stand im allgemeinen Sprachgebrauch schon bald 
für das Gebäude und die Mitglieder einer Bruderschaft, die darin lebte. Er trat bei 
den Bettelorden (und auch bei Ritterorden) an die Stelle des Begriffs ‚Kloster‘, da 
diese im Gegensatz zum benediktinischen Mönchtum keine stabilitas loci kennen. 
Ein Bruder des Franziskanerordens etwa (lat. ordo fratrum minorum) gehört sei-
nem Orden insgesamt an, kann aber von Ort zu Ort versetzt werden, so dass die 
Zusammensetzung der Konvente weit weniger fest ist als die Klostergemeinschaft 
der Benediktiner oder Zisterzienser.

Die in der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts entstandenen Bettelorden, d.h. die 
Franziskaner (oder Minoriten) und die Dominikaner (oder Prediger), lehnten es 
ursprünglich ab, sich Grundbesitz oder regelmäßige Einkünfte schenken zu lassen. 
Sie wollten Christus in radikaler Armut nachfolgen und wollten daher ausschließ-
lich von Spenden leben, die ihnen von Gläubigen zugewendet wurden. Der typische 
Ort ihrer Niederlassungen waren daher die Städte, in denen sie in der Seelsorge 
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tätig waren, die von den eigentlich dazu angestellten Pfarrern weitgehend vernach-
lässigt wurde. Jene kümmerten sich meist nicht selbst um das ihnen anvertraute 
Amt, sondern ließen sich von meist schlecht bezahlten Vikaren vertreten, die den 
Gläubigen nur die notwendigsten geistlichen Dienstleistungen zukommen ließen 
und auch diese in der Regel nur gegen Entrichtung von zusätzlichen Abgaben. Bet-
telordenskonvente lagen daher in aller Regel in den Städten, da sich ihnen vor allem 
dort ein entsprechendes Wirkungsfeld eröffnete.

Der Einsatz der Bettelorden in der Seelsorge durch Predigen, Beichte hören 
und Spendung der Sterbesakramente auch unter Lebensgefahr (etwa in Zeiten von 
Epidemien) und die erkennbare Authentizität ihrer radikal asketischen Lebenswei-
se führten schon bald  dazu, dass die Menge der empfangenen Spenden den lebens-
notwendigen Bedarf überstieg. Schon bald gingen daher auch die Franziskaner und 
Dominikaner dazu über, Grundbesitz und regelmäßige Einkünfte zu erwerben. 
Immer wieder jedoch setzten sich einzelne Brüder von großen städtischen Kon-
venten ab und zogen sich in die Einsamkeit von Einsiedeleien, auch Eremitagen 
oder Klausen genannt, zurück. Dies war zunächst nur eine alternative Lebensform 
innerhalb des Ordens, eine besondere Form persönlicher Askese, die einzelnen 
Ordensbrüdern gestattet werden konnte, wenn sie dies wünschten und ihren Or-
densoberen stark genug erschienen, die Anfechtungen eines Lebens als Einsiedler 
zu ertragen.

An der Wende vom 14. zum 15. Jahrhundert wurde der Gegensatz von kon-
ventualer und eremitischer Lebensweise jedoch theologisch-ideologisch auf-
geladen: Während die ‚Konventualen‘ ein am Mönchtum orientiertes Gemein-
schaftsleben (und eine dementsprechend lockere – wir könnten auch sagen: eine 
pragmatische – Handhabung der ursprünglichen Ordensregel) befürworteten, wie 
es sich in den städtischen Konventen herausgebildet hatte, wollten die ‚Observan-
ten‘, dass der Orden insgesamt zur ursprünglichen Radikalität des Armutsgebotes 
zurückkehrte, wie es die eremitisch lebenden Brüder bewahrt hatten.

Diese Spaltung innerhalb der Ordensgemeinschaft trat erstmals unter Papst Jo-
hannes XXII. (1316–1334) offen zutage. In dieser Zeitspanne entbrannte ein Streit 
um die Armut der Brüder des Bettelordens. Der Papst erkannte das Armutsideal 
des Ordens zwar an, verlangte jedoch gleichzeitig, dass der Orden sich der Ver-
antwortung stellte, die ihm aus den für sein Wirken notwendigen Besitzungen er-
wuchs, d.h. anerkannte, dass er für sein Wirken auch Besitz benötigte und diesen 
selbst (und nicht durch Mittelsmänner) verwaltete. Die von Wilhelm von Ockham 
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und anderen vertretene Auffassung, Christus und seine Jünger hätten keinerlei 
persönliches Eigentum besessen, erklärte Papst Johannes XXII. für ketzerisch. Die 
radikalen franziskanischen Theologen reagierten darauf, indem sie ihrerseits die 
Rechtgläubigkeit des Papstes in Zweifel zogen. Sie fanden dabei Unterstützung bei 
Ludwig dem Bayern, der seinerseits mit dem Papst in Konflikt stand, weil dieser 
sich weigerte, die Wahl und Erhebung Ludwigs zum römischen König und zu-
künftigen Kaiser anzuerkennen, obwohl sein Kandidat, Friedrich der Schöne von 
Österreich, im Thronstreit unterlegen war und seinerseits das Königtum Ludwigs 
anerkannt hatte. Eine tiefe innere Spaltung des Ordens war die Folge.

Ein weiterer Faktor, der großen Einfluss auf die Einigkeit der Bruderschaft des 
14. Jahrhunderts hatte, war der „schwarze Tod“, der allein in Europa im Jahr 1348 
mehr als zwei Drittel der Bevölkerung das Leben kostete. Diese Verluste trafen ein-
zelne Regionen und Städte und mithin auch die einzelnen Konvente der Franziska-
ner in höchst unterschiedlicher Weise. Viele Konvente verwaisten vollkommen und 
mussten neu besetzt werden. Das hatte zur unvermeidlichen Folge, dass manches 
Mal überstürzt Personen von zweifelhaftem Ruf aufgenommen wurden, manchmal 
auch Minderjährige (was die Bettelorden sonst grundsätzlich ablehnten), Men-
schen ohne Anstellung oder festen Wohnsitz. Für sie war die Aufnahme und das 
Anlegen der Franziskanerkutte oft ein Ausweg aus der Krise. Diese vom Eigennutz 
motivierten Eintritte in den Orden waren auch der Anfang vom Ende der inneren 
Geschlossenheit des Ordens. Eine wichtige Rolle  in der fortschreitenden Säku-
larisation des Ordenslebens spielte auch die städtische Umgebung. Immer mehr 
Söhne und Töchter wohlhabender Patrizierfamilien der Stadt wurden zum Dienst 
für den Herrn bestimmt. Die Aufnahme dieser Kinder bereicherte unaufhörlich das 
solide Fundament des Vermögens einzelner Klöster. Dieses Vermögen aber stand 
in direktem Widerspruch zu den Ordensvorschriften und Regelungen des heiligen 
Franz von Assisi und dessen Ideal von der Armut des Ordens.

Ungünstig auf die Ordensdisziplin wirkte sich auch das Große Schisma (1377–
1419) aus. Da die Bettelorden unmittelbar dem Papst unterstanden, verhinderte die 
Spaltung der obersten kirchlichen Autorität in eine römische und eine avignonesi-
sche Kurie, die miteinander um Gunst und Anerkennung konkurrierten, jedes ent-
schiedene päpstliche Eingreifen in die inneren Angelegenheiten der großen Orden, 
da deren Amtsträger stets mit einer Anerkennung des konkurrierenden Papstes 
drohen konnten.
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Wenn sie sich das Wohlwollen der Bevölkerung erhalten wollten, wie es die 
Franziskaner der ersten Generation genossen hatten, so mussten die Vorsteher der 
Klöster die Sanierung der Ordensmoral in Angriff nehmen. Die Grundidee einer 
vollständigen Reform zählte daher auch zu den ‚Vier Säulen der Observanz‘. Vorrei-
ter war kein geringerer als der heilige Bernadin Siena. Dieser trat 1402 in den Fran-
ziskanerkonvent seiner Heimatstadt ein, begab sich dann aber in das der strengen 
Observanz verpflichtete Fonte Colombo, wo er sein Ordensgelübde ablegte. Der 
Wandel vom Konventualen zum Observanten wurde damals noch nicht als Wechsel 
des Ordens betrachtet, da sich beide Gruppen noch als Angehörige ein und dessel-
ben Ordens verstanden, um dessen richtigen Weg sie rangen. Kurz darauf begab 
sich der heilige Bernadin auf Reisen. Seine rhetorischen Fähigkeiten brachten ihm 
schon bald allgemeine Anerkennung ein. Daneben versuchte er noch, sich der wis-
senschaftlichen Lehre in den besuchten Konventen zur Verfügung zu stellen, um ei-
nen besseren Einblick in die pastorale Mission der Ordensbrüder zu gewinnen. Auf 
diesem Wege verbreitete er in Italien den Gedanken der Reform des Ordens und 
galt nicht zu Unrecht einiges beim Gründer des Konvents. Am bekanntesten wurde 
sein Schüler, der heilige Johannes von Capestrano, der als beinahe 30jähriger Mann 
im Jahre 1414 in den der Observanz verpflichteten Konvent in Perugia eintrat. Des-
sen Nachfolger wurden zwei Pfeiler der Reform des Franziskanerordens, Albert 
von Sarteano und der heilige Jakobus von der Mark.

Das 15. Jahrhundert wurde bestimmt durch die großen Konzilien, die auch in die 
innere Entwicklung des Franziskanerordens eingriffen. Ein typisches Beispiel ist 
der Beschluss des Konstanzer Konzils, der es den Franziskanern der strengen Ob-
servanz erlaubte, eigene Provinzvikare zu wählen. Das Kapitel von Forli entschied 
dementsprechend 1421, dass alle Observanten ihren Vikaren statt den eigentlichen 
Provinzialoberen gehorchen sollten (und schuf damit eine Parallelhierarchie von 
Konventualen und Observanten innerhalb des Ordens). Einen Aufbruch aus der 
ausweglosen Situation versuchte das Generalkapitel in Assisi im Jahre 1430. Hier 
versammelten sich alle Strömungen der Reform um den bereits erwähnten Johan-
nes von Capestrano, der im Auftrag Papst Martins V. versuchte, den Orden erneut 
zu einigen. Die überlieferte Ordensregel und die Ämterstruktur blieben unangeta-
stet, so dass die von Johannes von Capestrano verfassten, jedoch nach ihrem päpst-
lichen Auftraggeber ‚Constitutiones Martiniani‘ genannten neuen Bestimmungen 
zunächst breite Akzeptanz fanden: Die Observanten verzichteten auf ihre Vikare, 
d.h. auf die ihnen zugestandene Parallelhierarchie und Autonomie innerhalb des 



155Die Reform des Konvents des Franziskanerordens von Eger

Ordens; allen Konventen wurde der strenge Verzicht auf Grund- und Geldrenten-
besitz auferlegt (mit Verpflichtung zur Veräußerung des bereits erworbenen). Das 
Zerwürfnis zwischen Konventualen und Observanten wurde jedoch durch diese 
Regelung nur überdeckt, nicht auf Dauer gelöst. Bereits sechs Wochen nach dem 
Generalkapitel am 27. Juni 1430 bat der Generalminister, d.h. der Oberste des Fran-
ziskanerordens, den Papst um Dispens von dem Eid, den er auf die Beschlüsse 
von Assisi geleistet hatte, und führte neue, gemäßigtere Ordensregeln ein. Am 23. 
August desselben Jahres erbat er vom Papst die Bulle ‚Ad statum‘, durch die fak-
tisch alle Beschlüsse von Assisi aufgehoben wurden. Nach dem Tod Martins V. 
versuchten die Observanten diesen für sie, wie sie zum Ende des Jahrhunderts hin 
erkannten, sehr ungünstigen Zustand zu ändern, doch der neue Papst Eugen IV. er-
ließ nach kurzem Zögern wiederum auf Drängen des Generalordens wieder ein ‚Ad 
statum‘. Die Observanten, die auch weiterhin an den ‚Constitutiones Martinianae‘ 
festhielten, begannen sich Martinisten zu nennen. Von großer Bedeutung für den 
gesamten Franziskanerorden und demnach auch für den Konvent von Eger war die 
Ernennung des Johannes von Capestrano zum Generalvisitator und Reformator des 
Ordens außerhalb Italiens durch Papst Eugen IV. im Jahr 1442. Im folgenden Jahr 
wurde von Capestrano zum Generalvikar bestellt, der dem Generalminister direkt 
unterstellt war. In seinen Zuständigkeitsbereich fielen auch die Klarissen, der weib-
liche Zweig des Ordens. 

Als Generalminister trug Antonio Rusconi aus Como (1443–1449) wenig zur 
Annäherung der beiden Ordenszweige bei. Er versuchte, sich aus der Auseinan-
dersetzung herauszuhalten, bewirkte damit jedoch eine erhebliche Begünstigung 
der asketischeren Observanten. Er verbot beispielweise den Übertritt vom Obser-
vanten zum Konventualen, während sich im Gegenzug Konventuale jederzeit den 
Observanten anschließen konnten (entsprechend dem kirchenrechtlichen Grund-
satz, dass ein Übertritt in einen strengeren Orden erlaubt ist, der Übertritt in ei-
nen weniger strengen Orden dagegen als Bruch des Ordensgelübdes gilt). Diese 
schrittweise Trennung mündete am 11. Januar 1446 in die Bulle ‚Ut sacra ordinis 
minorum religio‘, verfasst von Johannes von Capestrano, die die faktische Tren-
nung von Observanten und Konventualen bedeutete. Vermögensrechtliche Fragen 
klärte die Bulle jedoch nicht. Daraus erwuchsen in der Folgezeit Probleme, die 
noch 1465 im Konvent von Eger eine Rolle spielen sollten.

Die Geschichte der Franziskaner in Eger reicht bis vor das Jahr 1247 zurück, 
als sie erstmals urkundlich erwähnt werden. Die Gründung des Konventes ging 
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aus von den vermögenden Bürgern Hecht aus Pograth und Honigar Schmidl aus 
Seeberg. Aus dem Jahr 1256 ist eine bischöfliche Urkunde erhalten, die als Ort der 
Ausstellung in domo fratrum Minorum angibt und auch die Existenz eines Hospi-
tals belegt. Einen tiefgreifenden Einschnitt in die Entwicklung nicht nur der Stadt 
Eger, sondern auch ihrer Klöster und Ordensniederlassungen bildete der Stadt-
brand vom 16. Mai 1270. Die Konventsgebäude gingen zum großen Teil in den 
Flammen unter; auch die Mehrzahl der Brüder kam zu Tode. Im Jahr 1280 stellte 
Bischof Johann von Gurk zur Unterstützung des Franziskanerkonvents und seines 
Wiederaufbaus Ablassbriefe aus. Bereits 1285 waren die Franziskanerkirche und 
der Konvent erweitert wiederhergestellt und konnten im Beisein des römischen 
Königs Rudolf von Habsburg, des böhmischen Königs Wenzel II. und vieler anderer 
geistlicher und weltlicher Personen eingeweiht werden. An der Wende vom 13. zum 
14. Jahrhundert  fanden sich viele Anzeichen für den Verfall des Ministerialsystems 
des Egerlandes. Für die Franziskaner bedeutete dies eine starke Orientierung hin 
zu den Familien des städtischen Patriziates. Die Franziskaner Egers blieben von 
der gesamten Ordenskrise in der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts unberührt.

Von den Anfängen der Klarissen, des nach der heiligen Klara, der Weggefährtin 
des heiligen Franziskus, benannten weiblichen Zweigs der Franziskaner, in Eger 
wissen wir kaum etwas. Gelegentlich ist vermutet worden, schon 1256 sei ihre Prä-
senz in Eger anzunehmen, da der Franziskanerorden in Eger über ein Hospital ver-
fügte. Die Vorstellung, Krankenpflege sei eine ausschließlich weibliche Tätigkeit, 
ist jedoch eine typische Vorstellung des 19. Jahrhunderts, die so nicht in das Mit-
telalter zurückprojiziert werden darf. Da die Ordensregel der Klarissen erst 1253 
durch Papst Innozenz IV. bestätigt wurde, scheint die Hypothese, sie seien bereits 
1256 in Eger präsent, zumindest gewagt. Sehr lange kann es aber nicht gedauert 
haben, bis sich auch in Eger die ersten Frauen den Franziskanern anschlossen. Im 
Zusammenhang mit dem Brand von 1270 ist belegt, dass dabei auch vier Ordens-
schwestern in den Flammen ihr Leben verloren. Die erste urkundliche Erwähnung 
stammt allerdings erst aus dem Jahr 1273, als der tschechische König Přemysl Ota-
kar II. der Schwesternschaft der Klarissen das Dorf Dreinz/Drenice stiftete. Anläss
lich der Wiederherstellung des Franziskanerkonvents 1287 legte der Provinzial 
der sächsischen Ordensprovinz fest, dass die Klarissen in Klausur zu leben hätten. 
Zwei Bullen des Papstes Bonifaz VIII. am 15. Juli 1297 bestätigten den Klarissen 
ihre Eigenständigkeit und legten fest, dass sie nicht dem männlichen Zweig des 
Franziskanerordens unterstehen sollten. Die erste Hälfte des 14. Jahrhunderts  war 
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auch für die Klarissen in Eger eine Zeit des Fortschritts und der Festigung ihrer 
Ordenstradition. 

Die Fortentwicklung der beiden franziskanischen Orden wurde auch von der 
Revolution der Hussiten stark beeinflusst. In der Folgezeit wirkte sie sich schon 
früh besonders auf die verfallene Ordensmoral aus. Es gab neue Hoffnung auf eine 
Besserung der Lage in beiden Klöstern, vor allem durch den Einfluss der Observan-
ten in Sachsen, zu deren Provinz auch Eger gehörte, und das steigende Interesse 
des Bischofs, in dessen Zuständigkeit die Klarissen in Eger fielen. Ein bedeutender 
Einschnitt in das Ordensleben der Stadt war der Besuch des Johannes von Cape-
strano in Eger im Herbst 1451. Ein Informationsschreiben für den Orden der Stadt 
zu seinem bevorstehenden Besuch blieb aus. Die Egerer hatten ihm jedoch am 30. 
November einen Brief zugeschickt, in dem sie ihre Freude darüber bekundeten, 
dass Johannes von Capestrano mit seiner Anwesenheit die Stadt beehren wolle. 
Ferner hatten sie ihm mitgeteilt, dass für ihn und sein Gefolge bereits eine Unter-
kunft bei den Egerer Franziskanern sichergestellt sei. Weil Reisen zu dieser Zeit 
nicht gerade ungefährlich waren, vor allem aber um ihm Ehre zu erweisen, ordne-
ten sie eine Anzahl von Männern ab, die ihn eine Tagesreise vor Eger empfingen 
und in die Stadt eskortierten. Wann Johannes von Capestrano in der Stadt eintraf, 
wissen wir nicht. Aller Wahrscheinlichkeit nach besuchte er die Stadt in der zweiten 
Dezemberwoche, vom 6. bis 12. Dezember 1451. Von diesem Besuch sind keine 
näheren Berichte zum Ablauf bekannt. Zweifellos widmete der „Apostel Europas“, 
wie er später bei seiner Heiligsprechung im 17. Jahrhundert genannt wurde, auch 
der Problematik der Reform des Franziskanerordens seine Aufmerksamkeit.

Da er des Deutschen nicht mächtig war, predigte der kleine sehnige Mann 
ausschließlich auf Latein, so dass es stets eines Dolmetschers bedurfte, der seine 
Botschaft in eine Sprache übersetzte, die auch der breiten Masse des Volkes ver-
ständlich war. Nichtsdestoweniger schaffte er es, seine Zuhörer durch seine rhe-
torischen Fähigkeiten so in Bann zu ziehen, dass sie sich, begeistert von seiner 
Predigt, aller Attribute ihres bisherigen sittenlosen Lebens vor ihm entäußerten. 
Sie warfen beispielsweise unterschiedliche Brettspiele, Würfelspiele, Karten und 
ähnliches zusammen, die sie vor seinen Augen demonstrativ verbrannten, um so 
ihren Aufbruch in ein vollständig neues Leben ohne Glückspiel zu markieren. Be-
reits am 17. Dezember weilte Johannes von Capestrano wieder in Bayreuth, drei 
Tagesreisen von Eger entfernt. Von dort aus dankte er den Bürgern von Eger für 
den herzlichen Empfang und die ihm erbrachten Ehren.
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Der Konvent Egers hatte offenbar große Probleme damit, Regeln und Moral 
der Ordensbrüder und -schwestern aufrecht zu erhalten. Zeitgenössische Quellen 
sprechen von Häusern voller Disziplinlosigkeit und moralischer Pflichtverletzun-
gen. Der Stadtrat Egers, der Adel, der Ritterorden und auch die Schwestern des 
Klarissenordens klagten bei Papst Pius II. über die Zustände im Kloster. Dieser 
beauftragte daraufhin am 8. Oktober 1463 den Abt des Klosters in Waldsassen, den 
Abt des Schottenklosters St. Aegidien zu Nürnberg und den Dekan der Kirche des 
Heiligen Kreuzes in Breslau damit, den Franziskanerkonvent von Eger zu refor-
mieren. Zur Beseitigung der dortigen Missstände mussten beide Klöster dem Vi-
kar der Provinz Straßburg unterstellt werden. Die Durchführung der Reform fand 
jedoch nicht statt, da Pius II. bereits am 15. August 1464 starb. Dies war allerdings 
nicht der einzige Grund, warum die Reform nicht verwirklicht wurde. Eine weitere 
wichtige Rolle spielte auch die Tatsache, dass die Franziskaner und Klarissen Egers 
eigentlich in den Zuständigkeitsbereich des Vikars von Sachsen fielen, und nicht in 
den des Vikars von Straßburg. Diese Streitigkeiten um die Zuständigkeit verkom-
plizierten die Situation derart, dass es zu einer Verzögerung von mehr als einem 
Jahr kam. Die Stadt Eger und ihre Bürger aber wollten sich mit diesem Zustand 
nicht abfinden und sandten dem neuen Papst einen ähnlichen Brief wie seinem 
Vorgänger. Am 12. Dezember 1464 bestätigte Paul II. die Bulle seines Vorgängers 
mit dem Unterschied, dass nun beide Klöster dem sächsischen Wirkungsbereich 
unterstellt sein sollten.

Am 23. August 1465 wurde der Franziskanerorden der Stadt Eger an Obser-
vanten übergeben. An diesem Tag kamen der Abt Nikolaus des Zisterzienserklo-
sters in Waldsassen, der Domherr der Diözese, Johannes Goldener, der amtieren-
de Bürgermeister der Stadt Eger, Kaspar Juncker, sowie die Ratsherren Gregor 
Schmidel, Paul Rudusch und Stephan Weger im Kloster zusammen. Ferner trafen 
auch der Observant Emerich, sächsischer Vikar, der Prior des Franziskaner- und 
Kapuzinerklosters, sein Vertreter, sein Lektor, sein Küster, Pater Antonius Mulser, 
Bruder Bonaventura, Bruder Konrad Bigell und der Laienbruder Markus ein. Die 
Versammlung forderte die Ordensbrüder, allen voran den Prior Johannes Gunther, 
auf, sich entweder dem sächsischen Vikar zu unterstellen oder den Konvent zu 
verlassen. Weil die Konventualen einen Übertritt zu den bei weitem strengeren Ob-
servanten ablehnten, wurden sie aus dem Kloster ausgewiesen und mussten die 
Stadt Eger verlassen. Einzig ein Mönch, der bereits lahm und blind war, durfte im 
Kloster bleiben.
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Die neuen Observanten hatten allerdings noch nicht gewonnen, was durch ei-
nen Brief des Stadtrates an den Provinzial der Franziskaner, Johannes Lackmann, 
am 28. August 1465 deutlich wird. Die Bürger von Eger informierten ihn darüber, 
dass die Reform der Klöster des heiligen Franziskus und der heiligen Klara vonstat-
ten gehe und der Gehorsam der Ordensbrüder und -schwestern wiederhergestellt 
werde, wie Johannes Lackmann ohnehin von einem Boten erfahren habe; gemeint 
ist der sächsische Vikar Emerich. Der Stadtrat bat den Provinzial ferner, Bruder 
Bonaventura und den Vikar Emerich noch solange in Eger zu lassen, bis die Re-
form ganz beendet sei. Die aus Eger verbannten Franziskaner und Klarissen aber 
empfanden ihre Vertreibung als großes Unrecht. Sie hatten nicht vor, sich mit der 
gegebenen Situation abzufinden und beschlossen, mit der ganzen Sache vor Ge-
richt zu gehen.

Ihr Protest durch zahlreiche einflussreiche Männer und Prälaten begann so-
gleich. Ein Streit zwischen dem Vertreter der Konventualen des sächsischen Provin-
zials und Ordensminister Nikolaus Lackmann und dem vom Papst mit der Reform 
der beiden Franziskanerklöster betrauten Nikolaus von Waldsassen entbrannte.

Am 27. August 1465 rief er Abt Nikolaus von Waldsassen sowie Propst Johann 
von Wissenbach, der vermutlich die vertriebenen Egerer Minoriten besonders mit 
Guardian Johannes Gunther vertrat, vor sein Gericht. Propst Johannes Wissenbach 
sowie der Vertreter des sächsischen Ordenskapitels aber verfuhren im Rahmen 
ihrer Kompetenzen ähnlich. Er beabsichtigte nicht, sich damit abzufinden, dass 
der Rat der Stadt Eger durch die Vertreibung der Konventualen aus dem Kloster 
Eingriffe in das kirchliche Recht vornahm. Darum setzte er einen Prozess an und 
forderte „all diejenigen, die zu Unrecht in das Kloster Eger eingedrungen waren, 
und alle diejenigen, durch die den Observanten geholfen worden war, den Konvent 
zu besetzen“ auf, sie sollten sich innerhalb von 14 Tagen vor ihm als Richter in 
Zeitz einfinden. Darauf reagierte auch Georg von Podiebrad als böhmischer König, 
nachdem er die harten Worte des sächsischen Propstes zur Usurpation des Egerer 
Konventes durch die Observanten erfahren hatte, und forderte ihn am 29. August 
1464 auf, sein Gericht um zwanzig Tage zu verschieben. Wissenbach antwortete 
auf das Eingreifen des böhmischen Königs noch am gleichen Tag. Er schrieb, die 
Observanten sollten mit Hilfe des Abtes von Waldsassen und der Regensburger 
Kanoniker wieder besetzt werden. Weiter machte er auf den ungerechtfertigt welt-
lichen Umgang mit dem Kirchenrecht aufmerksam und stellte die Zuständigkeit 
der Egerer Orden zur Regensburger Diözese in Frage. Der sächsische Propst teilte 
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Georg von Podiebrad weiter mit, dass auch er vom Papst mit der Aufgabe betraut 
worden sei, die entstandenen Konflikte zu lösen. Er kam auch auf die Aufforde-
rung zurück, das Gericht um 20 Tage zu verschieben. Am Schluss seines Briefes 
schreibt er wörtlich: „Löst sich der entstandene Konflikt der beiden zwistigen Par-
teien nicht innerhalb der genannten zwanzig Tage, ist es geradewegs verpflichtend, 
eine Anhörung in Rom in die Wege zu leiten.“

Der Egerer Rat sah von diesem Streit natürlich nicht einfach ab. Vielmehr ver-
suchten sie, einen Fürsprecher für sich zu finden und diesen dem tschechischen 
König Georg von Podiebrad vorzustellen. An eben diesen adressierten die Ege-
rer am 9. September 1465 einen Brief, in dem stand: „Sollten sich irgendwelche 
Schwestern der heiligen Klara beschweren, dass sie nur deshalb den hiesigen Or-
den verlassen mussten, weil sie sich den Grundsätzen der Observanten nicht fügen 
wollten, so darf man ihnen dies auf keinen Fall glauben. Die Klarissen behalten 
nämlich stillschweigend den Umstand für sich, der vor der Öffentlichkeit verheim-
licht worden war, dass einer der Gründe für die Reform der Klöster ihr eigenes 
ausschweifendes Leben und ihre Nichtbefolgung der Ordensregeln war. Sie ver-
lassen sich darauf, dass sie nach Eger zurückkehren könnten, ohne dass daran 
Anstoß genommen würde, sobald die ganze Sache sich aufgeklärt hat.“ Die energi-
sche Antwort darauf war der Brief Georgs von Podiebrad vom 16. September 1465. 
Darin gebietet er dem Rat, das Eigentum der Franziskaner und Klarissen nicht zu 
veräußern. Es sei ihm zu Ohren gekommen, dass Mönche ohne das Wissen ihres 
Vorstehers versuchten, benachbarte Güter, die zu den beiden Klöstern gehörten 
und deren jeweiligen Zehnten zu verkaufen. Offenbar versuchten die Observanten 
vollendete Tatsachen zu schaffen. Indem sie die Güter der von ihnen übernomme-
nen Konvente veräußerten, setzten sie ihre Auffassung von der Armut des Ordens 
durch, und zwar nicht nur für den Augenblick, sondern dauerhaft, denn die Kon-
ventualen hätten, falls ihnen die Rückkehr gestattet worden wäre, die wirtschaftli-
chen Grundlagen ihrer Konvente zerstört vorgefunden.

Unterdessen wandte sich Minister Nikolaus Lackmann mit Bitte um Hilfe an 
den sächsischen Kurfürsten Ernst. In einem am 26. September an Abt Nikolaus 
von Waldsassen und den Regensburger Kanoniker Johannes Goldener abgesand-
ten Brief schreibt er, dass der Ordensminister sich bei ihm über den Egerer Rat 
beschwert habe, der angeblich veranlasst hatte, arme Franziskanermönche mit 
Gewalt zu vertreiben und damit großes Unrecht getan hätte. Das, was die Kon-
ventualen im Kloster zurückgelassen hatten, wurde beschlagnahmt, was bei den 
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gottesfürchtigen Brüdern noch mehr psychische Schäden verursachte. Der Ege-
rer Rat habe vor Lackmann betont, dass er sich um den angemessenen Unterhalt 
des Konvents kümmern werde, doch der Stadt gehe es in erster Linie um dessen 
Vermögen. Im Brief werden ferner die Bullen der Päpste Eugen IV., Nikolaus V. 
und Calixt III. erwähnt, laut welchen alle mit dem Bann belegt werden sollten, die 
die Klöster der Konventualen plünderten oder Übergriffe anderer begünstigten. 
Dieser Bann könne nur aufgehoben werden, wenn das gesamte Vermögen der Kon-
ventualen zurückgegeben werde. Diese Situation erklärt ganz deutlich, dass nach 
mehr als einhundert Jahren Observantenbewegung die asketischen Mönche noch 
immer nicht allgemeine und selbstverständliche Unterstützung genossen.

Die ganze Angelegenheit wurde am 30. September im sächsischen Zwickau ent-
schieden. An diesem Tag berief der Vertreter des Ordenskapitels, der sächsische 
Propst Johannes von Wissenbach, eine Verhandlung ein, in der vier unabhängige 
Richter den Konflikt entschieden. Der sächsische Kurfürst Ernst bemühte sich 
nach Kräften, alles wieder in seinen ursprünglichen Zustand zurück zu versetzen. 
Er verlangte, dass der Egerer Konvent erneut der Zuständigkeit der Ordensprovinz 
übergeben werden sollte und forderte auch die unbedingte Rückkehr aller ehe-
maligen Brüder nach Eger unter der Führung des Guardians Johannes Gunther. 
Wie die ganze Sache am Ende ausging, wissen wir nicht. Anhand der überlieferten 
Quellen lässt sich nicht mit Sicherheit sagen, ob die beiden Parteien in diesem 
Streit sich am 30. September in Zwickau tatsächlich einigten. Sicher ist nur, dass 
die Observanten auf Dauer in Besitz des Franziskanerkonvents in Eger blieben. 
Im Laufe der Zeit stabilisierte sich das Verhältnis der beiden Egerer Ordensnie-
derlassungen soweit, dass sich die Mönche und Nonnen in ihr gewöhnliches Or-
densleben zurückziehen konnten. Zumindest bei den Klarissen gelang es jedoch 
offensichtlich nicht, das in den Ordensregeln festgeschriebene Verbot des Besitzes 
von Geldeinkünften und Grundeigentum durchzusetzen. Dies beweist das Urbar 
der Klarissen aus dem Jahre 1476.

Die Geschehnisse des Jahres 1465, die die innere Ordnung des Franziskaner- 
und Klarissenklosters in Eger grundlegend veränderten, hatten einen überregiona-
len Rahmen. Die Reform beider Ordensgemeinschaften stellte einen Teil eines ganz 
Europa erfassenden Prozesses dar, der das Ziel hatte, die Traditionen des heiligen 
Franziskus von verweltlichten Einstellungen und Lebensweisen zu reinigen. Sie 
schuf aber zugleich einen Präzedenzfall, der dem städtischen Patriziat und dem Rat 
der Stadt weitreichende Eingriffe in den Betrieb einzelner Konvente ermöglichte.
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Islamische Objekte in Kirchenschätzen 
der lateinischen Christenheit

Ästhetische Stufen des Umgangs mit 
dem Anderen und dem Hybriden

Die Wiederverwendung islamischer Objekte in den Kirchenschätzen des latei-
nischen Westens beschäftigt mich schon seit fünfzehn Jahren. Ich war – und 
bin – fasziniert von den Umständen, die es ermöglichten, dass ein Objekt aus der 
einen Sphäre in eine andere Sphäre der Religion und Kultur integriert werden 
konnte. Dieses Phänomen berührt Fragen, die uns heute allgemein beschäftigen, 
Fragen nach Regeln der Migration und nach Geschichten von Einwanderern, denn 
auch diese wandernden, mittelalterlichen Objekte, die die Grenzen zwischen ver-
schiedenen Kulturen überwanden, waren im neuen Land oder Kontext, in dem sie 
eine neue Funktion erhielten, Immigranten. Wenn man die Wiederverwendung und 
den Gebrauch islamischer Objekte in den Kirchenschätzen der abendländischen 
Christenheit erörtert, werden daher notwendigerweise allgemeinere Fragen der 
Adaption, der Integration, des Verlustes und des Bewahrens der eigenen Identität 
angesprochen, die im Mittelpunkt der gegenwärtigen kulturellen Entwicklung ste-
hen.

Unter den Hunderten von islamischen Objekten, die in Kirchenschätzen über-
dauert haben, sind jene von besonders hohem Interesse, die in neue Kunstwerke 
integriert wurden (z.B. als Reliquiare). Kunstwissenschaftlich betrachtet fungier-
ten diese islamischen Objekte ähnlich wie ein readymade, ein im Alltag oder Abfall 
vorgefundener Gegenstand (objet trouvé) in den Assemblagen und Skulpturen des 
Dadaismus und des Surrealismus des 20. Jahrhunderts. Auch ein unter Einbezie-
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hung eines islamischen Kunstgegenstandes gefertigtes Reliquiar des Mittelalters 
kann als Assemblagekunstwerk betrachtet werden. Nur eine sorgfältige Beobach-
tung und eine genaue Analyse solcher Reliquiare kann die besondere Haltung ge-
genüber fremden Objekten aufdecken, die in diesen Neuverwendungen zum Aus-
druck kommt, und erkennen lassen, welche Lösung man fand, um sie in das neu 
entstehende Kunstwerk zu integrieren.

Nur sehr wenige Studien haben bislang diesen besonderen Aspekt der Wieder-
verwendung von Objekten aus der islamischen Welt in neu geschaffenen Kunst-
werken im christlichen Kontext behandelt oder auch nur berücksichtigt. Dies ist 
durchaus erstaunlich, da die Wiederverwendung von Objekten der römischen An-
tike, insbesondere die Wiederverwendung von Kameen in mittelalterlichen Kunst-
werken, vor allem in Prozessionskreuzen und Reliquiaren, seit der Mitte des 20. 
Jahrhunderts immer wieder die besondere Aufmerksamkeit der kunsthstorischen 
Forschung gefunden hat.

Als ich vor Jahren meine Dissertation schrieb, war ich hauptsächlich beschäf-
tigt mit der Tatsache selbst und mit formalen Aspekten, die zu der Entscheidung 
führten, islamische Objekte mittelalterlichen Kirchenschätzen einzugliedern. In 
diesem Beitrag möchte ich einen Schritt weitergehen. In den letzten zwei Jahren 
hat mich eine bestimmte Gruppe unter den geschnitzten Elfenbeinhörnern, den 
sogenannten Olifanten, in dieser Hinsicht beschäftigt. Die Beobachtungen, die ich 
dabei machen konnte, sind geeignet, die Interpretation der Integration fremder Ob-
jekte in einen christlichen Kontext in eine neue Richtung zu lenken. Sie können dar-
über hinaus ein Licht werfen auf die Ausbildung eines neuen ästhetischen Zugangs 
zu fremden Objekten, zu fremder Kunst überhaupt, der sich im lateinischen Westen 
am Ende des 11. und während des 12. Jahrhunderts vollzog.

Ernst Kühnel präsentierte 1959 in einer bedeutenden Abhandlung mit dem Titel 
‚Die sarazenischen Olifanthörner‘ (erschienen im Jahrbuch der Berliner Museen) 
ein neues Konzept, das für die Erforschung der mittelalterlichen Olifante neue 
Prinzipien entwickelte und Standards aufstellte. Er lieferte in der Tat eine vollstän-
dige Revision der bis dahin akzeptierten stilistischen Beurteilungen und Zuschrei-
bungen, die Otto von Falke 1929 veröffentlicht hatte. Kühnel argumentierte, die 
Mehrheit der Olifante stamme von ‚sarazenischen‘ Handwerkern, die in Süditalien, 
(wahrscheinlich in Bari, Amalfi oder in Salerno) gearbeitet hätten. Er wählte die Be-
zeichnung ‚sarazenisch‘, um zu betonen, dass diese Olifante ein einzigartiges Pro-
dukt arabischer Elfenbeinwerkstätten seien, die im Westen tätig waren. Er geht da-
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bei von der Vorstellung aus, dass Süditalien im 11. Jahrhundert eine multikulturelle 
Sphäre war, in der verschiedene künstlerische Traditionen in Wechselbeziehungen 
zueinander standen und jede für sich eine bedeutende Rolle bei der Formung und 
Ausprägung einer einzigartigen, unverwechselbaren Bildsprache spielten. Diese 
These Kühnels fand auch Eingang in sein postum erschienenes ‚Corpus der isla-
mischen Elfenbeinskulpturen des VIII.–XIII. Jahrhunderts‘ und bestimmt die For-
schung über die mittelalterliche Elfenbeinkunst bis heute. Sie verlieh Süditalien 
und Sizilien die Aura einer multikulturellen Region, in der verschiedene ästhetische 
Kunstrichtungen amalgamiert wurden oder zumindest nebeneinander existierten. 
Im weiteren Verlauf wurde dann für viele Kunsthistoriker das große Gebiet des 
südlichen Italien mit Kampanien, Apulien, der Basilicata und Kalabrien – neben 
Sizilien – zu so etwas wie dem kulturellen melting pot des Mittelalters. Zahlreiche 
mittelalterliche Kunstwerke, die eine künstlerische Richtung vertraten, die nicht 
vollständig mit einer regional typischen Kunstsprache konform ging, wurden sofort 
in diesen Topf geworfen und Süditalien zugeschrieben.

Es ist nun nicht meine Absicht, Kühnels These zu widersprechen, sie zu korri
gieren oder gar zu versuchen, in die zahlreichen Lokalisierungen von Werken des 
11. und des 12. Jahrhunderts nach Süditalien irgendeine Ordnung zu bringen. 
Vielmehr geht es mir darum, die Aufmerksamkeit des Lesers auf ein ästhetisches 
Phänomen zu lenken: auf das Hybride.

Unter den verschiedenen Gruppen der Olifante, welche die Wissenschaftler, 
die sich mit diesen weltlichen Kunstwerken beschäftigten, unterschieden, hat eine 
Gruppe zu Recht das Interesse aller auf sich gezogen. Diese Gruppe – bisweilen 
als die Gruppe der hybriden Olifante bezeichnet – besteht aus fünf Stücken. Diese 
Gruppe ist der Ausgangspunkt meiner Erörterung.

Ein Olifant dieser Gruppe befindet sich in der Walters Art Gallery in Baltimore 
(Inv. Nr. 71.234), der zweite im Royal Scottish Museum in Edinburgh (Inv. Nr. 
1956.562), der dritte im Musée National des Thermes et de l’Hôtel de Cluny in Paris 
(Inv. Nr. CL. 13.065), der vierte in der Skulpturensammlung und dem Museum für 
Byzantinische Kunst in Berlin (Inv. Nr. 586) und der fünfte, den ich dieser Gruppe 
hinzufügen möchte, im Musée de l’armée in Paris (Inv. Nr. P 575).

Das Eigenartige an diesen Olifanten ist, dass alle auf ihren Oberflächen zwei 
verschiedene Schnitztechniken aufweisen: im oberen dekorativen Band findet man 
eindeutig islamisches Ornament und eine Schnitztechnik, die eng mit derjenigen 
der fatimidischen Kunst verbunden ist; auf dem Körper der Olifante dagegen findet 
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man einen anderen Stil, den man gewöhnlich – wenn auch ohne Begründung – den 
‚italo-byzantinischen Stil‘ nennt.

Was man tatsächlich beim ersten Blick auf diese Olifante sieht, sind die zwei 
Schnitztechniken, einerseits auf dem oberen und dem unteren Band, andererseits 
auf dem Körper (vgl. z.B. die Olifante im Hôtel de Cluny und im Musée de l’armée 
in Paris). Die Schnitzerei und auch das Motivrepertoire auf den beiden Schmuck-
bändern ist par excellence islamisch, genauer spätabbasidisch oder frühfatimidisch 
(9./10. Jahrhundert). Auf den oberen und unteren dekorativen Bändern der Oli-
fante in Berlin und in Baltimore findet sich z.B. ein typisches, relativ kompliziertes, 
welliges Arabeskenmuster, bestehend aus komplizierten Voluten aus halben Pal-
metten. Auch das Motiv eines Frieses mit dahinlaufenden Tieren, welches die obe-
re Zone der Olifante in Edinburgh, im Hôtel de Cluny und im Musée de l’armée in 
Paris schmückt, erscheint üblicherweise in der spätabbasidischen und in der fati-
midischen Zeit. Auch ist zu betonen, dass die Schnitztechnik mit schrägem Schnitt 
typisch islamisch ist. Eine aufmerksame Beobachtung der Motive und der Schnitz-
technik am Körper dieser Olifante deckt einen ganz anderen Stil auf. Die Olifante 
in Baltimore und in Edinburgh sind zwar mit ineinander verflochtenen Medaillons, 
bewohnt von mythischen und wilden Tieren, dekoriert, einem charakteristischen 
Muster aus der fatimidischen Kunst. Dennoch erkennt ein kritisches Auge die Dif-
ferenzen im Stil und in der Schnitztechnik. Dieser Unterschied wird vollends klar 
an den Olifanten in Berlin und den beiden Olifanten in Paris (Musée de l’armée und 
Hôtel de Cluny). Auf diesen Olifanten wurde die Komposition in mehrere horizon-
tale oder vertikale Streifen geordnet. Das gesamte Programm hat einen narrativen 
Charakter. Vielleicht ist der Olifant im Hôtel de Cluny das beste Beispiel, weil an 
ihm ein christlich-religiöses Thema mit islamischen dekorativen Mustern verbun-
den wurde. So stehen der Stil und das Thema gleichermaßen in Kontrast zu den 
dekorativen oberen und unteren Bändern.

Es war wiederum Kühnel, der die Aufmerksamkeit als erster auf diese Gruppe 
von Olifanten lenkte. Am Ende seines Artikels aus dem Jahr 1959 (S. 49) führte er 
eine interessante Idee ein, für welche der berühmte Olifant im Hôtel de Cluny dann 
der beste Beleg wäre. Ich zitiere den letzten Absatz seines Artikels:

„Anderseits ist damit zu rechnen, dass damals nicht nur die beliebten Sarazenen
hörner von christlichen Schnitzern gelegentlich nachgeahmt wurden, sondern dass 
selbst in Darstellungen religiösen Inhalts hie und da Elemente islamischen Dekors 
sich einschlichen. Den besten Beleg dafür bietet (der) mehrfach diskutierte Olifant 
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des 11. Jahrhunderts im Musée de Cluny, (der) im Hauptthema der Himmelfahrt 
Christi zwischen Engeln und Aposteln, mit der Gottesmutter darunter, byzanti-
nischen Einfluss verrät, mit seinen Tierfriesen und Ornamentborten aber der is-
lamischen Kategorie so nahe steht, dass eine Einbeziehung in den hier skizzierten 
Kunstkreis sich eigentlich zwangsläufig ergibt.“

In der Tat, der Olifant im Hôtel de Cluny ist ein ganz besonderes Kunstwerk. 
Dies veranlasste auch andere Kunsthistoriker dazu, den Versuch zu unternehmen, 
seine Eigenart zu erklären. Kühnel vermutete, dass der Einfluss zweier verschie-
dener ästhetischer Ausrichtungen für die künstlerische ‚Zweisprachigkeit’ dieses 
Werkes oder besser für seine ‚Bivisualität‘ verantwortlich gewesen sei. David M. 
Ebitz dagegen vertrat die Auffassung, das auf dem Körper des Olifants geschnitzte 
christliche Bild sei eine spätere Hinzufügung, ausgeführt durch eine italienische 
Werkstatt nach byzantinischer Ikonographie. 

Mein hauptsächliches Interesse gilt nun nicht der Frage, ob eine oder zwei 
Werkstätten mit verschiedenen Schnitztechniken beteiligt waren, auch nicht dem 
Problem, was zuerst und was später geschnitzt wurde. Im Mittelpunkt steht für 
mich die Beobachtung, dass überhaupt ein hybrider Olifant hergestellt wurde. 
Mich interessiert hier das Endprodukt und dessen ästhetische Wirkung. Die Werk-
statt, die solche Elfenbeinhörner herstellte (sei es durch neuerliches Beschnitzen 
oder durch Hinzufügen gleich bei der ersten Herstellung), muss sich bei einem so 
prestigereichen Objekt des Ergebnisses ihrer Tätigkeit bewusst gewesen sein. Die 
Bewußtheit des Vorgehens ist für mich der entscheidende Punkt, weil sie Licht auf 
eine neue ästhetische Auffassung vom Nebeneinander und von der Dualität der 
Stile wirft. Diese besondere Ästhetik eines Nebeneinanders verschiedener Stile in 
einem einzigen Kunstwerk möchte ich aus der Praxis herleiten, für Kirchenschätze 
fremde, insbesondere islamische Objekte in liturgische Gefäße einzufügen.

Das früheste Beispiel für eine solche Assemblage, das ich kenne, ist die Kanzel 
Heinrichs II. im Dom zu Aachen, in Auftrag gegeben vor 1014. Dieser Ambo zeigt 
nicht nur das Nebeneinander von zwei ästhetischen Vorstellungen, sondern gleich 
von mehreren, verschiedenen Stilen. Er sollte auch deshalb zuerst erörtert werden, 
weil er das früheste Beispiel für die Wiederverwendung islamischer Kunstwerke 
in einem christlichen Kontext ist. Man könnte diesen Ambo, eine Sammlung ver-
schiedener Kunstwerke höchst unterschiedlicher Zeit und Herkunft, übrigens als 
früheste Kleinausstellung in einer mittelalterlichen Kirche ansehen. Man sieht an 
diesem Ambo, aufmontiert, neben fatimidischen Stücken, eine Tasse und eine Plat-
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te, die höchst wahrscheinlich im späten 10. Jahrhundert geschaffen wurden, eine 
wahrscheinlich frühbyzantinische Schale aus Achat, dann Schachfiguren aus Achat 
und Chalzedon, wahrscheinlich orientalischer Herkunft, und eine wahrscheinlich 
römische Kamee von außerordentlicher Größe; sie zusammen schmücken die halb-
runde äußere Brüstung des Ambo und formen miteinander eine große crux gem­
mata. Auf den Seitenflügeln des Ambo werden die genannten Objekte flankiert von 
sechs geschnitzten ‚alexandrinischen‘ Elfenbeinplatten, die man in die Spätantike 
oder in die frühislamische Periode datieren kann.

Beim Aufmontieren wurden die fremden, besonders die fatimidischen Objekte 
einer vollständigen Transformation ihrer raison d’être unterworfen. Nicht nur 
verloren die Objekte ihre ursprüngliche Funktion, was bei dieser Art der Wieder
verwendung fast immer geschieht. Vielmehr wurden die fatimidischen Objekte 
dem Betrachter nicht in ihrer alltäglichen, richtigen Gebrauchsposition gezeigt, 
sondern an dem Ambo aufgehängt wie Bilder, als wären sie keine dreidimensio-
nalen Objekte, sondern eher zweidimensional. Die Tasse wurde obendrein mit ih-
rer Öffnung an der Ambowand befestigt, so dass uns ihr Fuß gezeigt wurde, ebenso 
die Platte.

Der ‚vielsprachige‘ Charakter des Ambo mit den zahlreichen fremdländischen 
Objekten sollte wohl den Reichtum und die weitreichende Herrschaft Heinrichs II., 
des Römischen Kaisers und Deutschen Königs, betonen. Man könnte ihn dann – 
falls ich das nahelegen darf – als ein Assemblagekunstwerk, als ein Mikromuseum 
der Geschichte verschiedener Nationen, betrachten.

Ähnliches, wenn auch weniger extrem durchgeführt, lässt sich an dem 
Prozessionskreuz der Kirche St. Nikomedes in Borghorst in Westfalen beobachten, 
auf das – wahrscheinlich um 1050 – zwei fatimidische Bergkristallbehälter montiert 
wurden. Einer von ihnen, derjenige fast in der Mitte des Kreuzes, ist mit typisch 
fatimidischen Palmettenblättern dekoriert. Beide erscheinen innerhalb des Pro-
gramms einer Erzählung als ein dekorativer und durchscheinender Bereich, fast 
als eine Leere. Dennoch haben sie eine Funktion, denn sie verbinden die Erzäh-
lung von der Kreuzigung Christi in den Bildern mit physischen Beweisen, nämlich 
den Reliquien, welche diese Fläschchen enthalten. Die Reliquien sollen vom Kreuz 
Christi, vom Essigschwamm stammen, dann aber auch vom Bett der Maria, von 
den Körpern von vierzehn Heiligen, darunter den Aposteln Petrus, Andreas, Bart-
holomäus, dann von Magdalena und manchen anderen mehr.
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Die vielleicht besten Beispiele für eine solche Juxtaposition islamischer und 
christlicher Stile in Kirchenschätzen sind die nachfolgend genannten sakralen 
Objekte, die alle als kostbare Reliquienbehälter oder als liturgische Gefäße für die 
Messfeier entworfen und hergestellt wurden.

Die birnenförmige Bergkristallkanne im Schatz von San Marco in Venedig be-
steht aus einem fatimidischen Bergkristall (um 1000 zu datieren) und einer reichen 
Metallmontierung, höchst wahrscheinlich venezianisch, aus dem 13. Jahrhundert. 
Die gleiche Kombinationspraxis findet sich am sogenannten ‚Kelch Heinrichs 
II.‘ in der Schatzkammer der Residenz zu München, der aus einer fatimidischen 
Bergkristalltasse besteht, die auf einem europäischen (wahrscheinlich deutschen) 
Metallfuß aus dem 12. Jahrhundert ruht. Das Turmreliquiar im Domschatz zu 
Münster besteht aus einem syrischen emaillierten Becherglas aus dem 13. Jahr-
hundert und einer europäischen Silbermontierung wahrscheinlich aus demselben 
Jahrhundert.

Die gleiche Einstellung legen auch einige Kästchen muslimischer Handwerks-
kunst nahe, die in Kirchenschätzen üblicherweise als Reliquienbehälter wiederbe-
nutzt wurden. Das beste Beispiel ist vielleicht jenes geschnitzte Elfenbeinkästchen 
von 1026 aus dem Kloster Santo Domingo de Silos, heute im Archäologischen 
Provinzialmuseum in Burgos, an dem emaillierte Platten, die wahrscheinlich um 
1150 in Silos gefertigt wurden, den Deckel und die Schmalseiten schmücken.

Zusätzlich zu der Praxis, eine Dekoration aus zwei oder mehr verschiedenen 
Stilen zu schaffen, wurden auch arabische Inschriften, die die wiederverwendeten 
islamischen Objekte schmückten, in die Gesamtdekoration integriert. Manchmal 
wurden ihnen sogar lateinische Inschriften entgegengestellt. Der Bergkristallhalb-
mond von al-Zahir (1021–1036) aus der Burgkapelle in Wien, heute im Germa-
nischen Nationalmuseum in Nürnberg, der den Namen des fatimidischen Kalifen 
al-Zahir li-i’izaz din Allah in einer schönen kufischen Schrift trägt, diente z.B. als 
kostbarer ovaler Rahmen für eine rechteckige, durchscheinende Platte, in der eine 
Reliquie verwahrt wurde.

Diese Beispiele sind nur ein kleiner Teil eines viel größeren Komplexes an 
kombiniert islamisch-christlichen Kunstwerken in den Kirchenschätzen. Sie legen 
deutlich nahe anzunehmen, dass die Juxtaposition übliche Praxis im Schatzwesen 
war. Doch interessiert mich hier, wie gesagt, mehr als das Faktum selbst die ästhe-
tische Konsequenz dieses häufigen Brauchs. Könnte – so ist meine Frage – diese 
Vorgehensweise in der (Um)gestaltung von Objekten für Kirchenschätze zum Auf-
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kommen eines neuen Stils beigetragen haben, in dem dann in einem Kunstwerk 
mehrere Stile als Teil des einen dekorativen Programms zu finden wären? Und, falls 
ja: in welcher Region und in welchem Kontext zuerst?

Die ästhetische Tendenz, von der hier die Rede ist, lässt sich nicht nur bei der 
Wiederverwendung fremder Objekte in den Kirchenschätzen des lateinischen Wes-
tens beobachten, sondern auch in mehreren multikulturellen Gebieten des Mittel-
meerraums, wie z.B. in Byzanz, besonders in Konstantinopel, in Venedig, in Al-An-
dalus, in den christlichen, nordspanischen Königreichen, wie schließlich auch im 
normannischen Sizilien. Historiker wie Kunsthistoriker erklärten die Stilamalgame, 
die sich dort entwickelten, zumeist als charakteristisch für die besondere Lage in 
diesen Gegenden, und sie priesen zumeist die sich darin aussprechende Toleranz, 
die das Neben- und Miteinander der verschiedenen kulturellen und religiösen 
Gruppen in jenen Regionen bestimmt habe. Sogar ein eigener Begriff (convivencia) 
wurde geprägt, um die einzigartige Situation in Spaniens ‚Goldenem Zeitalter‘ zu 
benennen, das als solches allerdings oft überbetont wurde. Er schien höchst geeig-
net, jenes künstlerische Geben und Nehmen zwischen Orient und Okzident auch in 
anderen Teilen des Mittelmeerraums zu dieser Zeit zu benennen.

Für die zuerst genannten Gebiete ist allerdings die Amalgamierung verschie-
dener Stile durch das Schaffen eines künstlerischen Ost-West-Verschnitts charak-
teristisch. Dagegen zeigt die Kunst des normannischen Sizilien besonders unter 
Roger II. eher das Nebeneinander zweier verschiedener ästhetischer Kulturen in 
einem einzelnen Kunstwerk.

Diese ästhetische und kulturelle Dualität hat bereits Ernst Kantorowicz in sei-
nem berühmten Buch ‚Die zwei Körper des Königs‘ schon klar bestimmt. Neuer-
dings wurden sie auch von William Tronzo in seinem Buch ‚The Cultures of His 
Kingdom: Roger II and the Capella Palatina in Palermo‘ behandelt. Sie spiegelt sich 
auch in den visuellen Produkten des normannischen Sizilien, für die ich hier nur 
vier wichtige Beispiele nennen möchte:

Das beste und auch berühmteste Beispiel dafür stellt der Marmorgrabstein für 
Anna dar, die Mutter des Grisandus, des Hofkaplans Roger’s II. Dieser Grabstein, 
datiert in das Jahr 1149, befindet sich heute im Museum des Zisa Palastes in Paler-
mo (früher in der Galleria Regionale della Sicilia in Palermo). Der Grabstein trägt 
vier Inschriften in vier verschiedenen Sprachen (Latein, Griechisch, Arabisch, Heb-
räisch). Diese Inschriften sind um die eigentliche Grabinschrift herum verteilt, die 
außerdem noch durch ein griechisches Kreuz geschmückt wurde, bei dem sich die 
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Buchstabengruppen IC. XC. NIKA (gr.: „Jesus Christus siegt“) finden. Dieser Vier-
Sprachen-Stein scheint die multikulturelle Atmosphäre des normannischen Sizilien 
wiederzuspiegeln und nahezulegen, dass dieser besondere Ort in der Tat offen war 
dafür, verschiedene kulturelle Identitäten Seite an Seite einzuschließen, zwar unter 
einem vorwaltenden und dominierenden Zentrum, doch frei von Amalgamierungs-
absichten.

Ebenso bezeugt die besondere Ikonographie zahlreicher Münzen, die in Sizi-
lien geprägt wurden, deutlich dieses Nebeneinanderstellen muslimischer und west-
licher Motive. Diese Münzen pflegen arabische Inschriften auf der einen und könig-
lich normannische Motive auf der anderen Seite zu tragen. Die Münzen könnten im 
übrigen den Weg für jene ästhetische Haltung bereitet haben.

Das dritte Beispiel ist die Cappella Palatina in Palermo. Errichtet unter König 
Roger II. um 1140, wurde sie einer der umfassendsten Kunstkomplexe der Nor-
mannenzeit. Sie zeigt klar die Tendenz zu einer hybriden, dualen Ästhetik: Mosaike 
des byzantinischen Stils schmücken die Wände des Baues; die hölzerne Muqarnas-
Decke dagegen wurde mit typischen Motiven der fatimidischen Herrscherikono-
graphie bemalt.

Das letzte Beispiel für ein ästhetisches Nebeneinanderstellen, das ich anführe, 
ist der berühmte Krönungsmantel König Rogers II., der in der Weltlichen Schatz-
kammer des Kunsthistorischen Museums in Wien verwahrt wird (Inv. Nr. XIII 
14). Er stellt ein Kunstwerk dar, in dem byzantinische emaillierte Scheiben einem 
eindrucksvollen Webstoff appliziert sind, der als monumentales Hauptmotiv einen 
Löwen zeigt, der ein Kamel verschlingt, und dazu eine kufische Inschrift trägt, die 
an seinen Rändern entlang läuft.

Um zusammenzufassen: Es hat den Anschein, dass sich während des 11. und 
12. Jahrhunderts im lateinischen Westen eine ästhetische Tendenz zu einem hy-
briden Stil entwickelte. Die Wurzeln dazu könnten in der Praxis der seit dem 11. 
Jahrhundert nachweisbaren Wiederverwendung fremder, meistens islamischer, 
Kunstwerke liegen. Die besten Beispiele dafür sind der Ambo Kaiser Heinrichs II. 
in Aachen, dann verschiedene Reliquiare und Prozessionskreuze aus der 2. Hälfte 
des 11. Jahrhunderts, in denen üblicherweise islamische Bergkristalle wieder ver-
wendet wurden. In diesen frühen Werken wurde ein fremdes Objekt in ein neues, 
christliches Kunstwerk inkorporiert, ähnlich der Methode, in der ein readymade 
einem Assemblagekunstwerk inkorporiert wird. Dabei wurde, in einem gewissen 
Ausmaß und in den meisten Fällen, die fremde ästhetische Identität bewahrt. In 
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einigen Fällen wurde die fremde Erscheinung sogar noch betont, um eine stärkere 
visuelle Wirkung zu erzielen, die auf dem Kontrast der beiden verschiedenen ästhe-
tischen Sprachen beruhte, so etwa zwischen dem Narrativen und dem Dekorativen, 
das eine mit der westlichen, christlichen Kunst assoziiert und das andere mit der 
orientalischen, islamischen Kunst. Dieses besondere Vorgehen der Integration isla-
mischer Objekte in christliche Kunstwerke könnte im späten 11. und besonders im 
12. Jahrhundert zu einem besonderen ästhetischen Konzept geworden sein. Den 
Höhepunkt findet man dann klar in der normannischen Kunst Siziliens, besonders 
zur Zeit Graf Rogers I. und König Rogers II. Die Künste an deren Höfen zeigen klar 
die Vorstellung von einer multikulturellen Kunst, die ihre Wirkung erzielte durch 
das kontrastierende Nebeneinanderstellen zweier verschiedener Stile in einem ein-
zigen Kunstwerk. Es wäre natürlich naiv anzunehmen, dass diese normannische, 
künstlerische Vorstellung rein ästhetisch gewesen sei oder eine rein künstlerische 
Praxis. Es ist davon auszugehen, dass dieses künstlerische Verfahren auch den 
sozio-politischen Interessen der Auftraggeber, der Normannen, entsprach, die da-
durch ihre Herrschaft über Griechen und Muslime zum Ausdruck brachten.

Es ist sicherlich wahr und vollkommen gerechtfertigt zu sagen, dass islamischer 
künstlerischer Einfluss den lateinischen Westen fortwährend erreicht hat, ganz be-
sonders weitreichend zur Zeit der Fatimiden. Deswegen nennen zahlreiche Kunst-
historiker dieses Phänomen der orientalischen Einflüsse gerne den ‚mediterranen 
internationalen Stil‘. Doch, unbeschadet des Gebrauchs dieses allgemeinen Ter-
minus, lohnt es, zu differenzieren zwischen verschiedenen Ebenen und verschie-
denen Graden der Bewusstheit im Wiedergebrauchen, Adaptieren, Nachahmen 
und Verarbeiten von islamischer Kunst in der Kunstsprache des Mittelmeerraumes 
in diesen Jahrhunderten. Auch die besondere Tendenz, eine hybride Ästhetik durch 
Nebeneinanderstellen zu schaffen, sollte differenziert werden nach verschiedenen 
Ebenen und Graden des Kontrastierens. 

Ich möchte drei Ebenen oder Stufen unterscheiden. Die erste Stufe ist die In-
tegration eines islamischen Objektes und damit seiner spezifischen Dekoration 
in ein neu zu schaffendes Kunstwerk. Dann fungiert das fremde Objekt wie ein 
readymade, welches üblicherweise älter ist als das aktuelle Kunstwerk, in welchem 
es mitwirkt. Dieser Zugriff erinnert an die Weise, in der Spolien verwendet wur-
den. Bei diesem Zugriff könnte man selbstverständlich die Wechselwirkung, die 
gesucht wird, weiter erörtern und fragen, ob das inkorporierte Objekt so, wie es 
war, eingegliedert oder ob es verändert wurde, was dann üblicherweise eine Än-
derung der Form einschloss, ein Neuschnitzen oder ein Verbergen eines Teils des 
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dekorativen Programms (üblicherweise der irritierenden Elemente darin) oder 
ob – umgekehrt – die neu geschaffenen Teile dem inkorporierten Objekt stilistisch 
angepasst wurden.

Der zweite Schritt impliziert die Beschäftigung zweier Werkstätten oder zwei-
er Künstler verschiedener Stile bei der Herstellung eines neuen Kunstwerks. Die
se Vorgehensweise zur Hervorbringung hybrider Kunst ist weit bewusster und 
setzt eine entschiedene Kenntnis des bezweckten ästhetisch-ikonographischen 
Ergebnisses voraus. Das beste Beispiel für diese Vorgehensweise ist die Errich-
tung der Cappella Palatina in Palermo durch Roger II. oder die Herstellung seines 
berühmten Mantels. Verglichen mit dem ersten Zugriff, des Spoliengebrauchs, ist 
diese ästhetische Vorgehensweise frei gewählt und sehr bewusst. Man kann sie 
nicht als rein praxisgebunden erklären, als eine Maßnahme, die praktischen oder 
rein dekorativen Zwecken diente. Dieser zweite Schritt ist besonders wichtig, weil 
er auf den geschichtlichen Moment, den Zeitpunkt hinweist, von dem an diese Vor-
gehensweise als ästhetische Sprache bezeichnet werden kann, die einem besonde-
ren ästhetischen Konzept folgt.

Der dritte Schritt ist nicht weniger interessant. In ihm zeigt sich, dass zwei ver-
schiedene Stile sogar von einer einzigen Werkstatt oder von ein und demselben 
Künstler hervorgebracht werden konnten. Dieses Phänomen legt nahe, dass auf 
einer bestimmten Stufe, wahrscheinlich am Ende des 12. und im 13. Jahrhundert, 
ein Bedürfnis nach dieser Art von Dekoration bestand. Die besten Beispiele sind 
die bemalten Elfenbeinkästen, die so genannten siculo-arabischen Kästen, auf de-
nen christliche Bilder von Heiligen, Bischöfen, gleichzeitig aber auch typisch isla-
mische Motive und arabische Inschriften erscheinen. In die Reihe dieser Beispiele 
gehört auch die besondere Gruppe emaillierter ayyubidischer Glasgefäße, die mit 
christlichen Figuren und (im Kontrast dazu) mit islamischen Bankett- und Jagdmo-
tiven verziert sind.

Einschränkend sei gesagt, dass ungeachtet der zwei verschiedenen und kon-
trastierenden ikonographischen Themen, die einheitliche Handschrift des jeweils 
einen Künstlers hervortritt und daher der Effekt der Juxtaposition dadurch jeweils 
abgeschwächt wurde. Und man könnte darüber hinaus argumentieren, dass das 
Einbringen von christlichen und islamischen Motiven in ein und dasselbe Kunst-
werk durch einen besonderen Künstler oder durch eine besondere Werkstatt die 
lange ästhetische Tradition des christlichen Orients widerspiegelt und nicht not-
wendigerweise ein neues ästhetisches Verständnis meint.
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Doch sollte man dagegen stellen und betonen, dass Verständnis und Sinn für 
die Hybridität in jedem dieser Kunstwerke, von denen ich sprach, dadurch bewahrt 
wurden, dass die kontrastierenden Motive auf je separaten Zonen oder Bereichen 
im dekorativen Gesamtprogramm erscheinen. So sind die ihrem Wesen nach sehr 
verschiedenen Stile nicht in einen hybriden Stil verschmolzen; vielmehr wurde ein 
sektorales, stilistisch gegensätzliches dekoratives Programm zur Schau gestellt. 
Die visuellen Beispiele, welche diese Stufe des Hybriden illustrieren, legen nahe, 
dass das Fremde in diesen Kunstwerken nicht als the other within integriert, son-
dern als das getrennte Andere erkannt und bewusst akzeptiert wurde.
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Gerichtsbarkeit in einer 
spätmittelalterlichen Bischofsstadt

Das Beispiel Konstanz

Die Geschichte mittelalterlicher Bischofsstädte ist wesentlich auch die Geschichte 
fortwährender Konflikte zwischen dem Bischof als Stadtherrn und der Bürgerge-
meinde. Zum Teil über Jahrhunderte hinweg stritten die Parteien um Herrschafts-
rechte. Gegen die stadtherrliche Gewalt des Bischofs versuchten die Bürger 
Organe der Selbstverwaltung wie Bürgermeister und Rat durchzusetzen. Ein wich-
tiges Symbol durchgesetzter Selbstverwaltung war das Rathaus, ihr Ausdruck eine 
eigene Gesetzgebung und die Ausübung der Gerichtsbarkeit. Nicht allen Städten 
gelang bis zum Ende des Mittelalters die Lösung aus der bischöflichen Herrschaft: 
Würzburg hatte im Mittelalter nie ein Rathaus, noch im 15. Jahrhundert war es den 
Bamberger Bürgern nicht gelungen, dauerhaft einen Rat und Bürgermeister zu 
institutionalisieren, Worms verlor im 15. Jahrhundert zuvor erworbene Freiheiten 
und wurde erneut dem Bischof unterstellt. Köln hingegen, Ort einer frühen und 
spektakulären Revolte gegen den bischöflichen Stadtherrn, gelang die Emanzi
pation. Und auch Konstanz war es bis zum Ende des 14. Jahrhunderts gelungen, 
dem Bischof fast alle stadtherrlichen Rechte zu entringen und den Status einer 
weitgehend selbst verwalteten Reichsstadt zu erlangen. Es war insofern nicht mehr 
als eine freundliche Reminiszenz an vergangene Zeiten, wenn die Stadt 1436 dem 
neuen Bischof Heinrich von Hewen huldigte, als er auf einem weißen Pferd und mit 
großem Gefolge in die Stadt einzog. Denn faktisch war um 1400 die Emanzipation 
vom Bischof endgültig vollzogen worden. 

Die unterschiedlichen Verfassungsstrukturen spätmittelalterlicher Bischofs-
städte erlauben es nicht, eine allgemeine Geschichte der Gerichtsbarkeit in eben 
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diesen Städten zu schreiben. Wir müssen die Geschichte der Gerichtsbarkeit für 
jeden Ort einzeln erarbeiten, wenngleich die Einzelstudien es durchaus erlauben, 
verallgemeinerungsfähige Aussagen zu treffen. Das Thema der vorliegenden Dar-
stellung ist die Strafgerichtsbarkeit im 15. Jahrhundert in Konstanz. Die Stadt bietet 
sich als Untersuchungsgegenstand an, da es neben der Ratsgerichtsbarkeit keine 
konkurrierende Strafgerichtsbarkeit gab. Weder der Bischof noch wie in anderen 
Städten die Zünfte besaßen in der Stadt das Recht, Bußen und Strafen zu erheben. 
Vollends ausgebildet war die städtische Strafgerichtsbarkeit in Konstanz seit 1416, 
als der Kaiser der Stadt das Recht auf Ausübung der Blutgerichtsbarkeit übertrug. 
Diesen Statuszuwachs feierte die Bürgergemeinde, indem sie ihr Wappen um einen 
roten Balken ergänzte, der bis heute das Konstanzer Stadtwappen ziert. Neben die-
ser Eindeutigkeit der Zuständigkeiten legt die umfassende Quellenüberlieferung 
es nahe, Konstanz als Beispiel zu wählen. Seit 1430 überliefern die Ratsbücher voll-
ständig die Rechtsprechung. Ihren Vollzug dokumentieren erhaltene Strafbücher 
sowie Rechnungsbücher. Vom Beispiel der Stadt Konstanz ausgehend sollen daher 
im Folgenden einige zentrale Aspekte der spätmittelalterlichen Strafgerichtsbarkeit 
thematisiert werden. 

Grausames Mittelalter? Todesstrafen und Hinrichtungen

Die Geschichte der Todesstrafe ist uralt, doch das ausgehende Mittelalter markiert 
einen wichtigen Wendepunkt. Erst seit dem Ende des 14. Jahrhunderts mehren 
sich die Nachrichten über vollzogene Hinrichtungen. Vornehmlich in den großen 
Städten des Reiches etablierte sich zu der Zeit eine dauerhafte Blutjustiz, die es 
zuvor nicht gegeben hatte und auch einen neuen Berufstypus hervorbrachte: den 
Henker. Man kann die Entwicklung datieren. 1392 erhielt Berlin das Recht Todes-
strafen zu verhängen, Konstanz 1416, wie bereits oben erwähnt. Der Nürnberger 
Rat erwarb zunächst 1385, endgültig dann 1427 dieses Recht, Schwäbisch Gmünd 
1433. Mit diesem Recht gingen die städtischen Räte offensiv um. Zu Stadtansichten 
des späten Mittelalters gehören regelmäßig die Symbole der Hochgerichtsbarkeit. 
Zumeist auf einem Hügel vor der Stadt erhoben sich weit sichtbar der oder die 
Galgen, als wolle man der Welt von der eigenen richterlichen Vollmacht Zeugnis ab-
legen. Der Galgen bedrohte insbesondere Diebe. Sie waren im Spätmittelalter die 
bevorzugten Opfer der städtischen Blutjustiz. Zwischen 1430 und 1460 verhängte 
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das Konstanzer Vogtgericht 81 Todesurteile; 49 davon wurden gegen Diebe ausge-
sprochen. Ähnliche Quoten zeigen sich an anderen Gerichten. In Fribourg waren 
im 15. Jahrhundert von 62 Todesurteilen 34 gegen Diebe verhängt worden. Ähnlich 
war es in den Territorien. Unter den 20 ausweislich der Landgerichtsprotokolle der 
Grafschaft Katzenelnbogen Hingerichteten finden wir 15 als Diebe benannt. Das 
Schicksal hingerichteter Diebe war grausam. Sie blieben nach Vollzug der Hinrich-
tung zum Teil über Monate am Galgen hängen, um dergestalt potentielle Diebe ab-
zuschrecken. Würde man die Gehängten abnehmen, stünde der Galgen allzeit leer, 
befand der Straßburger Rat im 15. Jahrhundert. Potentielle Diebe könnten dann 
den Eindruck gewinnen, in der elsässischen Metropole finde keine konsequente 
Strafverfolgung statt. Für Humanität bleibe daher kein Raum. Allenfalls den Ange-
hörigen gehängter Bürger möge man das Recht einräumen, die Leichen nach dem 
Vollzug der Hinrichtung abzunehmen und zu bestatten. Fremde Diebe sollten im 
Dienst der Generalprävention am Galgen verwesen. 

Es ist namentlich in der älteren Literatur wiederholt gemutmaßt worden, Diebe 
seien aus mythologischen Gründen am Galgen hingerichtet worden. Das mag sich 
nett lesen, verhilft aber zu keinerlei Erkenntnisgewinn über die Logik des Stra-
fensystems. Man muss sich zunächst vergegenwärtigen, dass ein ganzes Set an 
Hinrichtungsritualen zur Verfügung stand: Diebe wurden gehängt, Mörder gerä-
dert, Fehdegegner mit dem Schwert gerichtet, Hexen, Sodomiter und Häretiker 
verbrannt, wegen anderer Delikte zum Tode verurteilte Frauen und Jugendliche 
ertränkt. Diese Ausdifferenzierung der Hinrichtungsarten mag befremden, folgte 
aber einer eigenen Logik. Zunächst einmal waren es die überkommenen Formen 
der Hinrichtung. Die im 15. Jahrhundert junge Praxis regelmäßiger staatlicher Tö-
tungen bemäntelte sich mit überkommenen Ritualen als uralt. Auch daraus bezog 
das staatliche Töten Legitimation. Zudem wurden die Hinrichtungen in der Öffent-
lichkeit vollzogen. An der Art der Hinrichtung konnten die Zuschauer ablesen, 
wessen sich der Verurteilte schuldig gemacht hatte. Zudem reflektierte das Hin-
richtungsritual die Tat. Das Rädern war die gewollt grausame Strafe für Mörder, 
verbrannte Täter wollte man mit der Strafe endgültig aus der Gemeinschaft der 
Christen eliminieren und die Schwerthinrichtung war eine Referenz an den gesell-
schaftlichen Rang des Verurteilten. Man gewährte ihm eine technisch aufwändige 
und anspruchsvolle Form der Exekution. Genau anders herum verhielt es sich mit 
den Galgenhinrichtungen. Diese häufigste Form der Exekution verlangte wenig 
Geschick vom Henker: Sie war billig und einfach. Das Ertränken schließlich folgte 
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einer ebenso bestechenden Logik. Frauen und Jugendliche galten im Denken des 
Spätmittelalters als nur bedingt fähig, für ihr Tun die volle Verantwortung über-
nehmen zu können. Mit dem Vollzug des Ertränkens übergaben die Richter die 
verurteilten Frauen und Jugendlichen der Vorsehung. Wenn die Verurteilten, was 
gelegentlich vorkam, das Ertränken überlebten, begriffen die Richter dieses als 
göttliche Intervention und ließen die Verurteilten frei.

Hinrichtungsrituale folgten einer eigenen Logik, die man nicht vorschnell als 
grausam abtun sollte. Sie reflektierten das Delikt, knüpften an überkommene Tra-
ditionen an und legitimierten sich dergestalt als nicht hinterfragbar. Gleichwohl 
ist es bestürzend, mit welcher Strenge insbesondere gegen Diebe vorgegangen 
wurde. Offensichtlich gab es im späten Mittelalter eine andere Gewichtung von 
Delinquenz und Verbrechen.

Welchen Maßstäben des Richtens folgten die Laienrichter?

Die Übernahme der Blutgerichtsbarkeit durch die Städte stellte die Richter, die 
durch die Bank keine Juristen waren, vor eine große Verantwortung. Zuvorderst 
mussten sie ihr Tun vor Gott verantworten. Im Prolog des Sachsenspiegel heißt es: 
„Gott ist selbst Recht, daher ist ihm das Recht lieb. Daher sollen sich alle vorsehen, 
denen von Gott das Amt eines Richters befohlen ist, dass sie dergestalt richten, dass 
Gottes Zorn und sein Gericht gnädig über sie ergehen mögen.“ Doch wie konnten 
Richter göttliche Strafe vermeiden? In der mittelalterlichen Philosophie ist viel über 
Gerechtigkeit nachgedacht worden. In ihr verband sich Gerechtigkeit eng mit dem 
Wissen um die Wahrheit. Sie freilich stand den Menschen in ihrer begrenzten Sicht 
nur bedingt offen. Das Wissen um die Wahrheit besaß allein Gott, der damit Träger 
umfassender Gerechtigkeit war. Den Menschen, auch Königen und Richtern, wur-
de dementsprechend aufgetragen, neben der als streng angesehenen Gerechtigkeit 
auch Barmherzigkeit walten zu lassen. Entsprechend enthielten Gnadengesuche 
an den französischen König wiederholt die Formulierung, er möge die Barmherzig-
keit der Strenge des Rechts vorziehen. Die Richter und Ratsherren in den Städten 
trugen diesem Denken Rechnung, indem sie Weltgerichtsdarstellungen gleichsam 
als politisches Manifest in den Gerichtssälen anbringen ließen. Eine Glosse zum 
sächsischen Weichbildrecht forderte Mitte des 14. Jahrhunderts, dass man in die 
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Gerichte das strenge Gericht Gottes malen lassen solle. 1420 beschloss demgemäß 
der Konstanzer Rat, an die vier Wände des Gerichts das Jüngste Gericht malen zu 
lassen, „damit jeder Biedermann von den Räten, der dort sitze, das ansehe, gött-
liche Furcht vor Augen habe und desto mehr daran denke, dass er so richte, dass 
es ihm göttlich und recht erscheine“. 

Die Ausgestaltung einer Weltgerichtsdarstellung ist uns beispielhaft aus einem 
Holzschnitt in der Bambergensis erhalten. Gott sitzt auf dem Himmelsbogen und 
hält sein Endgericht. Den einen bescheidet er: „Kommt her ihr Gebenedeiten.“ Den 
anderen weist er mit den Worten „Geht hin ihr Vermaledeiten“ den Weg in die ewi-
ge Finsternis. Beigegeben ist als Warnung an die Richter: „In dem Urteil, in dem ihr 
richtet, werden ihr gerichtet werden“ (Matthäus, 7). Tröstende Worte aus den Psal-
men gelten den Angeklagten: „Der Herr tut Barmherzigkeit allen, die erleiden das 
Unrecht.“ Der fortwährende Hinweis auf eine mögliche göttliche Rechtfertigung 
für ihr richterliches Handeln sollte nicht ohne Wirkung geblieben sein. Barmher-
zigkeit und Gnade gehören wie Strenge und Gerechtigkeit zu zentralen Begriffen 
in den mittelalterlichen Texten über Herrschaft, Recht und Rechtsprechung. Die 
eindeutige Hochschätzung von Barmherzigkeit fügt sich nicht in das allgemeine 
Bild einer grausamen Rechtspraxis im Mittelalter.

Welche Delikte wurden geahndet?

Überhaupt zeigt die Blutjustiz nur einen kleinen, wenngleich spektakulären Aus-
schnitt der Rechtsprechung im späten Mittelalter. Ungleich häufiger als das Blut- 
oder Hochgericht unter Vorsitz des Vogtes, tagten in den spätmittelalterlichen Städ-
ten die Niedergerichte, die überwiegend Verstöße gegen die städtischen Satzungen 
ahndeten. Nicht überall lag die gesamte Gerichtsbarkeit beim Rat oder beim Stadt-
herrn. Zum Teil hatten die Zünfte eine eigene Gerichtsbarkeit, deren Zuständigkeit 
Wirtschaftsdelikte, aber auch kleinere Raufhändel unter Zunftgenossen umfasste. 
In Konstanz hingegen lag, wie oben erwähnt, die gesamte Bußen- und Strafenge-
richtsbarkeit beim Rat, so dass über seine Rechtsprechung ein recht zuverlässiges 
Profil spätmittelalterlicher Formen von Delinquenz gezeichnet werden kann. Die 
Ergebnisse sind in der folgenden Tabelle festgehalten:
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Delinquenz in Konstanz (1430–1460) 

Gesamt 
(N = 1725) 

Frauen
(N = 276) 

Gewalt

– Geiselnahme 
– Hausfriedensbruch 
– Tötung 
– versuchte Tötung 
– Verwundung 
– bewaffnete Drohung 
– Vergewaltigung 
– Schläge 

582 = 33,7 % 

    4 
    6 
  10 
    4 
119
309
    4 
126

16 = 5,8 % 

 0 
 0 
 0 
 2 
 3 
 2 
 0 
 9 

Worte

– Beleidigung 
– „Misshandlung“ 
– Verleumdung 
– Drohung 
– sonstige Wortdelikte 
– Schwüre und Lästerungen 

355 = 20,6 % 

141
  67 
  51 
    7 
  32 
  57 

100 = 36,2 % 

48
26
20
  0 
  4 
  2 

gegen die politische und  
sittliche Ordnung 

– Lebenswandel 
– Verstoß gegen sexuelle Normen 
– Ehesachen 
– Spiel 
– über Mauer 
– illegal Leute behausen 
– Unfug 
– politisch 
– Vermummen 
– Missachtung Gebot 
– Amtsvergehen 

387 = 22,4 % 

  14 
  50 
  11 
  67 
    8 
  51 
  17 
  24 
  64 
  64 
  17 

88 = 31,9 % 

  7 
27
  5 
  3 
  0 
14
  0 
  0 
11
21
  0 

gegen die wirtschaftliche Ordnung 

– Hehlerei 
– Betrug 
– Raub 
– Unterschlagung 
– Sachbeschädigung 
– betrügerischer Bettel 
– Diebstahl 
– Gewerbeordnungen 

331 = 19,2 % 

    3 
  14 
    2 
    3 
  21 
    6 
101
181

58 = 21,0 % 

  3 
  0 
  0 
  1 
  0 
  2 
21
31

nicht benannt oder unklar 70 = 4,1 % 14 = 5,1 % 
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Einige Besonderheiten seien benannt. Gewaltdelikte markieren zwar einen An-
teil von knapp 34 Prozent, aber es sticht im wahrsten Sinne des Wortes ein Delikt 
besonders hervor, das im eigentlichen Sinne nicht als Gewaltdelikt gezählt wer-
den kann: Mehr als die Hälfte der Gewaltdelikte waren bewaffnete Drohungen. 
Wir haben sie dennoch den Gewaltdelikten zugeordnet, da die bewaffneten Dro-
hungen, zumeist in Gestalt des sog. Messerzuckens, ein ganz wesentliches Element 
der spätmittelalterlichen Gewaltkultur waren. Konflikte entstanden zumeist unter 
Leuten, die sich kannten, und sie fanden in der Öffentlichkeit statt. Üblicherweise 
begann ein Streit mit Worten. Die hohe Zahl an Beleidigungen zeigt an, dass er 
häufig auch damit endete. Die in den Quellen als Misshandlung benannten Delikte 
gehören ebenso zu den Wortdelikten. Man konnte mit Worten misshandeln, und 
dementsprechend benennen die Quellen zum Teil Beleidigungen als Misshand-
lungen. Das Messerzucken markierte eine Eskalationsstufe: Dem Gegenüber sollte 
signalisiert werden, dass der Konflikt nunmehr nur ein gewalttätiges Ende finden 
könne. Bemerkenswert ist zweierlei. Einmal wählten Frauen fast nie den Weg zur 
bewaffneten Konfrontation, sondern stritten sich mit Worten. Zudem ist auffällig, 
dass die Drohung zumeist wirkte. Nur jede vierte gezückte Waffe wurde schließ-
lich eingesetzt. Hinter den 119 Verwundungen verbergen sich in der Mehrzahl der 
Fälle Konflikte, in denen das gezogene Messer tatsächlich zum Einsatz kam. Doch 
auch dann verband sich damit keine Tötungsabsicht: Zumeist blieb es bei leichten 
Verwundungen. Herauszustellen ist, dass es sich um keine unkontrollierte Gewalt 
handelte. Sie kannte Regeln, die zumeist befolgt wurden und nur eine geringe Zahl 
schwerer Opfer nach sich zog.

Neben den alltäglichen Streitigkeiten waren die Gerichte vorwiegend mit Wirt-
schaftsdelikten und moralisch-sittlichen Verfehlungen befasst. Zu den Wirtschafts-
delikten ist herauszustellen, dass auch im Spätmittelalter Menschen um ihres 
Vorteils willen andere betrogen, sei es mit minderwertiger oder gar gesundheits-
schädlicher Ware, sei es durch falsche Gewichte und Maße. Der hohe Anteil von 
Frauen, die wegen Sittlichkeitsvergehen bestraft wurden, dokumentiert weniger 
weibliche Neigung zu Devianz als die strengen Regeln für eine weibliche Lebens-
führung. Hervorzuheben ist auch das hohe Maß normativen Ordnungswillens. Es 
war verboten, nachts auf den Straßen zu rennen oder zu lärmen. Wer sich zu Fast-
nacht vermummte, musste ebenso eine Buße gewahren, wie jemand, der sich kri-
tisch zu einer Ratsentscheidung oder über seinen Zunftmeister äußerte. Waren die 
Zeiten angespannt, drohte wegen politischer Kritik durchaus auch die Todesstrafe. 
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Sozialstruktur der Delinquenten

Delinquenz war im Spätmittelalter keine Domäne sozialer Unterschichten oder 
Randgruppen. Zwar standen unter dem Galgen in der Mehrzahl stadtfremde Män-
ner ohne sozialen Rückhalt, aber in der Summe der Delinquenz zeichnet sich ein 
anderes Bild. Die gesellschaftlichen Oberschichten waren in allen Deliktbereichen 
überrepräsentiert, und dies gilt insbesondere auch für Gewaltdelikte. Selbst etli-
che Ratsmitglieder als städtische Honoratioren und zumeist wohlhabende Bürger 
kannten die Situation, vor dem städtischen Gericht zur Verantwortung gezogen 
zu werden. Jedes dritte Mitglied des Konstanzer Ratgerichts war einer Stichpro-
be nach irgendwann selbst als Angeklagter dorthin zitiert worden. Nur während 
ihrer Amtszeit als Richter mieden sie Verstöße gegen die städtischen Satzungen. 
Die hohe Delinquenz sozialer Oberschichten, die auch für Zürich und Nürnberg 
nachgewiesen worden ist, bedarf der Erklärung. Oben wurde der hohe normative 
Ordnungsdruck in den spätmittelalterlichen Städten herausgestellt. Offensichtlich 
wehrten sich insbesondere reichere Bürger gegen derartige Disziplinierungsver-
suche. Sie beschimpften Ratsmitglieder, prügelten Diener und Mitarbeiter, wider-
setzten sich der Steuerschätzung und verkündeten offen Ungehorsam, wenn der 
Rat eine ihnen unliebsame Entscheidung traf. Selbst kollektive Widersetzlichkeit 
war möglich. 1458 wurden 59 Konstanzer Bürgerinnen und Bürger, allesamt aus 
den führenden Familien der Stadt, wegen Vermummens zur Fastnacht mit einer 
Buße belegt. Sie wollten ihr Fest auf überkommene Weise feiern und hatten daher 
offenbar beschlossen, ein entsprechendes Verbot des Rates zu ignorieren.

Doch nicht nur Widersetzlichkeit, sondern auch Anmaßung bestimmte das Ver-
halten in den Oberschichten. Sie ließen sich weder den Mund verbieten, noch ach-
teten sie das städtische Friedensgebot. Sie nahmen eigenmächtig Schuldner fest, 
prügelten und traten ihren Rechtsgegner, nachdem das Zivilgericht eine Entschei-
dung zu ihren Ungunsten gefällt hatte oder kündigten trotz eines Verbots öffentlich 
Rache für angeblich erlittenes Unrecht an. Eine höhere Disziplinierung der sozi-
alen Oberschichten lässt sich mit diesen Befunden nicht erkennen.

Ausgrenzung durch Strafen? Die Bußenpraxis

So spektakulär Hinrichtungen waren, so wenig prägten sie den Alltag der Recht-
sprechung. Zumeist verhängte das Gericht Geldstrafen und Stadtverweisungen. 
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Das häufige Drohen mit dem Messer wurde durchweg mit der Strafe von einem 
halben Jahr Stadtverweisung und einer Mark Silber Geldbuße belegt. An dieser 
Rechtsprechung ist von späteren Historikern wiederholt kritisiert worden, dass 
sie ein hohes soziales Ausgrenzungspotential habe. Stadtverweisung entwurzelte 
die Menschen in der Tat: Sie konnten ihrer Arbeit nicht mehr nachkommen, ihre 
Angehörigen nicht versorgen und mussten sich in der Fremde durchschlagen. Die 
Pointe der Konstanzer Rechtspraxis ist aber, dass trotz der Androhung der Stadt-
verweisung in den städtischen Satzungen und ihrer Verhängung durch das Gericht, 
die meisten Verurteilten die Verweisungsstrafe nicht antraten. Es hatten sich infor-
melle Tarife herausgebildet, wonach Stadtverweisung in Geldbuße oder Strafarbeit 
an den städtischen Bauten abgelöst werden konnte. Darauf griff die Mehrzahl der 
Verurteilten zurück.

Das waren dennoch keine geringen Bußen. In Konstanz sind wir durch die 
Rechnungsbücher der für den Vollzug zuständigen Strafherren in der Lage, nach-
zuvollziehen, welche Mühe insbesondere ärmere Täter hatten, eine solche Strafe 
zu begleichen. Sie stotterten in kleinen Raten ab und gaben Pfänder, wenn sie den 
Zahlungstermin nicht einhalten konnten. Sie handelten mit den Strafherren neue 
Zahlungsziele aus, boten Handwerksprodukte als Ersatzleistung an oder baten um 
Gnade. Auch wenn ein Entgegenkommen der Strafherren die Regel war, so waren 
doch einige mit der Höhe der Buße überfordert. In Einzelfällen zog sich die vollstän-
dige Zahlung einer Buße wegen Messerzuckens bis zu zwanzig Jahren hin. Reiche 
Bürger hingegen verhandelten eine gegen sie verhängte Stadtverweisung in eine 
entsprechende Geldstrafe und zahlten umgehend. Für sie war dieses Bußensystem 
keine Belastung. Auch das erklärt die hohe Oberschichtendelinquenz. Insofern war 
die spätmittelalterliche Rechtspraxis im Bereich der Niedergerichtsbarkeit in der 
Regel nicht sozial ausgrenzend, aber sozial ausgesprochen ungerecht.

Stadtverweisungen im Hochgericht konnten hingegen nicht durch eine Geld-
zahlung abgelöst werden. Zudem wurde den Verurteilten nicht nur die Stadt verbo-
ten, sondern ihnen wurde zudem eine Entfernung angegeben, bis zu der sie sich 
maximal der Stadt nähern durften. Hinter dieser stand der Wille, die Verurteilten 
dauerhaft von der Stadt fernzuhalten. Es waren häufig Diebinnen, denen ein sol-
ches Schicksal beschieden war, aber auch wegen Vergewaltigung oder Totschlag 
drohte diese empfindliche Strafe.

Jährlich gab es drei bis vier Hinrichtungen im spätmittelalterlichen Konstanz. Sie 
waren die spektakulären Höhepunkte einer Rechtsprechung und zogen regelmä-
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ßig eine große Schar von Zuschauern an. Die Hinrichtungsopfer waren zumeist 
Fremde und wurden auf makabre Weise zur Abschreckung missbraucht, indem 
Gehängte am Galgen und Geräderte auf dem Rad verblieben, um im Dienste der 
Generalprävention andere potentielle Täter abzuschrecken. Dieser exemplarischen 
Grausamkeit zur Seite stand eine Rechtskultur, die Aspekte wie Barmherzigkeit 
und Gnade durchaus integrierte. Zwar wurden Verstöße gegen das städtische Frie-
densgebot mit Stadtverweisung und hoher Geldbuße harsch geahndet. Der Vollzug 
dieser Strafen zeigt jedoch bei aller Konsequenz im Vollzug eine hohe Flexibilität 
des Systems. Die Stadtverweisung konnte in Arbeitsleistungen oder Geldzahlungen 
umgewandelt, Zahlungsziele konnten verhandelt und prolongiert werden. Hinzu 
kamen regelmäßige Gnadenerweise auf Bitten der Verurteilten, seiner Angehöri-
gen oder adeliger Fürsprecher. Sie verpflichteten Täter und um Gnade Bittende 
zu Dankbarkeit gegenüber dem Ratsgericht und waren so aktive Elemente einer 
städtischen Innen- und Außenpolitik.
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Heinz Dopsch

An der Grenze des Reiches
Herrschaften, Hoheitsrechte und  

Verwaltungspraxis des Bistums Bamberg in Kärnten

Noch heute findet man in Kärnten häufig Darstellungen des heiligen Kaisers Hein-
rich II. und seiner Gattin Kunigunde, sowohl in Form von Statuen wie auch als Mi-
niaturen in mittelalterlichen Handschriften. Frühe Stätten der Verehrung waren die 
Burgkapellen in den bambergischen Städten und Märkten Villach, Griffen, Wolfs-
berg und St. Leonhard. Der überdurchschnittliche Bekanntheitsgrad des Herr-
scherpaares in Kärnten ist darauf zurückzuführen, dass Heinrich II. das von ihm 
1007 gegründete Bistum Bamberg mit außerordentlich reichem Besitz in Kärnten 
ausstattete. Bis ins Spätmittelalter übertraf das Bistum Bamberg mit seinen Gütern 
und Hoheitsrechten, die etwa ein Drittel der gesamten Kärntner Wirtschaftskraft 
ausmachten, den Herzog und Landesfürsten deutlich. Dementsprechend maß man 
auch in Bamberg selbst dem Kärntner Besitz besondere Bedeutung bei. So kritisier-
te der Bamberger Domscholastikus Meinhart bereits 1063 die Angewohnheit des 
Bischofs Gunther, jeweils das Winterhalbjahr auf den ausgedehnten Besitzungen 
des Bistums in Kärnten zuzubringen und erst im Frühjahr wieder nach Bamberg 
„zu uns an die Oberwelt“ zurückzukehren, mit scharfen Worten: „Abgereist ist er in 
sein Kärnten: Kärnten, die Küche für den Magen, das Kissen für seine Schlafsucht 
und alle Zerfahrenheit (…), die besondere Höhle eines total verkehrten Lebens.“

Obwohl der Kärntner Besitz mit seinen Städten, Märkten und Burgen einige 
hundert Kilometer von der Bischofsstadt entfernt war und durch seine Lage an der 
Grenze des Reiches zunächst von Kriegszügen der Ungarn und seit dem Spätmit-
telalter vom Vordringen der Osmanen bedroht war, hielt das Bistum Bamberg fast 
acht Jahrhunderte daran fest. Mit Energie und Hartnäckigkeit verteidigte Bamberg 



190 Heinz Dopsch

seinen Anspruch auf eine exterritoriale Stellung dieser Güter, weil sie ihm vom 
„heiligen Kaiser Heinrich“ mit allen Hoheitsrechten geschenkt worden waren. Erst 
1535 musste Bamberg die Landeshoheit der Habsburger als Herzoge von Kärnten 
auch über seinen Besitz anerkennen. Mit dem Verkauf an Kaiserin Maria Theresia 
1759 ging die Herrschaft des Bistums Bamberg über große Gebiete Kärntens zu 
Ende; bis heute aber hat sich die Erinnerung an die bedeutenden Leistungen, die 
vom Bistum Bamberg im Verlaufe der Jahrhunderte in Kärnten vollbracht wurden, 
sowohl in großen Teilen der Kärntner Bevölkerung als auch in Bamberg selbst 
erhalten. 

Erwerb und Umfang der Bamberger Besitzungen in Kärnten

Über die Ausstattung des Bistums Bamberg mit Besitz in Kärnten durch den 
Bistumsgründer, König Heinrich II., sind keine Urkunden erhalten. In Bamberg 
stellte man die Behauptung auf, der König habe die beiden „Grafschaften“ Wolfs-
berg und Villach mit allen Hoheitsrechten dem Bistum geschenkt. Diese Behaup-
tung kann allerdings einer näheren Überprüfung nicht standhalten. Es hat weder 
eine Grafschaft Wolfsberg noch eine Grafschaft Villach gegeben; Heinrich II. über-
gab sowohl im oberen Lavanttal als auch um Villach und im Kanaltal Güter, die aus 
seinem Eigenbesitz stammten, zum Großteil als Allod, teilweise auch als Lehen, 
an das Bistum. Bamberg brauchte nicht weniger als drei Jahrhunderte, um daraus 
die relativ großen, geschlossenen Besitzkomplexe um Wolfsberg im Lavanttal und 
von Villach bis Pontafel/Pontebba im Kanaltal zu formen. Es kann aber kein Zwei-
fel daran bestehen, dass der Grundstock dieser Güter von Heinrich II. stammte. 
Gerade im Südosten des Reiches, in Kärnten, Krain und Friaul, gab es reiches Kö-
nigsgut, das seit dem 8. und 9. Jahrhundert zunehmend an bayerische Bistümer wie 
Salzburg, Freising und Brixen vergabt wurde. Die Ausstattung Bambergs bildete 
den Schlusspunkt in dieser Reihe. 

Für den Besitz im Lavanttal stellte das von Heinrich II. geschenkte Königsgut 
zweifellos die Grundlage dar; der Ausbau zu einem großen, geschlossenen Be-
sitzkomplex wurde aber erst 1425 mit dem Erwerb der Hochgerichtsrechte ab-
geschlossen. Als erstes Zentrum im oberen Lavanttal, das damals als ‚Gaminare‘ 
oder ‚Gomarn‘ bezeichnet wurde, erscheint die Kirche des heiligen Leonhard, die 
Bischof Otto I. (1106-1139) erbaute. Im Jahre 1278 wird dann die Burg St. Leonhard 
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erwähnt, die heute in Ruinen liegt, aber immer noch ‚Gomarn‘ heißt. Die reichen 
Erzlager in der unmittelbaren Umgebung, vor allem der Goldbergbau in der Klie-
ning, führten zur Entstehung einer Stadt, die 1311 erstmals genannt wird und von 
Bischof Heinrich II. 1325 ein Stadtrecht und einen Burgfried erhielt. Der planmäßig 
angelegte, rechteckige Stadtplatz verweist in die Zeit um 1300. Die gotische Kirche 
St. Leonhard im Süden der Stadt wurde im 15. Jahrhundert ausgestaltet und ist 
noch heute von einer Eisenkette umspannt. 

Für das nahe gelegene Bergbaugebiet in der Kliening erließ Bischof Heinrich II. 
von Bamberg 1325 ein eigenes Bergrecht. Als im 16. Jahrhundert der Goldbergbau 
einen neuen Aufschwung erlebte und sich ab 1530 auch die Fugger als Gewerken 
engagierten, verfasste Bischof Weigant 1550 eine neue Bergwerksordnung. Einen 
gewissen Ersatz für den im Niedergang begriffenen Goldbergbau bot später der 
Erzabbau in Loben östlich von St. Leonhard. Dort gab es einige Eisenhämmer und 
ab 1678 auch einen Floßofen. Der Goldbergbau wurde 1811 endgültig eingestellt, 
die Eisengewinnung fand 1876 ihr Ende. 

Die Burg Wolfsberg ist erst seit 1178 im Besitz des Bistums Bamberg bezeugt. 
Aus einem Hof, der 1216 genannt wird, gingen der Stadtteil am linken Ufer der 
Lavant und die als ‚niederes Haus‘ bezeichnete Burg hervor. Im Jahre 1295 wur-
de Wolfsberg erstmals Stadt genannt. Es bestand aus zwei durch die Lavant ge-
trennten Stadtteilen, die jeder für sich vollständig ummauert und mit zwei Brüc-
ken verbunden waren. Durch die Verwaltungsreform des Bischofs Werntho von 
Bamberg (1328-1335) wurde Wolfsberg zum Verwaltungszentrum für den gesam-
ten Bistumsbesitz in Kärnten; auch der Vizedom hatte hier seinen Sitz. Bischof 
Werntho gab 1331 Wolfsberg ein Stadtrecht, das die völlige Unterordnung der Stadt 
unter den Bischof sichern sollte. Erst in zähen Auseinandersetzungen gelang es 
den Bürgern, sich eine größere Selbständigkeit zu erkämpfen. Ein angeblicher Ho-
stienfrevel führte 1338 zur Vertreibung der Juden. Ein Aufstand der Bürger gegen 
die drückende Abhängigkeit vom bischöflichen Stadtherrn scheiterte 1361. Ein 
geistliches Zentrum in der Stadt bildete das von Bischof Heinrich I. von Bamberg 
1242 gegründete Minoritenkloster, in dem der Stifter 1257 seine letzte Ruhestätte 
fand. Dazu kam 1634 an der Stelle des früheren Friedhofs das bis heute bestehende 
Kapuzinerkloster. Nach dem Verfall des Schlosses Hartneidstein wurde im 17. Jahr-
hundert auch der Sitz des Landgerichts nach Wolfsberg verlegt. 

Im Norden wurden die Bamberger Besitzungen im Lavanttal von der Burg Rei-
chenfels geschützt, die 1227 erstmals genannt wird. Die Siedlung, die sich am Fuße 



192 Heinz Dopsch

der Burg entwickelte, erhielt um 1450 Marktrecht und 1457 einen eigenen Burg-
fried, der vorher zum Schloss gehört hatte. Seit der Mitte des 14. Jahrhunderts 
waren mit Reichenfels Hochgerichtsrechte verbunden, aus denen später der west-
liche Teil des Landgerichtes St. Leonhard gebildet wurde. Das Amt Reichenfels, in 
dem der bischöfliche Grundbesitz zusammengefasst war, wurde aus finanziellen 
Gründen häufig verpfändet. Der Name Reichenfels weist auf die reichen Erzlager 
in der Nähe hin, vor allem Silber bei Sommerau, das seit dem 13. Jahrhundert ab-
gebaut wurde. Als weiterer Stützpunkt im Lavanttal ist die Burg Waldenstein zu 
nennen, die einen großen Burgfried besaß und von den Bischöfen meist zu Lehen 
ausgegeben wurde. 

Die Bamberger Besitzungen im Lavanttal lagen innerhalb der Grafschaft Jaun 
und unterstanden dem Hochgericht der Grafen von Heunburg. Den Bischöfen von 
Bamberg gelang es erst im Verlauf von Jahrhunderten, unter großen finanziellen 
Opfern selbst die Hochgerichtsrechte zu erwerben. Zunächst konnten sie 1347 das 
Landgericht um die Stadt St. Leonhard in ihren Besitz bringen, das nach Nordwe-
sten hin um das mit Reichenfels verbundene Gericht erweitert wurde. Der Pfleger 
von St. Leonhard, der das Landgericht verwaltete, fungierte auch als Kastner, bis 
die beiden Ämter 1630 zusammengelegt wurden. Neben ihm gab es – so wie auch 
in Griffen – einen eigenen Amtmann, der die Verwaltung des Grundbesitzes wahr-
nahm. 

Die Gerichtsrechte im mittleren und unteren Lavanttal hatten die Grafen von 
Heunburg an die Herren von Weißenegg verlehnt, die seit 1263 als Ministerialen im 
Dienste der Bischöfe von Bamberg standen. Um 1300 errichteten die Weißenegger 
die Burg Hartneidstein, die zum Sitz des gleichnamigen umfangreichen Landge-
richts wurde. Den Bischöfen von Bamberg gelang es nach langen Auseinander-
setzungen sich 1425 die Burgen und Landgerichte Hartneidstein und Weißenegg 
im Tausch gegen die Feste Hohenmauten (Muta in Slowenien) samt dem Ort und 
der Maut von Graf Hermann II. von Cilli zu sichern. Nach dem Verfall der Burg 
Hartneidstein wurde der Sitz des Landgerichts im 17. Jahrhundert nach Wolfsberg 
verlegt. 

Im Süden schloss an Hartneidstein das Landgericht Weißenegg, das die gleich-
namigen Herren von ihrem Stammsitz aus verwalteten. In den Jahren 1346 und 
1356 erscheint dieses Landgericht als Lehen des Bistums Bamberg, die endgültige 
Erwerbung gelang zugleich mit Hartneidstein 1425. Das Landgericht Weißenegg, 
das bereits zum Jauntal gehörte, wurde zunächst häufig verpfändet und ab 1573 
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von Amtspflegern verwaltet. Das Bistum Bamberg verfügte damit im Lavanttal 
über einen geschlossenen Besitzkomplex mit den beiden Städten Wolfsberg und 
St. Leonhard, dem Markt Reichenfels sowie über die Hochgerichtsbarkeit in den 
Landgerichten St. Leonhard, Hartneidstein und Weißenegg, die sich über das ge-
samte Lavanttal bis ins Jauntal erstreckten. 

So wie im Lavanttal nahm auch im Kanaltal von Villach im Norden bis Pontafel 
(Pontebba) im Süden der Aufbau eines geschlossenen bischöflichen Besitzkom-
plexes einige Jahrhunderte in Anspruch. Zentrum war der alte Königshof Villach, 
bei dem schon 878 eine Brücke über die Drau genannt wird. König Heinrich II. 
schenkte 1007 diesen Hof wohl mit dem Passgebiet des Kanaltals von Anoldstein 
bis Tarvis dem Bistum Bamberg. König Heinrich IV. verlieh 1060 Bischof Gunther 
von Bamberg das Recht, in Villach einen Markt zu errichten, der sich zur Gänze 
im Eigentum des Bistums befinden sollte. Mit dem Aufblühen Venedigs am Be-
ginn des 13. Jahrhunderts wurde Villach zu einer wichtigen Handelsstation auf den 
Routen nach Salzburg, Passau, Regensburg und Nürnberg, nach Steyr und zur Do-
nau nach Wien. Kaiser Friedrich II. verlieh 1225 dem Bistum Bamberg für Villach 
einen Jahrmarkt und bereits 1233 war Villach ummauert. Nachdem die Bewohner 
1239 als cives bezeichnet wurden, erscheint der Ort 1240 zum ersten Mal als Stadt 
(civitas) mit einem Stadtrichter. Die 1184 erwähnte Maut, das Münzrecht der Bam-
berger Bischöfe (1242), das Villacher Getreidemaß (1238) und die Judengemeinde 
(1255) unterstreichen die wirtschaftliche Bedeutung der Stadt. Die Gründung des 
Minoritenklosters (vor 1252) und der Bau der bischöflichen Burg (vor 1255) kenn-
zeichnen den weiteren Ausbau. 

Herzog Bernhard von Kärnten versuchte die aufblühende Stadt durch eine Kon-
kurrenzgründung auszuschalten. Er begann mit der Errichtung eines Marktes bei 
der Burg Wernberg, die er 1226 auf dem Besitz der Abtei St. Paul im Lavanttal 
erbaut hatte, und mit dem Bau einer neuen Brücke über die Drau. Damit sollte der 
rasch zunehmende Fernhandel nach Italien von Villach ab- und in den neuen her-
zoglichen Markt umgeleitet werden. Nach kriegerischen Auseinandersetzungen 
musste sich der Herzog jedoch 1227 gegenüber Bischof Ekbert von Bamberg, der 
dem mächtigen Geschlecht der Andechs-Meranier entstammte, verpflichten, die 
bei Wernberg begonnene Draubrücke abzureißen und auf die Marktgründung zu 
verzichten. Auch in einer letzten bewaffneten Auseinandersetzung 1233 behielt der 
Bischof gegen den Herzog die Oberhand. Ab 1264 befand sich in Villach auch der 
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Sitz des Vizedoms und der bambergischen Zentralverwaltung; diese wurde jedoch 
im Zuge der Verwaltungsreform Bischof Wernthos nach Wolfsberg verlegt. 

Die dreimalige Zerstörung Friesachs, der ältesten Stadt Kärntens, im späten 
13. Jahrhundert, machte für Villach den Weg an die Spitze frei. An dieser Position 
vermochte auch das schwere Erdbeben 1348, das in Verbindung mit einem Feu-
er die blühende Stadt fast völlig vernichtete, nichts zu ändern. Der Wiederaufbau 
zog sich allerdings durch Jahrzehnte hin. Bischof Lamprecht von Bamberg erließ 
1392 eine neue Stadtordnung, die im 15. Jahrhundert ergänzt wurde. Neben dem 
Straßenzwang und der Maut trug das Niederlagsrecht, das 1403 erstmals erwähnt 
wird, zur wirtschaftlichen Bedeutung bei. Eine bedeutende Rolle spielte auch der 
Bergbau auf Blei im nahen Bleiberg, der 1333 erstmals erwähnt wird und am Ende 
des 15. Jahrhunderts an die Fugger vergeben wurde. Die Abgabe der Fron, des 
zehnten Kübels vom gewonnenen Erz, die dem Bischof zustand, wurde vom Burg-
amt Villach verwaltet und von einem eigenen Bergrichter eingehoben. Ein weiteres 
wichtiges Montanrevier im Herrschaftsgebiet des Bistums Bamberg bestand in 
Raibl (Cave del Predil), das auch unter österreichischer Herrschaft seine Bedeu-
tung beibehielt und erst gegen Ende des 20. Jahrhunderts von der italienischen 
Verwaltung stillgelegt wurde. Dazu kam eine Reihe von Hammerwerken im Kanal
tal, das seinen Namen Canale del ferro von dem in großen Mengen nach Italien 
exportierten Eisen erhielt. 

Wirtschaftliche Zentren kleineren Ranges bildeten die beiden Märkte Tarvis 
(Tarvisio) und Malborghet (Malborghetto), die jeweils über ein eigenes Marktge-
richt verfügten. Wie sehr man sich in diesem Gebiet mit der bischöflichen Herr-
schaft identifizierte, zeigt die Tatsache, dass Malborghetto wiederholt versuchte, 
seinen Namen in Bamberghetto umzuändern, was ihm von der bischöflichen Herr-
schaft aber untersagt wurde. In dem von Deutschen, Slawen und Italienern besie-
delten Gebiet dominierten zunächst die deutschen Ortsnamen, die heute teilweise 
vergessen sind. So hieß der Ort Camporosso durch viele Jahrhunderte Saifnitz, 
während die im Deutschen übliche Namensform Pontafel (Pontebba) von der Brüc-
ke über die Fella (Pont a Fella) abgeleitet ist. 

Zum Schutz seiner Güter in diesem strategisch und handelspolitisch so be-
deutenden Gebiet errichtete oder erwarb Bamberg eine Reihe wichtiger Burgen. 
Schon vor 1160 kam es in den Besitz der Feste Federaun, mit der ein eigenes Amt 
und ein Burgfried, später sogar ein Landgericht verbunden wurden. Die Pflege Fe-
deraun wurde am Ende des 16. Jahrhunderts mit dem Waldmeisteramt im Kanaltal 
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vereinigt. Bei der Burg Straßfried, die zwischen 1249 und 1257 von Bamberg er-
richtet und 1279 erstmals urkundlich genannt wurde, weist schon der Name auf 
den Schutz der Straße als besondere Aufgabe hin. Ihre Verwaltung erfolgte durch 
bambergische Burggrafen; an der Wende zur Neuzeit wurde Straßfried häufig ver-
pfändet und ab 1609 ebenfalls dem Waldmeister als Pfleger übertragen. Ein ähnli-
ches Schicksal hatte die Feste Khünburg, die Bamberg von den Grafen von Bogen 
erworben hatte. Sie bildete gemeinsam mit dem benachbarten Eck ein kleines ge-
schlossenes Amt, das im Süden an das Gericht im Kanaltal grenzte und später auch 
gemeinsam mit diesem verwaltet wurde. Die Feste Khünburg wurde an verschie-
dene Lehensträger vergeben und befand sich seit dem 15. Jahrhundert erneut im 
Pfandbesitz der Khünburger. Von diesen löste das Bistum die Burg 1603 zurück 
und übertrug sie ebenfalls dem Waldmeister zur Verwaltung. 

Das Beispiel Arnoldstein zeigt, dass Burgen für das Bistum Bamberg auch zu 
einem Pfahl im Fleisch werden konnten. Die Feste Arnoldstein war um 1062 von 
Bischof Adalbero an das verwandte Herzogsgeschlecht der Eppensteiner verlie-
hen worden, die sie ein halbes Jahrhundert lang in ihrer Hand behielten. Bischof 
Otto I. konnte unter großen finanziellen Opfern 1106 das Gebiet von Arnoldstein 
samt der Burg wieder erwerben. Aufgrund der schlechten Erfahrungen ließ er die 
Burg brechen und gründete an ihrer Stelle eine Benediktinerabtei, deren Mönche 
sich an der Rodung und Besiedlung in der weiteren Umgebung beteiligten. Obwohl 
das Kloster durch das schwere Erdbeben 1348 zerstört wurde und in der Folge zwi-
schen dem Patriarchat Aquileia als dem zuständigen Diözesanbistum und dem Bis-
tum Bamberg umstritten war, überdauerte es die Zeit der bischöflichen Herrschaft 
und wurde erst 1783 aufgehoben. Vom Kloster Arnoldstein tauschte Bischof Otto II. 
1180 den Berg Krainegg zurück und sicherte durch den Bau der gleichnamigen 
Burg die Straße über den Wurzenpass ins Tal der obersten Save, der so genannten 
Wurzener Save, die als Verbindung nach Krain zunehmend an Bedeutung gewann. 

Während Bamberg im Spätmittelalter einen großen, geschlossenen Besitzkom-
plex von Villach bis Pontafel aufrichten und auch entsprechend sichern konnte, 
blieb die Hochgerichtsbarkeit den Kärntner Herzogen vorbehalten, die dort über 
ein großes Landgericht verfügten. Erst im 15. Jahrhundert setzten die Versuche 
Bambergs ein, für seinen Besitz die Hochgerichtsbarkeit zu erwerben. Dieses Vor-
haben konnte an der Wende zur Neuzeit in mehreren Etappen verwirklicht werden. 
Durch die bambergischen Marktgerichte Tarvis und Malborghet sowie den Burg-
fried Arnoldstein zerfiel das herzogliche Landgericht in zwei Teile. Bamberg konn-
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te bereits im 15. Jahrhundert ein eigenes Landgericht zu seiner Burg Straßfried 
erwerben. Zwischen 1505 und 1543 kam mit dem Landgericht im Kanaltal der süd-
liche Teil des herzoglichen Landgerichts an Bamberg. Vor 1579 gelang dann auch 
die Erwerbung des nördlichen Teils, der hinfort das Landgericht Burgamt Villach 
bildete. Das Landgericht Wasserleonburg, das die Bischöfe an das Geschlecht der 
Herren von Ras/Rosegg verlehnt hatten, ging allerdings noch im 13. Jahrhundert 
an den Kärntner Herzog verloren. Bamberg verfügte jedoch seit dem späten 16. 
Jahrhundert auch für diesen zweiten großen Besitzkomplex über eine geschlosse-
ne Hochgerichtsbarkeit, ohne damit aber eine exterritoriale Stellung behaupten zu 
können. 

Seit dem 12. Jahrhundert war das Bistum bestrebt, zwischen den großen Besit-
zungen um Villach und im Kanaltal einerseits und im Lavanttal andererseits weitere 
Stützpunkte in Kärnten aufzubauen. Im Jauntal gelang vor 1160 die Erwerbung der 
Burg Griffen, die 1146 erstmals genannt wird. Manche Indizien sprechen dafür, 
dass sich die Burg und das umgebende Gebiet vorher im Besitz der Spanheimer 
befunden hatten. Die Bedeutung Griffens innerhalb der bambergischen Besit-
zungen geht daraus hervor, dass es bis ins 14. Jahrhundert Sitz des bischöflichen 
Hauptmanns in Kärnten war. Die Burg wurde zunächst von Burggrafen, dann von 
Pflegern verwaltet, außerdem gab es ein eigenes Kastenamt. Auf der Burg ließen 
die Bischöfe von 1242 bis vor 1311 Münzen nach Friesacher Schlag prägen. Die 
Siedlung am Fuße des Burgfelsens entwickelte sich bis 1237 zum Markt und war als 
planmäßige Gründung mit einem Rechteckplatz ausgestattet. Im Jahre 1351 erhielt 
der Bischof die Blutgerichtsbarkeit im Markt Griffen, 1491 wurde mit Erlaubnis 
Kaiser Friedrichs III. der Sitz des Landgerichts Weißenegg nach Griffen verlegt. 

Westlich von Griffen gründete Bischof Ekbert von Bamberg aus dem Ge-
schlecht der Grafen von Andechs 1236 ein Prämonstratenserstift, das mit Regular-
kanonikern aus dem Kloster Veßra im Bistum Würzburg besiedelt wurde. Es führte 
zuerst den Namen St. Maria in Oberndorf, später nannte man es Griffenthal. Zur 
Zeit der Türkeneinfälle im 15. Jahrhundert wurden das Stift und die benachbarte 
Pfarrkirche mit einer hohen Wehrmauer umgeben.

In Oberkärnten verfügte Bamberg über die Stützpunkte Feldkirchen, Dietrich-
stein und Prägrad. Feldkirchen befand sich zunächst im Besitz der Eppensteiner, 
die bis zu ihrem Ende 1122 die Kärntner Herzoge stellten, und kam vor 1176 über 
die Hohenzollern an das Bistum Bamberg. Der Ort erscheint bereits 1311 als Markt, 
wurde auch teilweise befestigt, aber nie ummauert. Bamberg konnte zu diesem 
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vom Handel geprägten Ort, unter dessen Bewohnern es eine kaufmännische Ober-
schicht gab, 1453 das Hochgericht erwerben, es aber nur bis 1574 behaupten. 

Die bereits 1103 erwähnte Burg Dietrichstein kam nach dem Ende ihrer edel-
freien Erbauer vor 1166 an das Bistum Bamberg. Das Bistum vergab die Burg im 
Spätmittelalter an das Geschlecht der Dietrichstein, brach aber nach den schwe-
ren Kämpfen zwischen dem Erzbistum Salzburg und Kaiser Friedrich III. die Feste 
1491 selbst ab, um seine Neutralität zu demonstrieren. Im 16. Jahrhundert wurde 
in geringer Entfernung der Ruine ein kleines Schloss errichtet. Etwa gleichzeitig 
mit Dietrichstein hatte Bamberg auch die kleine Burg Prägrad erworben, die aber 
mit der Verleihung an die Grafen von Ortenburg bereits im 14. Jahrhundert wieder 
verloren ging. 

Markgraf Engelbert von Istrien aus dem Hause der Spanheimer verkaufte in 
der Absicht, sich am zweiten Kreuzzug zu beteiligen, 1147 den Hof St. Veit an Bi-
schof Eberhard II. von Bamberg. Da in der Urkunde der Begriff redimere verwen-
det wird, wollte man auch die Gründung der späteren Herzogstadt St. Veit dem Bis-
tum Bamberg zuschreiben. Tatsächlich dürfte Bamberg aber niemals in den Besitz 
des Hofes mit den dazugehörigen Burgen gekommen sein, da Markgraf Engelbert 
dann nicht am Kreuzzug teilnahm und der Verkauf hinfällig wurde. Bald darauf 
begann der Aufstieg von St. Veit zur Kärntner Herzogstadt, um die sich in dich-
tem Kranz die Burgen der wichtigsten herzoglichen Ministerialen legten. Bamberg 
selbst verfügte in der Umgebung höchstens über geringen Besitz, den es bald nach 
1176 abstieß. 

Hauptleute, Pfleger und Vizedome –  
Die Verwaltungsorganisation des Bistums

Für das Früh- und Hochmittelalter liegen zur Verwaltung der Bamberger Besit-
zungen in Kärnten nur wenige schriftliche Quellen vor. Ihnen ist zu entnehmen, 
dass sich die Bischöfe alle wichtigen Entscheidungen selbst vorbehielten und des-
halb immer wieder persönlich nach Kärnten kamen. Erste Beamte, die fallweise 
eingesetzt wurden, sind nach der Mitte des 13. Jahrhunderts fassbar. Mit der tief 
greifenden Reform, die Bischof Werntho Schenk von Reichenegg bald nach seiner 
Wahl 1328 vornahm, endete die Zeit der direkten Verwaltung durch den Bischof. 
Stattdessen wurde ein Pfleger oder Hauptmann bestellt, der aus den Reihen des 
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Bamberger Domkapitels stammte. Einen weiteren Einschnitt brachte das Jahr 1504 
mit dem Ende der Hauptmannschaft als der obersten militärischen Instanz. Seither 
fungierte der Vizedom als alleiniger Vertreter des Bischofs und Leiter der Verwal-
tung in Kärnten. 

Bamberger Hauptleute sind in Kärnten seit dem Ende des 13. Jahrhunderts 
nachweisbar. Als ihr Amtssitz diente die mächtige Burg Griffen, wo sie für die 
Burghut 200 Mark Friesacher Pfennige erhielten. Ihrer militärischen Funktion 
entsprechend besaßen die Hauptleute das Kommando über alle Burgen des Bis-
tums in Kärnten. Sie übten die Schutz- und Schirmgewalt über sämtliche Hinter
sassen des Bistums aus und waren Gerichtsinstanz auch für die Juden. Die Bischöfe 
setzten oft nahe Verwandte als Hauptleute ein, wiederholt wurden aber auch die 
(Landes-)Hauptleute von Kärnten wie Konrad von Aufenstein, Graf Johann von 
Pfannberg oder Konrad von Kraig mit diesem Amt betraut; diese setzten ihrerseits 
einen Stellvertreter ein. Bisweilen waren die Hauptleute auch für die Besitzungen 
Bambergs in der Steiermark und in Österreich ob der Enns zuständig. 

Die Hauptleute wurden auf eine bestimmte Zeit oder noch häufiger bis auf 
Widerruf bestellt. In den Bestallungsbriefen wurde die Höhe ihrer Besoldung 
festgesetzt. War der Hauptmann zugleich Pfleger, besaß er neben seinen militäri-
schen auch rechtliche Kompetenzen; er konnte Güter des Bistums verleihen und 
einziehen. In dieser Doppelfunktion erhielt er ein Drittel von allen Einkünften des 
Bistums in Kärnten, musste damit aber auch die Auslagen, die ihm bei seinen Ver-
waltungsaufgaben erwuchsen, selbst decken. 

Seit dem späten 14. Jahrhundert war die Burg Wolfsberg im Lavanttal Sitz des 
Hauptmanns. Als letzter Bamberger Beamter in dieser Funktion erscheint Hein-
rich von Guttenberg in den Jahren 1496–1504. Bischof Georg von Bamberg schaffte 
1504 die Hauptmannschaft „aus des Stiftes Notdurft“ ab. Seiner Meinung nach hatte 
sich das Nebeneinander von Hauptmannschaft und Vizedomamt nicht bewährt. 

Bischöfliche Pfleger in Kärnten sind seit dem 13. Jahrhundert wiederholt nach-
weisbar. Ihr Aufgabenbereich deckte sich weitgehend mit dem der Vizedome: Sie 
waren Finanzbeamte, vertraten den Bischof in rechtlichen Fragen und konnten 
in dessen Abwesenheit Verhandlungen führen. Bisweilen wurden die Ämter des 
Hauptmanns und Pflegers in einer Hand vereinigt, so 1305–1315 durch Friedrich 
von Stubenberg, den Bruder Bischofs Wulfings von Bamberg; häufiger wurden je-
doch die Ämter des Pflegers und des Vizedoms vom selben Mann wahrgenommen. 
Als es 1335 um die Tilgung einer großen Schuldenlast ging, setzte man zur gegen-
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seitigen Kontrolle zwei Pfleger gleichzeitig ein. Bis ins späte 14. Jahrhundert er-
scheinen die Pfleger als übergeordnete Verwaltungsbeamte, dann trat an ihre Stelle 
der Vizedom, dem etliche Pfleger als lokale Verwaltungsbeamte unterstellt waren. 

Die Vizedome, die seit dem 13. Jahrhundert gelegentlich genannt werden und 
ab 1264 ihren Sitz in Villach hatten, wurden erst 1328 mit der Wahlkapitulation des 
Bischofs Werntho Schenk von Reicheneck zu einer ständigen Einrichtung. Wäh-
rend sich ihre Aufgaben mit jenen des Pflegers deckten, wurden Hauptleute vor 
allem in Krisenzeiten bestellt. Von 1504–1759 war der Vizedom mit Sitz in Wolfs-
berg der alleinige Leiter der Verwaltung in Kärnten. Zu seinen Aufgaben zählten 
die Stellvertretung des Bischofs und die Leitung des Finanzwesens. Außerdem war 
er Appellationsinstanz für die bambergischen Stadtgerichte in Kärnten, die erste 
Gerichtsinstanz für die Bamberger Beamten (Pfleger und Amtleute) und die zweite 
Gerichtsinstanz für die Untertanen des Bistums. 

Die Vizedome wurden auf Zeit ernannt und waren kündbar. Nach ihrer Bestel-
lung wurden sie den Untertanen in den einzelnen Herrschaften präsentiert und 
dann feierlich im Amt installiert, wobei die Amtseinführung meist durch den schei-
denden Vizedom erfolgte. Zu den Verwaltungsaufgaben des Vizedoms zählte die 
Kontrolle der Wahl von Richter und Rat in den Städten sowie deren Bestätigung, 
die Einhebung von Steuern und Abgaben sowie von Straf- und Bußgeldern, die 
Besetzung der Ämter und die Kontrolle der Beamten. Zu diesem Zweck wurden 
alle bischöflichen Beamten einmal jährlich zur Amtsrechnung nach Wolfsberg vor-
geladen; schon zeitgerecht vorher mussten sie die von ihnen gelegten Rechnungen 
zur Überprüfung einsenden. Auch der Vizedom selbst musste jährlich in Bamberg 
Rechnung legen. Für die Zeit seiner Abwesenheit konnte er einen Amtsverwalter 
einsetzen. Rechte und Pflichten des Vizedoms waren in den Dienstreversen festge-
halten. Lehen durfte der Vizedom nur mit Zustimmung des Bischofs vergeben. 

Bis 1549 bezog der Vizedom keine fixe Besoldung, sondern der Bischof von 
Bamberg kam für die Hofhaltung und alle Kosten auf; Lebensmittel lieferten die 
Untertanen ins Hofkastenamt. Ab 1549 erhielt der Vizedom 520 Gulden für die An-
stellung von fünf Reisigen samt Pferden, 100 Gulden für Repräsentationsausgaben, 
dazu Rechte auf Bezüge aus dem bischöflichen Kasten in Wolfsberg. Von den Be-
diensteten durften nur der Priester und der Hauspfleger, die je 30 Gulden Gehalt 
bezogen, mit dem Vizedom am Tisch speisen. Außerdem gab es je einen Keller-
meister, Büchsenmeister, Bäcker und Fischer. Welchen Ansehens sich das Amt des 
Vizedoms erfreute, geht daraus hervor, dass noch im späten 17. Jahrhundert zwei 
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Vizedome, nämlich 1633 Franz von Hatzfeld und 1672 Peter Philipp von Dernbach 
unmittelbar aus ihren Kärntner Ämtern zu Bischöfen von Bamberg gewählt wur-
den.

Zu den Hofämtern in Wolfsberg zählten neben dem Vizedom, der an der Spitze 
der Verwaltung stand, der Kanzler und der Rentmeister, der zugleich Hofkellner 
und Registrator war. Dazu kamen ein Ratschreiber, drei Kanzlisten, ein Sekretär 
und das Personal auf dem Schloss. Viele der bischöflichen Beamten stammten aus 
Franken oder der Pfalz. 

Während Rentmeister seit 1449 genannt werden, erscheint das Rentamt erst 
nach der Mitte des 16. Jahrhunderts in den Quellen. Es war die zentrale Steuer-
behörde für die bambergischen Herrschaften. Rentamtsrechnungen sind seit 
dem Jahr 1561 erhalten. Zu den großen Ausgabenposten gehörten die Land- und 
Rauchsteuer und außerordentliche Abgaben wie die Türkensteuer. Diesen standen 
Einnahmen aus der Weihsteuer, der Land- und Rauchsteuer, aus Steuern von Städ-
ten und Märkten, aus Gerichtsgeldern, Amtsgeldern usw. gegenüber. Der Rent-
meister kontrollierte die Rechnungslegung der Beamten, die Rentamtsrechnungen 
wurden dann vom Vizedom geprüft und nach Bamberg gesandt. Der Rentmeister 
war auch für die Kammerregistratur zuständig, die sich um 1750 in einer derartigen 
Unordnung befand, dass kaum mehr etwas zu finden war. 

Seit dem 15. Jahrhundert ist das Hofkelleramt urkundlich bezeugt. Es war zu-
ständig für die Verwaltung der Weinbaugebiete Kärntens. Auch der Hofkellner hat-
te ein Register zu führen und für die Arbeits- und Robotleistungen der Untertanen 
zu sorgen. Die sorgfältige Führung der gesamten Registratur oblag dem Registra-
tor. Eine eigene Kanzlei für Kärnten ist seit dem frühen 16. Jahrhundert nachzu-
weisen. Sie stand unter der Leitung des Kanzlers oder Kanzleidirektors, der neben 
dem Vizedom der wichtigste Verwaltungsbeamte war; er hatte auch Sitz und Stim-
me im Rat. Bei Abwesenheit des Vizedoms führte der Kanzler die Amtsgeschäfte. 
Aufgaben und Kompetenzen der Kanzlei wurden wiederholt in eigenen Ordnungen 
geregelt. Seit der Mitte des 16. Jahrhunderts sind Rüstmeister nachweisbar, die 
aber nur zeitweise eingesetzt wurden und für militärische Belange zuständig wa-
ren. Für die Ausübung ihres Amtes standen ihnen einige Knechte und Pferde zur 
Verfügung. 

Von überregionaler Bedeutung war das Amt des Waldmeisters im Kanaltal, der 
wegen des Raubbaus in den Wäldern um Bleiberg und im Kanaltal seit dem 16. 
Jahrhundert als Aufsichtsorgan bestellt wurde. Bischof Ernst von Mengersdorf 
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erließ am Ende des 16. Jahrhunderts eine eigene Waldordnung für das Kanaltal. 
Um dieselbe Zeit wurde das Amt Federaun mit dem Waldmeisteramt vereinigt, zeit-
weise unterstanden auch die Ämter Kühnburg und Straßfried dem Waldmeister. 
Während dieser selbst seinen Sitz in Tarvis hatte, amtierte der Waldamtsschreiber 
in Malborghet. 

Von besonderer wirtschaftlicher Bedeutung waren die Zoll- und Mautämter; 
die Villacher Maut zählte im Spätmittelalter und am Beginn der Neuzeit zu den 
wichtigsten Einnahmequellen des Bistums Bamberg. Wegen finanzieller Schwie-
rigkeiten wurde sie wiederholt verpfändet, darunter 1305 an eine italienische Han-
delsgesellschaft sowie 1310 an ein Konsortium von Juden aus Judenburg und Graz 
in der Steiermark. Im 15. und 16. Jahrhundert erfolgte die Verwaltung der Villacher 
Maut durch den Burgamtmann; seit dem Ende des 16. Jahrhunderts gab es eigene 
Mautner, die von je einem Mautaufseher, Mautschreiber und Mautgegenschreiber 
unterstützt wurden. Das Villacher Mautamt war auch für die Instandhaltung eines 
Teils der Straße durch das Kanaltal zuständig. Weitere bambergische Mautämter 
von geringerer Bedeutung bestanden in Wolfsberg, Griffen, Thörl und Tarvis. 

Auch in der lokalen Verwaltung waren die militärischen und rechtlichen Funk-
tionen auf der einen und die wirtschaftlichen Funktionen auf der anderen Seite meist 
getrennt. Als Verwalter der zahlreichen Burgen fungierten zunächst Burggrafen, 
seit dem 14. Jahrhundert vor allem Pfleger. Auch die Verwaltung der Landgerich-
te und damit die Wahrnehmung der Hochgerichtsbarkeit war an die Pfleger der 
zentralen Burgen übertragen. Die Verwaltung von Grund und Boden war in Ämter 
gegliedert, die von Amtleuten verwaltet wurden. Diesen oblag die Einhebung der 
Natural- und Geldabgaben und die Ausübung der niederen Gerichtsbarkeit über 
die Grundholden. Erst in der Frühen Neuzeit kam es häufig zur Zusammenlegung 
von Pflegen und Ämtern und damit zu einer entsprechenden Verwaltungsvereinfa-
chung. In den bambergischen Städten und teilweise auch in den Märkten gab es 
den üblichen Dualismus zwischen dem bischöflichen Stadtrichter einerseits und 
Richter und Rat andererseits.

Kunst, Kultur und Bildung

Über den Einfluss, den Leute des Bistums Bamberg als Siedler, Beamte, Wirt-
schaftstreibende, Geistliche und Künstler in Kärnten ausgeübt haben, sind bisher 
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nur Vermutungen angestellt worden. Systematische Untersuchungen fehlen und 
angebliche Merkmale im Kärntner Dialekt, die auf Einflüsse aus Bamberg zurück-
zuführen sind, konnten nicht bewiesen werden. Auch an dieser Stelle wird keine 
systematische Aufarbeitung geboten, sondern nur exemplarisch gezeigt, welche 
Bedeutung die Herrschaften des Bistums Bamberg in Kärnten für die Entwicklung 
von Kunst, Kultur und Bildung im Lande hatten.

Zu den ältesten Dokumenten der Musik in Kärnten zählt das ‚Arnoldsteiner 
Fragment I‘, das Bruchstück eines mit Neumen versehenen Missales aus der zwei-
ten Hälfte des 11. Jahrhunderts. Es wurde 1964 an einem Urbar des Klosters Ar-
noldstein aus dem Jahre 1504 entdeckt, wo es in Zweitverwendung als Einband 
diente. Das Pergament-Doppelblatt enthält eine Oration aus der Messfeier zum 11. 
September für die frühchristlichen Märtyrer Protus und Hyazinth sowie weitere 
Sequenzen. Das Fragment, das von Bernhard Bischoff in die Mitte des 11. Jahrhun-
derts datiert wurde, war Bestandteil einer liturgischen Handschrift für den Messge-
brauch. Da das Kloster Arnoldstein erst 1106 von Bischof Otto I. gegründet wurde, 
kann die Handschrift nicht dort entstanden sein. Ob sie die ersten Mönche, die vom 
Michelsberg in Bamberg nach Arnoldstein kamen, mitbrachten oder das Stück aus 
den bambergischen Herrschaftsgebieten Kärntens selbst stammt, lässt sich nicht 
mit Sicherheit entscheiden. Auf jeden Fall stellt dieses Fragment das älteste Kärnt-
ner Tondenkmal dar. 

Aus Bamberg wurde frühzeitig die Verehrung des Kaiserpaares Heinrich und 
Kunigunde, der 1147 und 1202 kanonisierten Stifter des Bistums, nach Kärnten ver-
pflanzt. Von den mindestens zehn alten Kirchen und Kapellen, die dem Kaiserpaar 
geweiht sind, dürfte die vom bambergischen Ministerialen Poppo von Dietrichstein 
im Kloster Ossiach nach 1202 gestiftete Kunigundenkapelle die älteste sein. Be-
reits unmittelbar nach der Heiligsprechung Heinrichs II. (1147) übersandte Bischof 
Eberhard II. von Bamberg eine Vita des Kaisers mit der Gründungsgeschichte des 
Bistums Bamberg an Bischof Roman von Gurk. Dort wurde sie zur geistigen Quelle 
für die berühmten Gurker Fälschungen, die in den Jahren 1171–1176 entstanden; 
der Fälscher hat viele Passagen aus den Bamberger Privilegien übernommen. Er 
machte die Gräfin Hemma von Friesach-Zeltschach, die Stifterin des Gurker Non-
nenklosters, nicht nur zur Gründerin von Bistum und Domkapitel in Gurk, sondern 
auch zur Nichte Kaiser Heinrichs II., um damit Gurk als ein regulär gegründetes 
Bistum aus der Abhängigkeit vom Salzburger Erzbischof zu lösen. Deshalb sind im 
prachtvollen barocken Hochaltar von Gurk, den Michael Hönel aus Pirna in Sach-
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sen schuf, neben der Gräfin Hemma die heilige Kunigunde und neben Hemmas 
Gemahl, dem Grafen Wilhelm von Friesach, Kaiser Heinrich II. dargestellt. 

Zahlreich sind die Zeugnisse aus dem Bereich der bildenden Kunst. Die Leon-
hardskirche in der ehemals bambergischen Stadt St. Leonhard im oberen Lavanttal 
beherbergt den umfangreichsten Bestand an gotischen Glasgemälden in Kärnten. 
Aus der Zeit um 1330/40 haben sich insgesamt 139 Einzelscheiben in situ erhalten, 
20 Scheiben sind verloren gegangen und heute nur mehr teilweise nachzuweisen, 
etliche gelangten in Museen in die USA. Als Ursprungsort der Glasgemälde wird 
eine außerordentlich leistungsfähige Werkstatt in Friesach oder im steirischen Ju-
denburg vermutet. 

Besonders zahlreich und qualitätvoll sind die Fresken, die sich im Bereich der 
bambergischen Herrschaften erhalten haben. Im ehemaligen Prämonstratenser-
stift Griffen wurde in der alten Pfarrkirche zu Unserer Lieben Frau bei Restaurie-
rungsarbeiten 1963 ein wertvoller spätromanischer Freskenzyklus mit Passions-
szenen und Heiligenfiguren entdeckt. Neben dem heiligen Kaiserpaar Heinrich 
und Kunigunde fanden sich auch die gut erhaltenen Darstellungen der Heiligen 
Nikolaus und Georg. Leider ist der Zustand der Wandbilder durch starke Oberflä-
chenschäden beeinträchtigt. Eine deutliche Ähnlichkeit der Figuren mit den Typen 
der Halbfiguren über der Kapitellzone der Gnadenpforte des Bamberger Domes 
bot den Anlass, eine Herkunft des Malers aus Bamberg oder auch aus Thüringen 
zu vermuten. Die Fresken werden aufgrund von Stilvergleichen in die Zeit um 1236 
datiert. 

Im Spätmittelalter gab es im bambergischen Villach eine bedeutende Malschule. 
Als ihr größter Meister gilt Thomas von Villach, der bedeutende Freskenzyklen in 
der kleinen Filialkirche von Gerlamoos im Drautal und an seinem Geburtsort, im 
Chor der Pfarrkirche von Thörl, hinterlassen hat. Den Höhepunkt seines Schaffens 
stellen aber eindruckvolle Tafelgemälde dar, die er für große Altäre schuf, darunter 
für die Millstätter Klosterkirche im Auftrag von Johannes Siebenhirter, dem Hoch-
meister des St. Georg-Ritterordens. Die Identität des großen Künstlers konnte erst 
durch die intensiven Nachforschungen von Wilhelm Neumann geklärt werden. Der 
um 1440/45 in Thörl geborene Maler hieß mit vollem Namen Thomas Artula und 
brachte es in seinem langen Leben († 1529) bis zum Stadtrichter von Villach (1520). 
Sein Name ist vom slowenischen Wort vrtulja abgeleitet, das soviel wie „Wirbel“ 
bedeutet; dieses Motiv hat der Maler auch als Wirbelfigur in sein redendes Wappen 
aufgenommen. 
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An der Wende zur Neuzeit wirkte in Villach 32 Jahre lang der Arzt Wilhelm 
Bombast von Hohenheim, der Vater des berühmten Paracelsus. Ein Kundschafts-
brief, der am 12. Mai 1538 über den Tod des am 8. September 1534 verstorbenen 
Arztes ausgestellt wurde, enthält dazu nähere Details. Wilhelm war ein illegitimer 
Spross des Schwäbischen Adelsgeschlechtes der Bombaste von Hohenheim und 
hatte als Arzt in Einsiedeln gewirkt. Dort nahm er eine „Gotteshausfrau“, also eine 
Leibeigene des Klosters Einsiedeln, zu Gattin. Nach deren frühem Tod übersiedel-
te er mit seinem kleinen Sohn Theophrastus, der später den Humanistennamen 
Paracelsus annahm, nach Villach. Aufgrund seiner illegitimen Geburt konnte Wil-
helm in dieser Stadt weder das Bürgerrecht noch die Position eines Stadtarztes 
erreichen, sondern wirkte dort 32 Jahre lang als Inwohner und einfacher Arzt. Para-
celsus, der seine Kindheit in Villach verbrachte und später mehrfach in diese Stadt 
zurückkehrte, hat Kärnten als „sein ander Vaterland“ bezeichnet. Er widmete seine 
Kärntner Schriften den Landständen, die 1538 die Drucklegung zusagten. Dieses 
Versprechen wurde allerdings erst 1955 (!) eingelöst. Paracelsus selbst nahm in der 
heftigen Auseinandersetzung, die zwischen dem Bistum Bamberg und der Kärnt-
ner Landschaft um die Rechtsstellung der Bamberger Besitzungen in Kärnten ge-
führt wurde, eindeutig die Position der Landstände ein und war nach dem Zeugnis 
seiner Kärntner Chronik ein entschiedener Vertreter der Landeseinheit. 

Zuletzt sei noch auf den Abt Johann Pynlein von Arnoldstein (1580–1598) ver-
wiesen, der vom Michelsberg in Bamberg nach Kärnten entsandt wurde, um das 
in Auflösung befindliche Kloster Arnoldstein zu retten. Er machte sich durch seine 
Gelehrsamkeit und Leistungen auf dem Gebiet der Historiographie einen Namen 
und erwies sich auch als guter Wirtschafter. Da er jedoch selbst stark der Refor-
mation zuneigte, sollte nach seinem Tod das Kloster Arnoldstein ebenso wie das 
Stift Griffen auf Betreiben des Landesfürsten Erzherzog Ferdinand den Jesuiten 
übergeben werden. Bamberg vermochte diese Maßnahme in Verbindung mit den 
beiden Klöstern durch Interventionen in Rom zu verhindern. Zu berücksichtigen 
ist dabei, dass in den Gebieten südlich der Drau der Patriarch von Aquileia der zu-
ständige Diözesanbischof war und es vor allem an ihm lag, geeignete Maßnahmen 
zur Abwehr der Reformation zu treffen. Abschließend bleibt festzuhalten, dass erst 
eine systematische Aufarbeitung die vielfältigen Leistungen auf dem Gebiet von 
Kunst, Kultur und Bildung zeigen könnte, die unter der Herrschaft der Bischöfe 
von Bamberg in Kärnten entstanden sind.
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Der Kampf des Bistums Bamberg um seine Hoheitsrechte 

Viele Jahrhunderte hindurch beanspruchten die Bischöfe von Bamberg für ihre 
Besitzungen in Kärnten eine exterritoriale Stellung. Da bereits „Kaiser“ Heinrich II. 
die „Grafschaften“ Villach und Wolfsberg mit allen Hoheitsrechten an das Bistum 
Bamberg geschenkt habe, unterstünden diese nicht der Landesherrschaft des Kärnt
ner Herzogs, sondern besäßen die Stellung reichsunmittelbarer Herrschaften. Die-
se Position konnte Bamberg nicht zuletzt deshalb erfolgreich behaupten, weil auch 
die Erzbischöfe von Salzburg und die Grafen von Görz-Tirol, die ebenfalls über 
ausgedehnte Besitzungen in Kärnten verfügten, dieselben Ansprüche stellten. Da-
gegen gelang es den Kärntner Herzogen aus dem Hause der Spanheimer und den 
ihnen folgenden Tirol-Görzern nur in Unterkärnten mit dem ‚herzoglichen Städ-
tedreieck‘ St. Veit-Klagenfurt-Völkermarkt ein geschlossenes Herrschaftsgebiet 
aufzubauen. Den Kampf um die Landeshoheit über ganz Kärnten konnten erst die 
Habsburger, die über eine ungleich stärkere Machtbasis verfügten, an der Wende 
vom 15. zum 16. Jahrhundert zu ihren Gunsten entscheiden. Treibende Kraft für 
diese Entwicklung waren aber nicht die Habsburger selbst, für die Kärnten immer 
nur ein Nebenschauplatz blieb, sondern die Kärntner Landstände, die den Kampf 
um die Landeseinheit mit größtem Engagement führten.

Das Bistum Bamberg leitete die exterritoriale Stellung seiner Besitzungen aus 
verschiedenen Wurzeln ab: Aus der „kaiserlichen“ Schenkung, aus der Immunität, 
die dem Bistum früh verliehen wurde und die es für seine gesamten Besitzungen 
geltend machte, und aus dem von König Heinrich IV. 1060 verliehenen Marktrecht 
für Villach. Darin wurde Bamberg für den neuen Markt der Gerichtsbann, das Maut- 
und Münzrecht verliehen und der Markt Villach für ewige Zeiten von der Gewalt 
aller Grafen und Herzoge befreit. Dieses Zugeständnis machte man in Bamberg 
für den gesamten Kärntner Besitz geltend. In gleicher Weise interpretierte man 
die Jahrmarktverleihung Kaiser Friedrichs II. für Villach 1225, in der die Exemtion 
des Marktes bestätigt wurde. Im frühen 14. Jahrhundert bildeten dann die Wirren 
in Kärnten, die unter dem gewalttätigen Landeshauptmann Konrad von Aufenstein 
ausbrachen, den Anlass dafür, dass sich Bamberg von Kaiser Ludwig dem Bayern 
1331 die Exemtion seiner Besitzungen erneut bestätigen ließ. 

Mit den Habsburgern, die 1335 die Herrschaft in Kärnten übernahmen, konnte 
man sich schon ein Jahr zuvor einigen. Herzog Albrecht II. von Österreich hat-
te bereits 1334 einen Schiedsspruch erlassen, in dem alle Ansprüche Bambergs 
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anerkannt wurden und der zum Abschluss eines Bündnisses zwischen Bamberg 
und den Habsburgern führte. Dieser Bündnisvertrag wurde im Laufe des folgen-
den Jahrhunderts, zuletzt noch unter Kaiser Friedrich III., mehrfach erneuert und 
erweitert. Als Kärnten in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts immer wieder 
von den Einfällen der Osmanen heimgesucht wurde und dazu der Krieg zwischen 
Kaiser Friedrich III. und König Matthias Corvinus von Ungarn als Verbündetem 
des Erzstiftes Salzburg schwere Verwüstungen im Land anrichtete, mussten die 
bambergischen Besitzungen in Kärnten jedoch die Kriegslasten in vollem Umfang 
mittragen, obwohl das Bistum in diesen Auseinandersetzungen die Neutralität 
wahrte. Kaiser Friedrich III. bestätigte allerdings in zahlreichen Weisungen an sei-
ne Landeshauptleute die Exemtion der Bamberger Güter. Untertanen des Bistums 
durften nicht vor fremde Gerichte, also auch nicht vor das Gericht des Kärntner 
Landeshauptmanns zitiert werden und der Bamberger Vizedom erschien weder 
vor der Landschranne und dem Hoftaiding noch nahm er an den Landtagen teil. 

Bis ins Spätmittelalter waren die Bamberger Besitzungen in Kärnten weniger 
durch äußere Bedrohung als durch finanzielle Nöte des Bistums gefährdet. So 
wurde in den Jahren 1335–1344 der gesamte Besitz wegen großer Verschuldung 
an den Grafen Ulrich von Pfannberg verpfändet. In den dreißiger Jahren des 15. 
Jahrhunderts führten die Hussitenstürme in Franken zu ernsten Verkaufsabreden, 
in denen das Bistum Bamberg mit einer Verkaufssumme von 100.000 Gulden für 
den Gesamtbesitz rechnete. Zu einer grundlegenden Änderung der Situation führ-
te jedoch die Herrschaft Maximilians I. Nach dem Tode des Königs Matthias Cor-
vinus (1490) eroberte er sämtliche Herrschaften des Bistums Salzburg in Kärnten 
und der Steiermark, die bis dahin von verbündeten ungarischen Truppen besetzt 
waren. Er behielt sich mit Rann an der Save, Pettau an der Drau und Gmünd in 
Kärnten die Zentren der Salzburger Herrschaften vor und gab die anderen Güter 
nur gegen hohe Ablösesummen an das Erzbistum zurück. Salzburg musste damals 
die Landeshoheit Maximilians über die erzbischöflichen Güter in Kärnten und der 
Steiermark anerkennen und von allen Ansprüchen auf eine exterritoriale Stellung 
Abstand nehmen. Mit dem Tod des Grafen Leonhard von Görz 1500 fiel auch der 
große reichsunmittelbare Besitz der Görzer in Oberkärnten, die ‚Vordere Graf-
schaft Görz‘, an die Habsburger. 

Damit stand Bamberg mit seinem Anspruch auf Reichsunmittelbarkeit und Ex-
territorialität seiner Besitzungen in Kärnten allein dem König und späteren Kaiser 
Maximilian I. gegenüber. Dieser machte rasch deutlich, dass er gewillt war, auch die 
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Bamberger Besitzungen seiner Landesherrschaft zu unterwerfen. Er beschränkte 
die bambergische Bleiausfuhr zugunsten seiner Tiroler Montanwerke und unter-
warf in seinen Kriegen gegen Bayern und Venedig auch die Bamberger Besitzun-
gen in Kärnten seinen Steuerforderungen. Bamberg aber sah sich im Kampf um 
Souveränitätsrechte vor allem mit den Kärntner Landständen konfrontiert, für die 
es eine Überlebensfrage war, dass auch die reichen bischöflichen Herrschaften die 
Lasten des Landes mittrugen. 

Der Konflikt, der sich 1521 in aller Heftigkeit entspann und 14 Jahre lang währ-
te, ist von Wilhelm Neumann in allen Details dargestellt worden. Ein ehemaliger 
Villacher Bürger, der vom Stadtgericht Villach verurteilt wurde, berief dagegen 
nicht an den Bamberger Vizedom, sondern an die niederösterreichische Regie-
rung. Bamberg verwies dagegen auf das Reichskammergericht als zuständige 
Instanz zwischen Reichsständen und konnte zahlreiche Fälle aus seinen Kärntner 
Herrschaften anführen, in denen noch unter den Kaisern Maximilian I. und Karl 
V. das Reichsgericht die letzte Appellationsinstanz war. Obwohl Karl V. zuvor die 
Exterritorialität der Bamberger Besitzungen anerkannt hatte, wurde er von seinem 
jüngeren Bruder Ferdinand I. bewogen, auf der Grundlage der ‚Österreichischen 
Freiheitsbriefe‘, des gefälschten ‚Privilegium Maius‘, das von Kaiser Friedrich III. 
bestätigt und damit zu Reichsrecht geworden war, die Bamberger Position zurück-
zuweisen. Die Wahl zum Römischen König im Jahre 1531 setzte Ferdinand I. dann in 
die Lage, dem Bistum Bamberg „als Römischer König und regierender Landesfürst 
in Österreich, Steyr, Kärnten und Krain … Maß und Ordnung“ zu setzen. So kam es 
zum ‚Bambergischen Rezess‘ des Jahres 1535, in dem Bamberg vom Anspruch auf 
Reisunmittelbarkeit seiner Kärntner und österreichischen Herrschaften Abstand 
nehmen musste. Auf die bescheidenen Sonderrechte, die das Bistum hinsichtlich 
der dritten Gerichtsinstanz wahren konnte, musste es 1674 im ‚Rezessus perpetuus‘ 
verzichten. Seine Besitzungen mussten seit dem Jahre 1535 alle Landeslasten ohne 
Einschränkung mittragen. 

Damit warfen die Kärntner Güter trotz der hohen Einnahmen der Villacher 
Maut kaum mehr Gewinne ab, sondern erforderten wegen der ständigen Bedro-
hung durch die Osmanen und der damit verbundenen Kriegslasten oft hohe Zu-
schüsse. Das veranlasste den Bischof Lothar Franz von Schönborn zur Feststel-
lung, die Kärntner Güter seien „des Wegschenkens wert“. Als es 1759 wirklich zum 
Verkauf an Kaiserin Maria Theresia kam, gingen diesem langwierige und zähe Ver-
handlungen voraus. Der Kaufpreis betrug schließlich nicht weniger als eine Million 
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Gulden und zeigte deutlich, welchen Wert diese Güter sowohl für Bamberg als auch 
für die Habsburger besaßen. 
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Deutsche Literatur des  
Mittelalters in den Bischofsstädten 

Bamberg und Würzburg

Die Geschichte der deutschen Literatur des Mittelalters erstreckt sich, sofern man 
den Beginn der Frühen Neuzeit mit etwa 1500 ansetzt, in dem Zeitraum von etwa 
750, dem Beginn der schriftlichen Aufzeichnungen, bis um 1500, somit über rund 
750 Jahre. Entwicklungsstufen der deutschen Sprache waren das Althochdeutsche 
bis etwa 1050, das Mittelhochdeutsche bis um 1350 und die ältere Phase des Früh-
neuhochdeutschen, das dann bis gegen 1700 reichte. Den Sprachstufen entspre-
chen freilich auch unterschiedliche Phasen der Produktion deutscher Literatur, 
literarhistorische Perioden, in denen jeweils auch unterschiedliche Produktions-
stätten dominierten – der Buchdruck, der die Literatur überall hin verbreitete, wur-
de bekanntlich erst um 1450 erfunden.

Für die althochdeutsche Zeit gilt weitgehend, dass hier das Deutsche neben 
dem im Mittelalter allgegenwärtigen Latein eine eher ergänzende Rolle spielte. 
Hinsichtlich des Umfangs überwiegt Schulliteratur. Das hängt damit zusammen, 
dass die einzigen Schreiborte Benediktinerklöster, allenfalls noch Domstifte wa-
ren – jene Orte, an denen die Schulen der damaligen Zeit zu finden waren. Für 
deutsche Texte dominieren in erster Linie St. Gallen und Fulda als Schreiborte. 
Unterrichtssprache war ausschließlich das Lateinische, denn die künftigen Kleri-
ker – gleichgültig welche Funktion sie ausübten – hatten fast nur mit lateinischem 
Schriftwesen zu tun. Der Spracherwerb stand somit im Vordergrund. Dazu dienten 
neben den Lehrbüchern, d.h. dem Donat, den ‚Disticha Catonis‘ und anderen, auch 
Glossensammlungen, d.h. lateinisch-deutsche Wörtersammlungen, ferner deut-
sche Glossen am Rand lateinischer Texte, sog. Marginalglossen, oder zwischen 
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den Zeilen, sog. Interlinearglossen. Dazu kamen auch Interlinearversionen, d.h. 
wortgetreue Übersetzungen ganzer Texte oder auch nur einzelner Passagen, fer-
ner Wort-für-Wort-Übersetzungen, die es erlaubten, den lateinischen Text in der 
Muttersprache nachzuvollziehen. Für nicht-lateinkundige Laien gab es deutsche 
Übersetzungen der wichtigsten religiösen Gebrauchstexte – Vaterunser, Glaubens-
bekenntnis, Taufgelöbnisse, Beichtformeln, vereinzelt auch Übersetzungen von 
Rechtstexten. Dichtung in deutscher Sprache war weitgehend mündlich, sie wurde 
nur in seltenen, außerordentlichen Fällen niedergeschrieben. Ein Glücksfall ist die 
unvollständige Aufzeichnung des einzigen heldenepischen Textes aus althochdeut-
scher Zeit, der die Zeiten überdauert hat, des in Fulda um 830 aufgeschriebenen 
‚Hildebrandsliedes‘. Seltene Fälle sind auch die Aufzeichnungen teilweise noch 
heidnischer Zaubersprüche, darunter der ebenfalls in Fulda geschriebenen ‚Mer-
seburger Zaubersprüche‘. Exzeptionelle Höhepunkte der althochdeutschen Litera-
tur sind christliche Dichtungen, darunter vor allem das ‚Evangelienbuch‘ Otfrids, 
eines Mönchs aus dem elsässischen Kloster Weißenburg, um 860, ferner der etwas 
früher in altsächsischer Sprache, dem Vorläufer des Niederdeutschen, aufgezeich-
nete ‚Heliand‘ – beide Texte sind Beschreibungen des Lebens Christi, bestimmt für 
hochadliges, höfisches Laienpublikum. Neben den genannten Klöstern spielt das 
Würzburger Domstift als Schreibort deutscher Texte eine sehr bescheidene Rolle.

Die mittelhochdeutsche Literatur beginnt mit einem kleinen Paukenschlag in 
Bamberg und mit dem 1160 entstandenen ‚Ezzolied‘, das im Folgenden noch Er-
wähnung finden wird. Charakteristisch für diese Epoche der Literaturgeschichte 
ist freilich in erster Linie das Aufkommen der sog. höfischen Literatur seit etwa 
1150. Auftraggeber neuartiger Texte waren nunmehr die Fürsten- und Adelshöfe. 
Es entstand zum ersten Mal eine säkulare Literatur, deren Themen Rittertum, die 
Liebe zwischen Mann und Frau, das richtige innerweltliche Verhalten waren und 
die nicht zuletzt der Unterhaltung und dem Vergnügen diente: höfischer Roman, 
verschriftlichte Heldenepik, Minnesang, Sangspruchdichtung, höfische Novellistik 
und Lehrdichtung. In diesem Bereich entstanden Werke von überzeitlicher Gel-
tung, die bis heute faszinieren können; es wirkten berühmte Autoren: Hartmann 
von Aue, Wolfram von Eschenbach, Gottfried von Straßburg, Walther von der Vogel-
weide, Heinrich von Morungen, Neidhart und viele andere. Das Schriftwesen war 
mittlerweile auch an den weltlichen Höfen entwickelt, mit Sicherheit dürften aber 
auch die Skriptorien kirchlicher Einrichtungen mit herangezogen worden sein.
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Man kann beobachten, dass bereits im Lauf des 13. Jahrhunderts neben den 
geistlichen Schreibzentren und den Höfen allmählich auch die Städte eine Rolle 
spielen. Die ersten städtischen Auftraggeber deutscher Literatur waren Stadtadli-
ge, die – was den literarischen Anspruch anging – nicht hinter ihren landsässigen 
Standesgenossen zurückbleiben wollten. Am Ende des 13. Jahrhunderts waren 
beispielsweise Basel und Zürich wichtige städtische Literaturzentren. Hier wurden 
freilich weiterhin die höfischen Literaturgattungen gepflegt bzw. sogar konserviert. 
In Basel wirkte ab etwa 1260 bis zu seinem Tod 1287 der Dichter Konrad von Würz-
burg, der von führenden Persönlichkeiten weltlichen, aber auch geistlichen Stan-
des mit zahlreichen literarischen Aufträgen versehen wurde. In Zürich sammelten 
die Angehörigen der Familie Manesse um 1300 höfische Lieddichtung; ihre Samm-
lungen dienten augenscheinlich als die Quellen für die Große Heidelberger oder 
Manessische Liederhandschrift, die zwischen etwa 1300 und etwa 1330 entstand 
– die wichtigste mittelalterliche Liederhandschrift, die freilich weitgehend retro-
spektiven Charakter hat.

Im Lauf des 14. Jahrhunderts und vor allem im 15. Jahrhundert änderte sich in-
des das städtische Literaturpublikum. Mehr und mehr interessierten sich nunmehr 
auch Kreise der städtischen Nicht-Aristokratie, d.h. Gebildete unterschiedlicher 
Art, aber auch Handwerker, für die Aufzeichnung von Texten. Das Gesicht der Lite
ratur verändert sich. Neben die traditionelle Adelsliteratur, deren schöpferische 
Zeit ganz allmählich zu Ende ging, treten mehr oder weniger neue Texttypen, wie 
Prosaromane, Chroniken, Aufzeichnungen über Handwerkskünste, Dichtungen 
aus dem städtischen Brauchtum, etwa Fastnachtspiele, geistliche Lieder von Laien, 
etwa den seit um 1400 bezeugten Meistersingern, unterhaltsame oder auch poli-
tische Dichtungen in Reimpaaren, die sog. Reimsprüche, und manches andere. Der 
städtischen Literaturszene zuzuordnen sind auch die Bemühungen humanistisch 
gebildeter Autoren in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts, antike oder zeit
genössische humanistische Texte dem breiteren Publikum durch Übersetzungen 
ins Deutsche zu erschließen.

Als Orte der deutschen Literaturproduktion im Mittelalter erscheinen somit 
Klöster, Adels- und Fürstenhöfe, Städte, vor allem Reichsstädte wie Nürnberg, Augs- 
burg, Straßburg. Aber was ist mit den Bischöfen und den Bischofsstädten? Dieser 
Frage soll im Folgenden nachgegangen werden, wobei ich mich weitgehend auf 
Bamberg und Würzburg konzentrieren werde. 
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Im umfassenden Dichter- und Werkverzeichnis der älteren Germanistik, der 
von 1978 bis 2004 in 11 Bänden erschienenen 2. Auflage des ‚Verfasserlexikons‘ 
sind immerhin 45 Bischöfe als Autoren belegt, dazu kommen 28 Werke bzw. Werk
zusammenstellungen, die nachweisbar von Bischöfen veranlasst wurden oder ihnen 
gewidmet sind. Unter den schreibenden Bischöfen begegnen – um nur ein paar Bei-
spiele zu nennen – Arbeo von Freising (gest. 784), Hrabanus Maurus (gest. 856), 
Brun von Querfurt (gest. 1009), Thietmar von Merseburg (gest. 1018), Erlung von 
Würzburg (gest. 1121), Embricho von Würzburg (gest. 1146), Otto von Freising 
(gest. 1158), Lupold von Bebenburg, Bischof von Bamberg (gest. 1363), Ulrich 
Putsch, Bischof von Brixen (gest. 1437). Bischöfe, die Texte in Auftrag gaben oder 
denen Schriften gewidmet wurden, waren etwa im 11. Jahrhundert Ellenhard von 
Freising, dem Aribo, Vorsteher der Domschule, seine Schrift ‚De Musica‘ widmete, 
Ende des 12. Jahrhunderts der Passauer Bischof Wolfger von Erla, dem der Lehrer 
Eilbert von Bremen einen ‚Ordo iudicarius‘ widmete, im 14. Jahrhundert Lupold 
von Bebenburg, dem der bekannte Regensburger Kleriker Konrad von Megenberg 
seine ‚Yconomica‘ dedizierte.

Alle diese Schriften sind freilich in lateinischer Sprache abgefasst. Das versteht 
sich von selbst: Die Sprache der Gelehrsamkeit und damit des Klerus war das La-
teinische, das Deutsche spielte hier keine Rolle, es gab in diesem Umfeld auch 
keine Texttypen in deutscher Sprache. Das Deutsche gehörte in die Welt der Laien 
oder allenfalls – behelfsweise – in den Anfängerunterricht der Schule. Der Klerus 
bediente sich nur dann des Deutschen, wenn er gewissermaßen gezielt nichtlatein-
kundige Laien ansprechen wollte. Das galt im 9. Jahrhundert schon für den Mönch 
Otfried von Weißenburg und für den unbekannten Verfasser des ‚Heliand‘; im 11. 
Jahrhundert galt das für das um 1080 entstandene ‚Annolied‘, mit dem der Ruhm 
des politisch höchst umstrittenen Kölner Erzbischofs Anno in breiteren Kreisen 
verbreitet werden sollte. Seit dem 12. Jahrhundert galt dies für eine ganze Reihe re-
ligiöser Dichtungen, Bibelparaphrasen, Gebete, Sündenklagen, moraldidaktischer 
und ständedidaktischer Dichtungen, Legenden, auch für die von Regensburger Kle-
rikern wohl 1147 vollendete ‚Kaiserchronik‘, die dem adligen Publikum Exempla 
für gute und schlechte Herrschaft darbot. Selbstverständlich finden sich Beispiele 
für die Hinwendung klerikaler Autoren an laikales Publikum, nicht selten auch an 
ungelehrte Klosterinsassen, auch aus späterer Zeit. 

Dass ein Bischof weltliche volkssprachliche Dichtung direkt förderte, dafür gibt 
es vor allem ein berühmtes Beispiel: den schon erwähnten Passauer Bischof Wolf-
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ger von Erla, seit 1204 Patriarch von Aquileja. Wolfger, geb. um 1140, wandte sich 
erst nach dem Tod seiner Gemahlin der geistlichen Laufbahn zu. 1191 wurde er Bi-
schof. Er war in seinem Bistum und im Patriarchat, aber auch reichspolitisch über-
aus aktiv. Die Forschung ist sich heute sicher, dass auf seine Veranlassung um 1200 
die Verschriftlichung des ‚Nibelungenliedes‘ erfolgte. Passau und Wolfgers bekann-
ter Vorgänger Bischof Pilgrim nehmen darin eine zentrale Rolle ein, in dem an das 
eigentliche Gedicht angehängten Zusatz, der ‚Klage‘, wird ausdrücklich Passau als 
Ort der ersten Verschriftlichung des Untergangs der Nibelungen auf Veranlassung 
Pilgrims durch den Kleriker Konrad herausgestellt – das ist zwar eine erfundene 
Geschichte, sie hat aber gleichwohl einen realen Kern. Die Nibelungenerzählung 
gehörte seit Jahrhunderten zur mündlich tradierten, immer wieder neu gefassten 
deutschen Heldendichtung, deren Träger mündlich agierende Epenerzähler wa-
ren. Durch die Verschriftlichung trat der Stoff in einen neuen Aggregatzustand, mit 
dem eine neue und in der Folge höchst erfolgreiche literarische Gattung begründet 
wurde. Worin genau Wolfgers Interesse an dem Stoff begründet liegt, ist freilich 
nicht in jeder Hinsicht klar. Die Rolle Passaus allein reicht für die Erklärung mög-
licherweise nicht aus. Es könnte sein, dass er den Stoff seit seiner Jugend liebte 
und wollte, dass er in schriftlicher Form als Pendant zu den höfischen Romanen, 
wie sie damals seit geraumer Zeit gelesen wurden, vorlag. Nicht ganz unvorstellbar 
ist auch, dass er das Werk als Warnung an die Politik seiner Zeit verstanden wissen 
wollte, wohin stures Beharren und Treulosigkeit politisch führen konnte. Wir wis-
sen das nicht und sind auf Spekulationen angewiesen.

Wolfgers literarisches Interesse äußert sich auch darin, dass er am 12. Novem-
ber 1203 in der Nähe von Wien den berühmten Sänger Walther von der Vogelweide 
durch ein erhebliches Geldgeschenk ehrte – Wolfgers Rechnungsbuch bietet damit 
die einzige zweifelsfreie urkundliche Erwähnung Walthers. Den Patriarchen von 
Aquileja rühmt Walther etwas später als biderbe und missewende vrî (ed. Lachmann 
34,34), als „tüchtig“ und „untadelig“. Schließlich verdanken wir Wolfger noch die 
bedeutendste und verbreitetste Verhaltenslehre der mittelhochdeutschen Literatur, 
das Lehrgedicht ‚Der welsche Gast‘, das der italienische Kleriker Thomasin von 
Zirclaere 1215 in seinem Auftrag am Amtssitz Wolfgers, Cividale del Friuli, schuf.

Damit aber nun zu Bamberg und Würzburg. Am Anfang der mittelhochdeut-
schen Literatur steht ein Text aus Bamberg, das ‚Ezzolied‘. Das Lied ist in zwei 
Fassungen, einer kürzeren in einer Straßburger Handschrift und einer längeren 
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in einer Vorauer Handschrift erhalten, die Melodie ist leider verloren. Der Vorauer 
Fassung ist eine Art Stiftungsnotiz vorangestellt:

Der guote biscoph guntere von babenberch 
Der hiez machen ein uil guot werch: 
Er hiez di sinen phaphen 
Ein guot liet machen. 
Eines liedes si begunden, 
want si di buoch chunden. 
ezzo begunde scriben, 
wille uant die wise. 
duo er die wise duo gewan, 
do ilten si sich alle munechen. 
uon ewen zu den ewen 
got gnade ir aller sele.

(„Der edle Bischof Gunther von Bamberg 
befahl, ein sehr edles Werk anzufertigen: 
er beauftragte seine Kleriker, 
ein vortreffliches Lied zu machen. 
Sie fingen damit an, 
denn sie verstanden sich auf Gelehrsamkeit. 
Ezzo schrieb, 
Wille erfand die Melodie. 
Als er die Melodie gemacht hatte, 
beeilten sie sich alle, Pilgerkleidung anzulegen. 
Von Ewigkeit zu Ewigkeit 
sei Gott ihrer Seele gnädig.“)

Über den Auftraggeber sind wir gut informiert. Bischof Gunther stammte aus vor-
nehmer Familie, er dürfte etwa 1025/30 geboren sein. Nach der Ausbildung in 
Bamberg erscheint er 1051 als Propst von Hainburg in Niederösterreich, von 1054 
bis 1056 war er Leiter der italienischen Kanzlei Kaiser Heinrichs III., anschließend 
Propst des Stiftes zu Goslar, im März 1057 wurde er zum Bischof von Bamberg 
gewählt, von Kaiser Heinrich IV. bestätigt und geweiht. Im November 1064 trat er 
– zusammen mit Erzbischof Siegfried von Mainz – eine Pilgerfahrt ins Heilige Land 
an. Er starb auf der Rückreise am 23.7.1065 im ungarischen Ödenburg. Gunther gilt 
als einer der hervorragenden Reichsbischöfe seiner Zeit. Von Interesse für unser 
Thema ist die Klage des Bamberger Domscholasters Meinhard in einem Brief aus 
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der Zeit um 1061, Gunther interessiere sich weniger für Augustinus und Gregorius, 
viel mehr für Attila und Dietrich von Bern – nämlich für herausragende Gestalten 
der damals noch ausschließlich mündlich verbreiteten Heldendichtung. Weniger 
wissen wir über den Dichter Ezzo. Vermutet wird, dass er identisch sein könnte mit 
einem presbiter, der 1071 zusammen mit anderen die Stiftungsurkunde von Kloster 
Banz unterzeichnete; möglicherweise ist er identisch mit einem 1100 urkundenden 
Ezzo, der als dominus und canonicus Sancti Petri et Sancti Georgii et prepositus St. 
Jacobi bezeichnet wird; Ezzo erscheint auch in Nekrologen von St. Peter und Klos-
ter Michelsberg unter dem 15. November. Der Komponist Wille wird allgemein 
identifiziert mit dem 7. Abt von Kloster Michelsberg, der 1082 gewählt wurde und 
1085 verstarb.

Man hat das ‚Ezzolied‘ zu recht als „kühnes, großgeschautes Konzentrat der 
Heilsgeschichte“ (Max Wehrli) bezeichnet. Nach einem Prolog, der das Thema be-
nennt, wird zunächst die Schöpfung dargestellt und der Schöpfergott gepriesen, es 
folgen der Sündenfall und die Finsternis der Sünde, die nur von den Sternen, d.h. 
von den Patriarchen und König David, schwach erhellt wird. Dann erscheint als der 
urone uorbote, der „Vorbote des Herrn“, Johannes der Täufer, der Morgenstern. Im 
sechsten Weltalter seit der Schöpfung schließlich kommt Christus, die Sonne. Es 
folgt Christi Leben: Geburt, irdisches Wirken, Passion, Auferstehung, Erlösungs-
tat. Die erneute Verknüpfung mit dem Alten Testament erfolgt über eine Reihe von 
Typologien, d.h. alttestamentliche Ereignisse – Abel, Abraham, Moses –, die auf 
Christi Erlösungstat verweisen. Mit Gebeten an Christus, das Kreuz und die Tri-
nität klingt das in einfacher Sprache abgefasste, gleichwohl mitreißend wirkende 
Gedicht aus. Man kann sich vorstellen, dass es geeignet war, manche Hörer dazu 
zu bewegen, sich der geplanten Pilgerfahrt ins Heilige Land anzuschließen – um 
1060 hatte das Zeitalter der Kreuzzüge noch nicht begonnen, um Kreuzzugsaufruf 
ging es also nicht.

Leider folgte auf diesen eindrucksvollen Beginn deutscher Literatur in Bamberg 
lange Zeit keine weiter bemerkenswerte Fortsetzung. Die höfische Literatur, deren 
Geschichte ein knappes Jahrhundert später einsetzte, ging an der Bischofsstadt 
spurlos vorbei. Erst mehr als zwei Jahrhunderte später fand sich in Bamberg ein 
Autor, der in der Literaturgeschichte bemerkenswerte Spuren hinterließ, ja eines 
der erfolgreichsten Werke der spätmittelalterlichen Literatur verfasste. Gemeint ist 
Hugo von Trimberg, der jahrzehntelang als magister und rector scolarum, als welt-
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licher Vertreter des geistlichen Domscholasters, am St. Gangolfstift in der Vorstadt 
Teuerstadt wirkte.

Hugo war wohl um 1235 in Oberwerrn bei Schweinfurt geboren. Warum er 
sich nach Trimberg im Tal der Fränkischen Saale zwischen Hammelburg und Bad 
Kissingen nannte, ist unbekannt. Ausgebildet wurde er vermutlich in Würzburg, 
möglicherweise an der Schule des Neumünsters, wo Konrad von Würzburg, der 
spätere berühmte Dichter sein Schulkamerad gewesen sein könnte – Hugo widme-
te ihm später ein etwas zweideutiges Lob. Seit etwa 1260 war er in Bamberg tätig, 
wo er nach 1313 starb.

Charakteristisch für diesen mit der klerikalen Welt der Bischofsstadt so eng ver-
bundenen Autor ist, dass er seine zahlreichen Schriften sowohl auf Lateinisch wie 
auf Deutsch verfasste. Alle haben Bezug auf seine Lehrtätigkeit. Erhalten haben 
sich vier lateinische Schriften: ein Heiligenkalendergedicht ‚Laurea Sanctorum‘, im 
Hauptteil bestehend aus 422 leoninischen Hexametern, eine zum Memorieren ge-
dachte Zusammenstellung von 200 Heiligennamen des Kalenders, geordnet nach 
ihren Festtagen; eine Schulliteraturgeschichte ‚Registrum multorum auctorum‘ in 
lateinischen Versen mit 80 Autorennamen und der Aufzählung ihrer Werke, gedacht 
als Schulwerk für Anfänger; das ‚Solsequium‘, eine Sammlung von Erzählungen, 
Predigtmärlein, Prosalegenden, gedacht als Hilfsmittel für Prediger, verfasst nach 
mehreren Quellen, jedoch auch nach mündlicher Überlieferung und versehen mit 
Moralisationen und Ausdeutungen; schließlich ein Epilog zu einem Marienleben. 

Hugos Nachruhm beruht freilich in erster Linie auf seinem deutschen Lehr-
gedicht ‚Der Renner‘. Hugos in Versen abgefasstes Werk wurde im Jahr 1300 ab-
geschlossen, allerdings später noch durch Nachträge bereichert. Das Werk war 
im wahrsten Sinn des Wortes ein Renner, wir kennen heute noch über 60 teilweise 
reich illustrierte Textzeugen, ferner Bearbeitungen, 1549 wurde das Buch noch 
gedruckt. In fast 25.000 Versen lieferte Hugo ein enzyklopädisches Haus- und Reali-
enbuch, ein Werk, das Sündenklage, Bußpredigt, Sittenlehre und popularisierendes 
Wissenskompendium zugleich ist. Dem nicht lateinkundigen Publikum erschloss 
er damit weite Bereiche des lateinischen Schulwissens, Sprachliches, Literarisches, 
Musik, Astronomie, Naturkunde, Medizin und anderes. In einem Exkurs geht er 
ausführlich auf deutsche Autoren und epische Werke ein, wobei er besonders 
Walther von der Vogelweide rühmt. Neben der Bibel werden Kirchenväter und neu-
ere Theologen, antike Klassiker, von deutschen Autoren besonders der populäre 
Freidank, Verfasser zahlreicher Weisheitssprüche, zitiert. Kleine Erzählungen ver-
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anschaulichen die Lehre. Gegliedert ist ‚Der Renner‘ nach den Sieben Todsünden 
in sechs Distinktionen: superbia, avaritia, gula, luxuria, ira/invidia, acedia. Den 
Titel seines Werkes verstand Hugo als Gleichnis für seine von Thema zu Thema 
schweifende Darstellungsweise; erst später wurde er umgedeutet im Sinn der Wir-
kung in die Breite: ein Buch, das überall herumrennt. Zitieren möchte ich aus dem 
‚Renner‘ jene Stelle, in der der Autor auf die Vielfalt der deutschen Dialekte und von 
da aus auf das Lob der fränkischen Heimat zu sprechen kommt:

Wenne T und N und R 
Sint von den Franken verre 
An manigen wortes ende: 
Wer will dar üm si pfende … (v. 22799 ff.)

(„Wenn T und N und R an vielen Wortenden bei den Franken unterbleiben – wer 
will sie deshalb tadeln? Wer will es tadeln, wenn die Schwanfelder ihre Wörter in 
die Länge ziehen und die Bamberger ihre Sprache von den Hülsen auf den Kern 
reduzieren? Jeder Mensch spricht gern die Sprache, in der er erzogen wurde. 
Falls meine Wörter teilweise ins Fränkische hinein gebogen sind, so ärgere sich 
darüber niemand: denn ich bin ein gebürtiger Franke. Auch soll man noch ei-
gens an ein Sprichwort über alle tüchtigen Franken denken. Man sagt gern, wen 
immer man heutzutage lobt, er gehöre zu den altfränkischen Leuten: sie waren 
einfach, aufrichtig, wahrhaft. Wollte Gott, dass ich auch so einer wäre! Keiner 
soll sein Vaterland schelten, seinen Gastgeber, seinen Dienstherrn, das gehört 
sich so. Taugen die aber nichts und schilt man sie dann – das lasse ich zu. Das 
Frankenland hat vielerlei Ehren.“)

An dieser Stelle ist der Blick auf die andere fränkische Bischofsstadt geboten, auf 
Würzburg, denn ‚Der Renner‘ verdankt seinen Erfolg in erster Linie der Bearbei-
tung, die ihm ein etwas späterer Berufskollege Hugos, der Würzburger Scholaster 
Michael de Leone, angedeihen ließ. Michael teilte das etwas unübersichtliche Groß-
werk nämlich in Kapitel ein und machte es damit leichter zugänglich. Leider ist die 
in seinem berühmten ‚Hausbuch‘ enthalten gewesene Fassung mit dem ersten Band 
dieses Kompendiums bis auf wenige Reste verloren gegangen, doch hat sich eine 
frühe Handschrift der Bearbeitung in der Universitätsbibliothek Erlangen erhalten. 
Michael de Leone ist eine zentrale Gestalt der Literaturgeschichte des deutschen 
Spätmittelalters, in erster Linie war er der bedeutendste Literatursammler des 14. 
Jahrhunderts. Er wurde um das Jahr 1300 – dem Jahr, in dem Hugo von Trimberg 
sein Lehrgedicht beendete – in Würzburg in eine Juristenfamilie geboren. Er stu-
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dierte beide Rechte in Italien und erwarb den Magistergrad. Nach der Rückkehr in 
die Heimat wirkte er zunächst als kaiserlicher Notar, dann, spätestens seit 1336, als 
Protonotar des Bischofs, sowie – daneben oder anschließend – als Scholaster der 
Schule des Neumünsterstifts; Kanoniker des Stifts war er seit 1342. Er selbst ver-
fasste Gebete, sowie chronikalische und juristische Werke. Diese Texte gingen ein 
in seine beiden Sammlungen, das eher für den Berufsalltag des gelehrten Juristen 
bestimmte ‚Manuale‘ und das für seine Erben bestimmte ursprünglich zweibändige 
‚Hausbuch‘. Michael Jude, wie er ursprünglich hieß, nannte sich nach dem 1332 er-
folgten Erwerb des Großen Löwenhofes (Dominikanergasse 6) – eines stattlichen 
Hauses, dessen Front ein steinerner Löwe zierte – de Leone. Er starb 1355, die 
Besitztümer, darunter auch das ‚Hausbuch‘, erbte der Neffe.

In Michaels Sammlungen finden sich zahlreiche Werke unterschiedlicher Art 
und Länge, auf Deutsch und auf Lateinisch, in Versen und in Prosa, ältere und 
zeitgenössische Texte. Viele der Texte stammten aus Michaels Würzburger Um-
kreis, darunter Schriften Lupolds von Bebenburg, des späteren, schon erwähnten 
Bamberger Bischofs, der vorher Domkanoniker in Würzburg war, ferner des Au-
gustiner-Eremiten Hermann von Schildesche, aber auch Dichtungen auf Deutsch. 
Auf diese Weise sind auch zahlreiche Texte erhalten geblieben, die heute weniger 
bekannt sind. Pragmatische Schriftlichkeit fehlt durchaus nicht, so findet sich etwa 
auch das älteste deutsche Kochbuch; ferner sammelte Michael Gesundheitslehren, 
Merkverse, Sentenzen, Rätsel, Diätregeln, Epitaphien, darunter das Walthers von 
der Vogelweide. Michaels ausgeprägtes lokales und regionales Interesse führte 
dazu, dass er mehrere berühmte ältere Autoren berücksichtigte, darunter etwa 
Walther von der Vogelweide, dem er einen Teil des ‚Hausbuchs‘ vorbehielt, ferner 
Konrad von Würzburg. Charakteristisch ist auch für diesen klerikalen Sammler das 
Nebeneinander von Deutsch und Latein. Man kann davon ausgehen, dass dies eine 
Besonderheit all jener Literaten ist, die in näherer Beziehung zu einem klerikalen 
Umfeld standen.

Michael lebte in einer Stadt, die im 13. und frühen 14. Jahrhundert eine gan-
ze Reihe bedeutender Autoren hervorgebracht hatte. Hier war um 1230 Walther 
von der Vogelweide begraben worden, von dem wir freilich nicht wissen, ob er zu 
Würzburg bei Lebzeiten in näherer Beziehung stand. Alle Vermutungen über seine 
fränkische Herkunft sind leider bloße Spekulation. Um 1235 in Würzburg geboren 
wurde der berühmte Dichter Konrad, der sich dann nach seiner Heimatstadt nann-
te. Konrad von Würzburg ist der bedeutendste deutsche Dichter der zweiten Hälfte 
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des 13. Jahrhunderts. Freilich konnte er in seiner Heimatstadt offenbar nicht Fuß 
fassen. Einzig eines seiner frühesten Werke, die Verserzählung ‚Der Schwanritter‘ 
entstand allem Anschein nach in Franken, vermutlich 1257/58 im Auftrag des Grafen 
von Rieneck, der sich auf seine Abkunft vom Schwanritter berief. In den folgenden 
Jahren scheint Konrad sich zunächst am Niederrhein, vermutlich bei den Grafen 
von Kleve, aufgehalten zu haben, bevor er sich dann in Basel niederließ und – wie 
schon erwähnt – vornehme Kreise dort und in Straßburg bediente. In einer Strophe 
rühmt er den Straßburger Bischof Konrad von Lichtenberg, in diesem wird der 
Auftraggeber von Konrads berühmtem Marienlobgedicht ‚Die goldene Schmiede‘ 
gesehen. Es ist offensichtlich, dass es in Würzburg damals kein Interesse an arti-
fizieller deutscher Literatur gab, weshalb es an Auftraggebern fehlte. Gleiches gilt 
offenbar für einen zweiten Würzburger Dichter, Johann von Würzburg, der einen 
der Romanbestseller des Spätmittelalters, ‚Wilhelm von Österreich‘, im Jahr 1314, 
wohl gefördert durch eine gräfliche Familie aus der Umgebung von Tübingen, fer-
tigstellte – obwohl Johann, über den wir so gut wie nichts wissen, den Bischof von 
Würzburg und überhaupt den Adel des Frankenlandes hoch rühmte, fand auch er 
hier keine Gönner.

Letztmals nennenswert in der deutschen Literaturgeschichte des Mittelalters 
von sich reden machten Bamberg und Würzburg in der zweiten Hälfte des 15. Jahr-
hunderts, nunmehr – auch das gewiss markant für Bischofsstädte mit ihrem Ne-
beneinander von Latein und Deutsch – durch Autoren, die dem Früh- oder auch 
Übersetzerhumanismus zugezählt wurden. Bamberg mit einem der berühmtesten 
dieser Autoren, dem Domherrn Albrecht von Eyb, Würzburg durch drei weniger 
bekannte Übersetzer, die erst in jüngster Zeit in helleres Licht traten, Johann Sie-
der, Johann Pfeiffelmann, Hieronymus Schenck von Siemau.

Erst seit der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts kam es zu einer adäquaten und 
einigermaßen breiten Aufnahme des italienischen Humanismus in Deutschland. 
Wichtige Vermittler waren dabei der berühmte Jurist Gregor Heimburg, dessen 
lateinische Reden, Briefe, Prozessschriften und Manifeste weit verbreitet waren, 
mehr noch der Italiener Enea Silvio Piccolomini, seit 1458 Papst Pius II., der nach 
1432 etwa zwanzig Jahre lang im Reich tätig war; er war durch seine lateinischen 
Dichtungen, Briefe, Reden und Traktate überaus einflussreich.

Die humanistische Literatur – antike Texte und Schriften italienischer Huma-
nisten der Epoche – wurden dem deutschen Publikum allmählich durch eine große 
Zahl von Übersetzungen vermittelt. Zu den führenden Vertretern dieses frühen 
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Übersetzerhumanismus gehörte Albrecht von Eyb. Er war als Abkömmling eines 
fränkischen Adelsgeschlechts 1420 in der Nähe von Ansbach geboren. Früh wurde 
er für den geistlichen Stand bestimmt. Nach kurzem Jurastudium in Erfurt und 
kurzzeitigem Besuch der Lateinschule in Rothenburg ob der Tauber ging er für 
viele Jahre zum Studium nach Bologna, Padua und Pavia. Bereits 1444 war er Eich-
stätter Domherr geworden, 1452 folgte Bamberg, 1462 Würzburg, zugleich erhielt 
er das Archidiakonat von Iphofen. 1452 unterbrach er den italienischen Aufenthalt 
für ein Jahr, um seiner Residenzpflicht in Bamberg zu genügen. Erst 1459, nachdem 
er für beide Rechte in Pavia promoviert worden war, kehrte er, nach 15 Jahren, end-
gültig nach Deutschland zurück. Er ließ sich in Eichstätt nieder, war jedoch bis zu 
seinem Tod 1475 in ganz Franken juristisch tätig. Die Verbundenheit mit Bamberg 
erweist sich aus dem Umstand, dass er im Alter im Bamberger Domherrenhof eine 
dem heiligen Sebastian geweihte Kapelle errichten und vermutlich auch mit Wand-
gemälden ausstatten ließ.

Albrecht von Eyb verfasste lateinische und deutsche Schriften vornehmlich 
moralisch-didaktischen Inhalts, die deutlich vom italienischen Humanismus beein-
flusst sind. Sein lateinisches Hauptwerk ist die 1459 in Italien zusammengestellte 
‚Margarita poetica‘, der Versuch einer humanistischen Rhetorik, zugleich eine um-
fangreiche Anthologie antiker lateinischer Dichtung und Redekunst, ferner Petrar-
cas und anderer italienischer Humanisten. Vier kleinere lateinische Abhandlungen 
entstanden 1452 in Bamberg und haben auf die Stadt Bezug: Ein Text schildert die 
Schönheit einer jungen Bambergerin namens Barbara, in die der Autor angeblich 
verliebt war, ein anderer behandelt satirisch den lockeren Lebenswandel der Bam-
bergerinnen, der dritte bietet eine Gründonnerstagspredigt, von der man vermutet, 
Albrecht habe sie bei seiner Einführung als Domherr gehalten, die vierte schließ-
lich enthält ein Lob Bambergs. Der erste Teil handelt von der Lage der Stadt und 
von den Vorzügen des Geländes, der zweite nennt die wichtigsten Bauten – alles 
sei herrlich vorhanden, nur Mauern und Festungswerke fehlten –, der dritte be-
schreibt das Stadtregiment, Bischof, Klerus, Schultheiß; er endet mit der Auffor-
derung, die Amtsinhaber sollten Vaterland, Stadt, Gemeinwohl und Gerechtigkeit 
bewahren und sich dabei dem Schutz von Heinrich und Kunigunde anvertrauen.

In deutscher Sprache schrieb Eyb den seit 1472 vielfach gedruckten Traktat ‚Ob 
einem manne sey zunemen ein eelichs weyb oder nicht‘, das ‚Ehebüchlein‘, in dem 
die Ehe aus theologischer, moralphilosophischer und juristischer Sicht befürwortet 
wird, außerdem die umfangreiche Tugend- und Ständelehre ‚Spiegel der Tugend‘, 
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die erst postum 1511 im Druck herauskam. Die beiden deutschen Werke Eybs ent-
halten zur Veranschaulichung auch Verdeutschungen lateinischer Erzählungen, 
darunter eine Novelle Boccaccios, die Eyb nach einer lateinischen Vorlage über-
trug, sowie dreier lateinischer Komödien, zwei des altrömischen Dichters Plautus, 
eine von einem italienischen Zeitgenossen. Die Übersetzungen werden ihrer Le-
bendigkeit wegen als sprachliche Meisterleistungen eingeschätzt; Eyb gilt vielfach 
als einer der besten deutschen Prosaschriftsteller vor Luther.

Neben diesem frühhumanistischen Großautor nehmen sich die oben er-
wähnten etwas jüngeren Würzburger Zeitgenossen relativ bescheiden aus. Zwei 
davon, Johann Sieder und Johann Pfeiffelmann, waren ebenfalls Kleriker, beide zu-
dem Sekretäre des Würzburger Bischofs. Johann Sieder, der urkundlich zwischen 
1478 und 1501 belegt ist, schuf ein nicht vollständig erhaltenes umfangreiches 
Übersetzungswerk. Auf die Nachwelt gekommen sind Übersetzungen der ‚Wah-
ren Geschichten‘ des griechischen Autors Lukian nach lateinischen Vorlagen, des 
antiken Romans ‚Der goldene Esel‘ von Apuleius und vier Biographien des Plut-
arch. Die erstgenannten Texte wurden 1500 dem Wormser Bischof Johann Dalberg 
gewidmet, einem wichtigen Anreger deutscher Übersetzungen antiker Texte. Die 
Plutarchübersetzungen – Alexander der Große, Quintus Sertorius, Hannibal, Scipio 
Africanus – dedizierte der Autor niemand geringerem als Kaiser Maximilian I. Die 
Apuleiusübersetzung war durch den Druck noch lange verbreitet.

Johann Pfeiffelmann, urkundlich seit 1472 nachgewiesen, verdeutsche zunächst 
Regeln der Diätetik und Hygiene, die der berühmte Arzt Burckard von Horneck 
in einem lateinischen Gedicht zusammengefasst hatte, dann zwei Pseudo-Plutarch-
sche Schriften – eine Kinderzucht und die Schrift über berühmte Frauen.

Schließlich der aus einer verarmten Ritterfamilie stammende, seit 1501 in 
Würzburg ansässige Hieroymus Schenck von Siemau. Neben anderen Schriften, 
darunter auch einem lateinischen Traktat über den wahren Adel, verfasste er ins-
besondere eine Kinderzucht mit Belehrungen über die Eheschließung und über 
die Kindererziehung. Der Autor gibt, gestützt auf zahlreiche Schriften antiker und 
humanistischer Autoren, Regeln für die Wahl des richtigen Ehepartners und für die 
Lebensführung der Eltern. Er hebt hervor, dass jede Frau ihre Kinder selbst stillen 
und erziehen solle, er äußert sich zur Ernährung und empfiehlt, die Kinder ohne 
Schläge aufzuziehen. Ferner entfaltet er ein Lehrprogramm. Geduld und Sanftmut 
stehen als Erziehungsziele im Vordergrund. 
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Blicken wir kurz zurück. Der Eindruck, der sich aus dieser gerafften Übersicht 
über die in den beiden Bischofsstädten vom 11. bis zum frühen 16. Jahrhundert 
verfasste deutsche Literatur ergibt, scheint mir eindeutig zu sein: Wir haben es mit 
Autoren, bei Michael de Leone auch mit einem Sammler zu tun, deren Anliegen, be-
dingt durch ihr Leben in zwei Sprachen und literarischen Kulturen, es in erster Li-
nie war, als Vermittler der als höherrangig angesehenen lateinischen Schriftkultur 
an deutsche Leser aufzutreten. Die höfische Literatur im engeren Sinn hatte in den 
Bischofstädten keinen Platz, auch wenn Michael de Leone aus speziellen Gründen 
Lieder berühmter Minnesänger in seinem ‚Hausbuch‘ berücksichtigte. In erster 
Linie ging es um Belehrung, um Didaxe, nicht um Unterhaltung. Die klerikalen 
Standesgenossen mussten nicht in deutscher Sprache belehrt werden – dafür gab 
es das Lateinische –, wohl aber die Laien, die wenig oder gar kein Latein konnten.
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Das Kloster Michelsberg 
und die Stadt Bamberg

Während das Bistum Bamberg heuer das tausendjährige Jubiläum seiner Grün-
dung feiern kann, muss das zudem säkularisierte Kloster Michelsberg noch acht 
Jahre bis zu diesem Anlass warten. Freilich stehen dieselben Personen am Beginn 
beider geistlicher Institutionen, der heilige Kaiser Heinrich II. und Bischof Eber-
hard von Bamberg. Heinrich II. stiftete nicht nur Dom und Bistum, sondern er 
schuf in Bamberg eine sakrale Landschaft mit seiner Kathedrale im Zentrum, „im 
südlichen Teil ein Monasterium zu Ehren des heiligen Erzmärtyrers Stephan, das 
er der Kanonikerregel unterstellte, im anderen, das heißt im nördlichen Teil, grün-
dete er ein weiteres Monasterium zu Ehren des heiligen Erzengels Michael und 
des heiligen Abtes Benedikt, das der Mönchsregel unterworfen wurde“ (ex altera 
vero, hoc est aquilonari, aliud monasterium sub monachili regula in honore sancti 
Michahelis archangeli sanctique Benedicti abbatis constituens). Frutolf von Michels-
berg (†1103) begründete zu Beginn seiner Weltchronik dieses Patrozinium damit, 
dass es „eine sichere Zuflucht unter dem Schutz des Engels gegen den erkältenden 
Hauch desjenigen, der im Norden, von wo alles Übel seinen Ausgang nimmt, seinen 
Sitz aufzuschlagen beschlossen hat“, biete (contra refrigerantes flatus illius, qui in 
aquilone, unde malum omne pandetur, sedem ponere disposuit, refugium certum). 
Bamberg wurde so, mit den Worten des Heiligen Paulus „auf der Rechten und der 
Linken mit den Waffen der Gerechtigkeit wie von einem Wall umgeben“ (2. Kor. 
6,7), an dem der Widersacher keine Macht haben sollte.

Dieter J. Weiss
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Die Gründung des Klosters Michelsberg

Die Gründungsumstände, soweit wir sie aus den zeitgenössischen Quellen fassen 
können, bieten sich etwas prosaischer dar als die vorgestellten Überlegungen Fru-
tolfs von Michelsberg. Bischof Eberhard I. von Bamberg (1007-1040) gründete 
das Kloster wohl 1015 auf einem Hügel nördlich des Bamberger Domes. Kaiser 
Heinrich II. (1002-1024) stellte die Ausstattung zur Verfügung; die im Kloster als 
Beleg für die Gründung durch Heinrich II. angesehenen Stiftungsurkunden von 
1015 (MGH DH II 522 und 523) bilden allerdings Fälschungen wohl aus der Zeit 
Abt Wolframs II. zu Beginn des 12. Jahrhunderts, die im Zusammenhang der Zehnt-
streitigkeiten mit den Bischöfen von Würzburg angefertigt wurden. Auch Frutolf 
von Michelsberg berichtet in seiner Chronik von einer kaiserlichen Gründung, das 
Michelsberger Necrolog beansprucht ebenfalls den Kaiser als fundator. Dies soll-
te aber wohl nicht das Unabhängigkeitsstreben der Abtei gegenüber dem Bischof 
unterstützen, sondern Michelsberg wollte sich um 1140 – im Zeichen des Wieder-
aufstiegs unter Bischof Otto I. – das Prestige einer kaiserlichen Gründung sichern 
und seine Verbundenheit zu diesem Kaiser zum Ausdruck bringen, um dessen Hei-
ligsprechung man sich in Bamberg 1145 zu bemühen begann. Kloster Michelsberg 
und seine Besitzungen unterstanden von der Gründung an der Herrschaft und der 
Hochstiftsvogtei des Bischofs von Bamberg, auch wenn die klösterliche Tradition 
später die Stiftung durch Kaiser Heinrich II. immer stärker betonte.

Heinrich II. übertrug 1017 vierzehn Güter der Grundausstattung an Bischof 
Eberhard von Bamberg, der sie über die Hand des Hochstiftsvogts an das Kloster 
weitergab (MGH DH II 366). Dabei verlieh er den Mönchen die Freiheit, mit bi-
schöflicher Zustimmung einen Abt zu wählen. Während die klösterliche Tradition 
und das gefälschte Kaiserprivileg von 1015 die freie Abtswahl postulierten, band das 
echte Diplom Heinrichs II. diese an die bischöfliche Zustimmung. Weitere Stiftun-
gen des Kaisers folgten 1018/19 (MGH DH II 389, 390, 414). Die Grundausstattung 
bestand aus 14 Fronhöfen, von denen der Kaiser sechs, darunter Rattelsdorf und 
Etzelskirchen, von den Klöstern Fulda und Hersfeld ertauscht hatte. Michelsberg 
verfügte über weit gestreuten Grundbesitz, von der Wetterau bis in den Raum von 
Weiden, von Coburg bis Fürth, von Kulmbach bis um Uffenheim. Diese Streulage, 
die aus den Güterschenkungen des 11. und 12. Jahrhunderts resultierte, war sehr 
ungünstig für die Wirtschaftsführung. Die Übergabe der Zelle St. Getreu an das 
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Kloster im Jahr 1137 brachte weiteren Streubesitz mit sich. In der Stadt Bamberg 
gehörte die umfangreiche Klosterimmunität zum Besitz der Abtei.

Die Weihe der Klosterkirche fand am 2. November 1021 in Gegenwart Hein-
richs II. durch Bischof Eberhard statt, dem die Erzbischöfe von Mainz und Köln 
assistierten. Vom Gründungsbau des 11. Jahrhunderts sind keine Spuren erhalten, 
es handelte sich wohl um eine Pfeilerbasilika. Heinrich II. legte auch die Grundla-
ge für die Bibliothek des Michelsbergs, der er unter anderem ein Regelbuch aus 
Seeon (Staatsbibliothek Bamberg, Msc.Lit.143) und wohl ein weiteres aus Regens-
burg (Staatsbibliothek Bamberg, Msc.Lit.142) stiftete. Immerhin 34 Manuskripte 
und Fragmente aus der Zeit vor der Hirsauer Reform (1112), die zum Teil auf die 
Erstausstattung zurückgehen, sind heute noch erhalten; die Bibliothek dürfte bis 
zu 200 Bände umfasst haben.

Die Entwicklung des Klosters im 11. und 12. Jahrhundert

Der erste Abt des Michelsbergs war Rato, der nach Ekkehard von Aura († nach 
1125) sein Amt 1015 angetreten hat. Nach dem Otto-Biographen Ebo († 1163) soll 
dort zunächst der ordo Amerbacensium (Amorbacher Lebensordnung) befolgt wor-
den sein. Tatsächlich könnte Abt Rato diese spezifische Variante der lothringisch-
gorzisch geprägten Lebensweise mitgebracht haben, wie sie unter Abt Richard 
von Amorbach und Fulda (1012/18–1039) gepflegt wurde (Ebo I 19). Deshalb geht 
die überwiegende Forschungsmeinung von Amorbach als Gründungskonvent 
aus. Walter Brandmüller postulierte dagegen auf Grund liturgischer Gemeinsam-
keiten mit Fulda die Herkunft eines Teils der ersten Mönche aus diesem Kloster. 
Joachim Wollasch wendete sich zunächst gegen diese Argumentation und plädierte 
für Münsterschwarzach als Gründungskloster des Michelsbergs. Die enge Verbin-
dung mit dieser Abtei werde durch das Michelsberger Necrolog unterstrichen, das 
nach 80 eigenen die Namen von 61 dortigen Äbten und Mönchen enthält, die alle 
von der anlegenden Hand eingetragen wurden. Zuletzt plädierte Wollasch für eine 
gemeinsame Beteiligung von Amorbach, Fulda und Münsterschwarzach an der 
Gründung Michelsbergs. Neben Hersfeld, aus dem Abt Uto (1075–1082) stammte, 
beeinflusste später auch das Regensburger Kloster St. Emmeram den Michelsberg, 
für das es nach der Mitte des 11. Jahrhunderts drei Äbte stellte. Michelsberg war 
im 11. Jahrhundert so angesehen, dass das Kloster seinerseits Äbte in mehrere 
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oberdeutsche Klöster entsandte. Damit stand Michelsberg jedenfalls im Strom des 
lothringisch geprägten Reichsmönchtums.

Erst unter dem Pontifikat Bischof Ottos des Heiligen (1102–1139) änderte sich 
die monastische Lebensweise grundlegend, nachdem zuvor verschiedene Reform-
ansätze steckengeblieben waren. Auf seinen Druck wurde 1112 der ursprüngliche 
Domkapitular und Kanzler des Bischofs und Michelsberger Mönch Wolfram, der 
zwischenzeitlich in Hirsau Prior geworden war, zum Abt von Michelsberg (1112–
1123) gewählt (Ebo I 20). Er setzte mit fünf von dort berufenen Mönchen die 
Hirsauer Reform durch. Michelsberg bildete darauf eine eigene Reformgruppe mit 
Theres am Main, dem nachmaligen Priorat St. Getreu, Ensdorf und Mönchsdeg-
gingen. Mehrere Mönche des reformierten Konvents wurden unter dem Einfluss 
Bischof Ottos als Äbte in weitere zu reformierende Klöster berufen. Bischof Otto 
wählte sich auch die Begleiter für seine Pommernmissionen unter den Mönchen 
des Michelsbergs. 

Ein Erdbeben erzwang 1117 einen weitgehenden Neubau der Kirche. Bischof 
Otto I. ließ eine dreischiffige Pfeilerbasilika in Kreuzesform mit östlichem Quer-
haus sowie zwei Westtürmen und einen erweiterten Klosterbau aufführen. Die 
Bauleitung hatte wohl der praepositus architecturae Babo, als Baumeister des 1121 
konsekrierten Neubaus fungierte ein Richolf. Das Hirsauer Vorbild war maßgeb-
lich: die Einbeziehung des östlichen Langhausjoches in den Chor, der Verzicht auf 
eine Krypta, die Anlage eines dreischiffigen Presbyteriums und einer, zusammen 
mit den Querhausapsiden, fünffach gestaffelten Apsidenanlage sowie die Errich-
tung von Osttürmen – zumindest im Untergeschoss – zwischen Seitenschiffen und 
Querhaus. Otto selbst bestimmte die Klosterkirche als Ort seines Begräbnisses 
und ließ sich dies durch Papst Innozenz II. (1130–1143) bestätigen.

Bischof Otto I. übertrug dem Kloster zahlreiche Güter, darunter vor 1123 das 
von ihm gegründete St. Aegidien-Spital (1435 eingegangen) am Fuß des Michels-
bergs und die Propstei St. Getreu (gegründet 1123/24). Er konsekrierte die Kirche 
St. Getreu und stiftete dort eine klösterliche Niederlassung, die ursprünglich für 
Ordensfrauen, dann aber für sieben Patres und zwei Laienbrüder bestimmt war. 
Außerdem übergab er das jenseits der Regnitz gelegene St. Gertruden-Spital an 
St. Getreu. Im Zusammenhang mit der maßgeblich von Kloster Michelsberg be-
triebenen Kanonisation Bischof Ottos I. im Jahr 1189 wurde das St. Jakobistift im 
pommerschen Stettin, das zur Seelsorge für die dortigen Deutschen bestimmt war, 
Michelsberg als Filialpriorat unterstellt, das den jeweiligen Prior und weitere Mön-
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che schickte. Die Jakobikirche erhielt die Pfarrrechte, ein benediktinischer Kon-
vent entstand aber nicht.

In der ersten Hälfte des 12. Jahrhunderts waren Angehörige des gräflichen 
Adels wie der bischöflichen Ministerialität, besonders zur Zeit Bischof Ottos I., im 
Konvent vertreten. Abt Wolfram I. konnte in den Jahren ab 1112 mit der Durch
setzung der Hirsauer Reform den Konvent von 20 auf circa 70 Mönche vermehren. 
Mehrere Bamberger Ministerialen traten im 12. Jahrhundert dem Kloster bei, das 
sie zuvor reich dotiert hatten. Auch einige Angehörige des Bamberger Domkapi-
tels sowie weitere Kleriker wählten in dieser Zeit hier den Mönchsstand. Neben 
den Priestermönchen lebten Konversen oder Laienbrüder im Kloster, wenn auch 
außerhalb der Klausur. 

Michelsberg bildete in seiner Frühzeit ein Zentrum der Dichtung und gelehrter 
Studien. Unter dem zweiten Abt Heinrich (1020-1039) lebte der Dichter Williram 
von Ebersberg (†1085) längere Zeit hier. Frutolf von Michelsberg, zuletzt Prior, 
verfasste neben musik- und liturgietheoretischen Schriften eine bis 1101 reichende 
Weltchronik. Ihre Fortsetzung stammt von Ekkehard, der sich 1105 zeitweilig auf 
dem Michelsberg aufhielt und der ab 1108 Gründungsabt des Klosters Aura an der 
Saale wurde. Früh bemühte sich Michelsberg um die Kanonisation Bischof Ottos, 
wozu die Konventualen Ebo und Herbord († 1168) Lebensbeschreibungen verfass
ten. Bischof Eberhard II. (1146–1170) holte nach eingehender Beratung 1160 zur 
neuerlichen Reformierung des Klosters den Mönch Irimbert († 1177) aus der Abtei 
Admont in der Steiermark als Abt auf den Michelsberg, der mehrere theologische 
Werke verfasste. 

Nach der Einführung der Hirsauer Reform erlebte auch die Bibliothek ihre 
Blütezeit. Während das Skriptorium des Klosters im 11. Jahrhundert keinen ein-
heitlichen Stil aufweist, erlangte es im 12. Jahrhundert überregionale Bedeutung; 
ebenfalls bestand nun eine eigene Buchmalereiwerkstätte. Unter dem Abbatiat 
Wolframs I. verfasste Prior Burchard († 1149) eine Bibliotheksgeschichte über die 
bisherigen Erwerbungen, die biographische Angaben zu mehreren Schreibern 
enthält. 22 namentlich bekannte Schreiber arbeiteten hier und stellten in circa 30 
Jahren knapp 200 Codices her. Sie waren für den Gebrauch im eigenen Kloster be-
stimmt, viele Vorlagen kamen aus der reicheren Dombibliothek. 37 dieser Codices 
sind in der Staatsbibliothek Bamberg erhalten.

Die Abtei bemühte sich erfolgreich um gute Beziehungen zu den Päpsten. 
Der zweite Bamberger Bischof Suidger (1040–1047) bestätigte 1047 als Papst Cle-
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mens II. (1046/47) die Privilegien des Klosters. Alexander III. (1159-1181) verlieh 
Abt Wolfram II. 1181 den persönlichen Gebrauch der Mitra bei Gottesdiensten und 
Hauptprozessionen. Lucius III. (1181–1185) dehnte dies 1185 auf dessen Nachfol-
ger aus. Papst Clemens III. (1187–1191) gestattete dem Abt 1189 den Gebrauch 
des Ringes bei bestimmten Festlichkeiten (Germania Pontificia III/3, Nr. 1, 2, 3, 5, 
S. 285 f.). Das Kloster stützte sich auf diese päpstlichen Privilegien und Vorrechte 
zur Insignienführung, um die direkte Unterstellung unter Rom (Exemtion) anzu-
streben. Dietrich von Wiesenthau (1350–1365) führte als erster Abt 1362 den Titel 
Dei et apostolicae sedis gratia abbas. Sein Nachfolger Otto von Fuchs (1365–1387) 
bemühte sich erfolgreich um die päpstliche Konfirmation, ein weiterer Versuch, 
sich aus der Abhängigkeit von den Bamberger Bischöfen zu lösen.

Seit der ausgehenden Stauferzeit hören wir aber überwiegend nur von wirt-
schaftlichen Aktivitäten und Nöten des Klosters. Michelsberg musste im 13. Jahr-
hundert Güter verpfänden (1229) und einen Ornat sowie liturgische Geräte an 
jüdische Kreditgeber versetzen (1253/57). Zu Beginn des 14. Jahrhunderts dau-
erten die wirtschaftlichen Schwierigkeiten an. Bischof Wulfing von Stubenberg 
(1304-1318) übertrug dem Kloster die Pfarrei Uetzing (östlich Staffelstein) mit der 
Begründung, dass die Klostereinkünfte nicht mehr zum Unterhalt der Mönche 
ausreichten. Abt Eberhard II. (1311–1324) konnte 1323 die Halbinsel Abtswörth in 
Bamberg erwerben, wo im 17. Jahrhundert das Kapuzinerkloster errichtet wurde. 
Beständig fanden Besitzveränderungen statt, von den Gütern des Hochmittelalters 
in 441 Dörfern gehörten 1500 nur noch 210 zum Herrschaftsbereich des Klosters. 

Bemühungen um die wirtschaftliche Sanierung wurden von grundsätzlichen 
Reformversuchen begleitet. Abt Lambert Zollner (1405–1431) beteiligte sich im 
März 1417 am im Kloster Petershausen bei Konstanz tagenden Reformkapitel der 
Benediktiner der Ordensprovinz Mainz-Bamberg. Bischof Albrecht von Wertheim 
(1399–1421) ließ im März 1419 eine Visitation mit dem Ziel einer Reform des Mi-
chelsbergs vornehmen. Er forderte die Aufnahme von Novizen und Priestermön-
chen aus reformierten Klöstern zur Erfüllung der liturgischen Verpflichtungen. 
1424 führte das Provinzialkapitel des Ordens selbst eine Visitation durch. 1427 
musste sich aber Bischof Friedrich von Aufseß (1421–1431) erneut um eine Klo-
sterreform bemühen. Mit der Durchsetzung bischöflicher Visitationen konnten die 
Bischöfe in der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts ihre eigenkirchlichen Rechte 
behaupten.
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Kloster in der Stadt: Die Immunität des Klosters Michelsberg  
und die Entwicklung der Stadt Bamberg im Spätmittelalter

Ein Benediktinerkonvent ist in erster Linie auf Selbstheiligung ausgerichtet, sein 
Dienst für die Welt der Laien ist auf das Gebet konzentriert, weniger auf Seelsorge. 
Kloster Michelsberg verfügte für seinen unmittelbaren Bereich über keine Pfarrei, 
sondern lag innerhalb des Pfarrsprengels der Pfarrei Unserer Lieben Frau, auch 
Obere Pfarre genannt. Stärker aber war die Bindung an die Kathedralkirche, wie 
sie im mittelalterlichen Prozessionswesen zum Ausdruck kam. Der Abt und der 
Konvent von Michelsberg beteiligten sich an der seit dem 13. Jahrhundert nach-
weisbaren Heinrichsprozession, Michelsberg war Stationskirche auf der Palmpro-
zession des Domes und stellte mit den anderen Stiften Priester und Leviten für 
die Ölweihe in der Kathedrale. Diese Prozessionen erfüllten die Bamberger Sakral
topographie mit sichtbarem Leben und banden das am nördlichen Stadtrand gele-
gene Kloster deutlich an die geistliche Stadt. 

Eine weitere Verbindung zu den Bürgern bildeten die an der Klosterkirche 
ansässigen Bruderschaften. Der Dominikaner Bischof Wulfing von Stubenberg 
erwähnte im frühen 14. Jahrhundert in einem Ablassbrief zwei bestehende alte 
Gemeinschaften beim Kloster Michelsberg, die größere Michaels-Bruderschaft 
und die vom heiligen Bischof Otto gegründete Egidien-Bruderschaft. Nach der 
Plünderung des Klosters im Immunitätenstreit wurden sie erneuert, wie aus der 
Bestätigungsurkunde Bischof Anton von Rotenhans (1431–1459) von 1437 hervor-
geht (StA Bamberg, Rep. A 136, L. 252, Nr. 2828; Scharrer, S. 63–65.). Die Bruder-
schaften gewährten ihren Mitgliedern die Aufnahme in das Necrolog des Klosters 
und die Abhaltung von Seelenmessen. Allerdings dürften, wie aus der schütteren 
Quellenlage hervorgeht, sich nicht allzu viele Bürger diesen Gemeinschaften ange-
schlossen haben.

Bamberg war eine Stadt sui generis, kein geschlossener Rechtsbezirk, sondern 
eine durch vier Stifts- und eine Klosterimmunität durchbrochene Gemeinschaft. 
Ihre Einwohner waren von der weltlichen Gerichtsbarkeit und bürgerlichen Ab-
gaben befreit. Deshalb bot die Michelsberger Klosterimmunität reiches Konflikt-
potential mit den Bamberger Bürgern. Um die Abtei selbst bestand ein gefreiter 
Bezirk, für den Bischof Eberhard II. 1154 die Vogtfreiheit zugesichert hatte. Hoch-
stifts- und Klostervogt war damit das Amtieren in dieser engeren Immunität ver-
wehrt. Diese umfasste neben dem Kloster 46 Hofhaltungen, über die der Abt die 
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niedere Gerichtsbarkeit ausübte. Die Zivilstreitigkeiten für die Immunität wurden 
vor dem sogenannten Pfortengericht verhandelt, das aus dem Syndikus als Vogtei-
richter und sechs Assessoren aus der Stadt, meist Ratsherren, bestand. Die Blut-
gerichtsbarkeit stand weiterhin dem Bischof zu, der Abt hatte in diesen Fällen das 
Recht der Festnahme und des ersten Verhörs. Die erste Instanz für Kriminalfälle in 
der Immunität bildete die Kanzlei, für die Klosterämter Rattelsdorf und Gremsdorf 
fungierte sie als Appellationsgericht. Die Vogtei über die Zelle St. Getreu hatte Bi-
schof Otto I. 1124 dem Hochstiftsvogt Rapoto von Abenberg anvertraut.

Latente Spannungen mit den Bamberger Bürgern, die in der rechtlichen und 
wirtschaftlichen Sonderstellung der Klosterimmunität gründeten, führten sogar 
zum Ausbruch von Gewalttätigkeiten. Um 1420 erbrachen die Bürger die Getreide
speicher der Abtei, außerdem unterstellten sie die Bewohner und Häuser von Abts
wörth der städtischen Herrschaft. 1432 wurden die Bewohner der Immunität von 
der Stadt inhaftiert und mit bürgerlichen Lasten belegt. Im Juni 1435 brach der 
Immunitätenstreit offen aus, in dessen Verlauf Bamberger Bürger Kloster Michels-
berg besetzten und plünderten (Looshorn IV, S. 231 f.; Chroust, Chroniken, Nr. 37, 
S. 294-300). Mehr Interesse als die Bibliothek – hier wurden nur Aufzeichnungen 
über Besitzungen des Klosters geraubt – dürften das eingesalzene Fleisch von 10 
Ochsen, von Schweinen und der Weinkeller gefunden haben. Auch die Kirche und 
Klostergebäude wurden beschädigt. Der Streit hatte sich an der Forderung der 
Bürgerschaft nach der Errichtung einer Stadtmauer entzündet. Die Stadt konnte 
sich auf Privilegien und die Unterstützung König Sigismunds stützen, auch Papst 
Eugen IV. (1431–1447) intervenierte für Bamberg, während das Basler Konzil für 
den Bischof entschied. Bischof Anton hatte sich dem Begehren der Stadt widersetzt 
und deshalb Bamberg verlassen. Der Zorn der Bürger richtete sich wegen wirt-
schaftlicher Privilegien gegen die geistlichen Immunitäten. Nach weiteren Ausein-
andersetzungen und Verhandlungen verblieben diese Sonderrechtsbezirke in ihrer 
Rechtslage unverändert, sollten aber einen Beitrag zur Tilgung der städtischen 
Schulden leisten.

Missstände und Reformen: Das 15. Jahrhundert

Seit etwa der Mitte des 14. Jahrhunderts scheint der Adel im Michelsberger Kon-
vent dominiert zu haben, die Zahl der Mönche nahm dabei deutlich ab. Bei der 
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bischöflichen Visitation 1419 lebten zwölf Mönche und sechs Novizen auf dem 
Michelsberg. Bei der Abtswahl 1431 bestand der Konvent aus 15 meist adeligen 
Mönchen. Interne Konflikte stärkten den Einfluss des Bamberger Bischofs auf das 
Kloster. Da sich die Konventualen im Mai 1435 nicht auf einen Abt einigen konnten, 
übertrugen sie seine Ernennung an Bischof Anton von Rotenhan, der Johannes 
Fuchs von Dornheim (1435–1446) einsetzte. Dieser musste dem Bischof einen 
Amts- und Treueid schwören. Da aber auch dieser Abt die Klosterdisziplin nicht 
wiederherzustellen vermochte, ließ ihn der Bischof 1446 ab-, das Kloster militärisch 
be- und einen Provisor einsetzen. Diese Amtsenthebung verdeutlicht die Unterord-
nung des Michelsbergs unter die bischöfliche Eigenkirchenherrschaft. Mehrere 
weitere Reformversuche unter Bischof Anton scheiterten. Seit längerer Zeit hatten 
die Mönche des Michelsbergs nur noch adelige Mönche aufgenommen, die hier 
Versorgung und eine ihrem Stand entsprechende Lebensführung suchten. Entspre-
chend setzen sie allen Reformversuchen hinhaltenden Widerstand entgegen. 

Eine dauerhafte Erneuerung des klösterlichen Lebens ermöglichte erst der 
Anschluss des Michelsbergs an die Bursfelder Reform und damit eine deutliche 
Verschärfung der monastischen Lebensform unter Aufgabe des Adelsprinzips. Bi-
schof Georg von Schaumberg (1459–1475) setzte am 11. Mai 1463 auf Grund einer 
päpstlichen Mahnung an Stelle des Administrators den Abt des reformierten, zur 
Bursfelder Kongregation gehörigen Klosters St. Jakobsberg bei Mainz, Eberhard 
von Venlo (1463–1475), als Abt auf dem Michelsberg ein. Papst Pius II. (1458–1464) 
hatte diesen 1461 gemeinsam mit Abt Johannes Hagen von Bursfelde (1439–1469) 
zum Generalreformator und Visitator aller deutschen Benediktinerklöster ernannt 
(StA Bamberg, Rep. A 136/II, L. 252, Nr. 2831a). Zunächst reagierten vier der ade-
ligen Konventualen mit Gewalt, raubten die Kleinodien der Klosterkirche und flo-
hen auf die Wallburg des Heinrich Fuchs zu Wallburg bei Eltmann. Weitere adelige 
Konventualen folgten ihnen, wobei der Konvent zuletzt wohl nur aus sieben oder 
acht Mönchen bestanden hatte. Mit der Bitte um Unterstützung wandten sich die 
flüchtigen Mönche an die fränkische Ritterschaft. Die Auseinandersetzung ging um 
die Frage, ob Michelsberg eine Stiftung für den Adel bildete und deshalb nur ade-
lige Mönche mit entsprechenden Erwartungen auf eine standesgemäße Lebens-
führung aufnehmen durfte. 66 fränkische Ritter unterstützen 1464 ihre entflohenen 
Standesgenossen in einem Schreiben an das in Würzburg tagende Provinzialkapitel 
des Benediktinerordens. Ritter und adelige Konventualen konnten ihre Ansprüche 
aber nicht durchsetzen. Erfolgreicher waren dagegen die adeligen Mönche des 
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Würzburger Klosters St. Burkard, die ihre Abtei 1464 in ein adeliges Säkularkano-
nikerstift umwandelten.

Abt Eberhard gelang dagegen nach vierjährigen Auseinandersetzungen die Re-
formierung des Michelsbergs, wobei er sich auf nichtadelige Mönche aus Mainz 
stützte. Der erneuerte Konvent hatte 1466 nur acht Mitglieder, das Adelsprinzip 
war aber gebrochen. Am 19. April 1467 wurde das Kloster in die Bursfelder Kongre-
gation aufgenommen. Dieser Reformverband erfasste die Benediktinerklöster im 
niederdeutschen Raum, griff aber auch in den Süden bis nach Franken aus. Seine 
Merkmale bildeten der Wille zu einheitlicher Leitung, Disziplin und Liturgie und 
die gute Zusammenarbeit mit Diözesanbischöfen und Landesherren. Erfolgreich 
bemühte Abt Eberhard sich um die geistliche Erneuerung und die wirtschaftliche 
Sanierung des Klosters sowie um den baulichen Zustand der Kirche. Sein Nachfol-
ger Ulrich III. Haug (1475–1483) erwarb in größerem Umfang Bücher und richtete 
in der Propstei St. Getreu eine Druckerei ein, in der Schriften für die Bursfelder 
Kongegration gedruckt wurden. Dort gab es außerdem eine eigene kleine Biblio-
thek.

Besondere Verdienste erwarb sich ab 1483 Abt Andreas Lang (1483–1502) aus 
Staffelstein, ein Schüler Eberhards von Venlo, um die geistliche Ausrichtung des 
Klosters und die Ausstattung der Kirche. Auch den Kirchenschatz, das gesamte In-
ventar und die Einkünfte des Klosters ließ er verzeichnen. Er ist Verfasser der Chro­
nica abbatum monasterii S. Michaelis, eines der Hauptwerke zur Klostergeschich-
te, das Abschriften der Urkunden des Klosters und eine kommentierte Äbteliste 
enthält (Staatsbibliothek Bamberg, RB.Msc.49).

 
Abt Andreas Lang ließ umfang-

reiche Bibliothekskataloge und Aufzeichnungen über Bücherkäufe anlegen. Bis 
1483 wuchs der Konvent auf 26 Mönche und drei Laienbrüder an, was den Erfolg 
der Reform verdeutlicht. Nach Ausweis eines von Andreas Lang zu Beginn seiner 
Amtszeit angelegten Verzeichnisses bestand der Konvent nun mit einer Ausnahme 
aus Bürgerlichen. An der Kirche wurden Renovierungsarbeiten vorgenommen. Die 
Reform, die im wirtschaftlichen Bereich mit der Anlage von Inventaren begonnen 
hatte, war bis zum Tod des Abtes Andreas Lang 1502 erfolgreich verlaufen. Zu den 
Wirtschaftsmaßnahmen gehörten die Pflege von Sonderkulturen wie der Teich-
wirtschaft, der Schafzucht und des Weinbaus. 

Das Spätmittelalter vor der Reform hatte für Kloster Michelsberg eine Zeit wirt-
schaftlichen Niedergangs gebildet, wie aus den Visitationsprotokollen des 15. Jahr-
hunderts hervorgeht. Ab 1480 entstanden – mit der Anlage von Rechnungsbüchern 
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nachweisbar – die fränkischen Klosterämter, denen Kornspeicher als Sammelstel-
len vorausgegangen waren: Weismain, Bamberg, Gremsdorf, Forchheim und Rat-
telsdorf sowie die Kästen Schweinfurt, Rodheim und Ochsenfurt. Sie ermöglichten 
eine rationalere Wirtschaftsführung. In der Neuzeit gab es nach Ausweis der Äm-
terrechnungen im Staatsarchiv Bamberg die Außenämter Forchheim, Gremsdorf, 
Ochsenfurt, Rattelsdorf, Rodheim und Weismain.

Von der Reformation zur Säkularisation:  
Das Kloster Michelsberg in der frühen Neuzeit

Während der Reformationszeit stand Abt Johann IV. Suttner (1522–1531) dem Klos-
ter vor. Die Reformation und ihre Folgen bedeuteten auch für Kloster Michelsberg 
einen Einbruch. Im Zusammenhang mit den Unruhen des Bauernkriegs, der sich in 
Bamberg gegen die geistliche Grundherrschaft richtete, plünderten Aufständische 
am Gründonnerstag 1525 Kloster Michelsberg mit der Kirche (Looshorn 4, S. 575 
f.). Bei der zweiten, weit gewalttätigeren Welle des Aufruhrs im Mai wurde Mi-
chelsberg nochmals in Mitleidenschaft gezogen, in dessen Nähe sich das Lager der 
Bauern befand (Looshorn 4, S. 592 f. und 602 f.). Auch mehrere Klosterhöfe wurden 
überfallen. Dadurch und durch eine wohl unzulängliche Wirtschaftsführung wuchs 
die Schuldenbelastung wieder an. 

Abt Georg Ziegler (1539–1549) aus Hallstadt, der sich um bauliche Renovie-
rungsarbeiten bemühte, gelang bis zur Jahrhundertmitte eine weitgehende finanzi-
elle Sanierung des Klosters. Allerdings entwichen unter ihm mehrere Konventualen 
und fielen vom katholischen Glauben ab. Im Zuge des Zweiten Markgrafenkrieges 
(1552/53) erpresste Markgraf Albrecht Alkibiades von Brandenburg-Kulmbach 
(1541–1557), der den Abt lange in Geiselhaft hielt, hohe Summen vom Kloster. Bis 
1570 schmolz der Konvent auf zehn Wähler und bestand noch 1610 nur aus neun 
Priestermönchen und sechs Novizen. 

Bischof Veit von Würtzburg (1561–1577) verstärkte die bischöfliche Kontrolle 
über Michelsberg. Im Jahr 1570 verschob er die Abtswahl bis zur Vornahme einer 
Inventur und bestimmte, dass künftig jeder Abt dem Konvent jährlich Rechnung 
legen müsse (StA Bamberg, Rep. B 74/II, 48, fol. 339 f. u. 342 f.). Der neue Abt 
Veit Finger (1570–1585) kümmerte sich um die Ausstattung von Kirche und Klos-
ter. Teilweise entsprachen aber Äbte und Konventualen in der Krisensituation der 
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zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts nicht den an ihren Stand zu stellenden Anforde-
rungen. Abt Johannes V. Müller (Molitor) (1593–1627) konnte ab 1593 die klösterli-
che Zucht erneuern und die Gegenreformation in den Klosterpfarreien Rattelsdorf, 
Rodheim und Gremsdorf durchsetzen. In den Michelsberger Pfarreien Buchau und 
Gärtenroth zog dagegen der protestantische Adel das Patronat an sich. Abt Müller 
sandte Novizen an die Jesuitenuniversität Dillingen. 

Bei Dachdeckerarbeiten brannte 1610 die Klosterkirche teilweise ab. Die 
Wiederherstellung des Rohbaues dauerte bis 1614, wobei die eingewölbten Be-
reiche – Chor, Querschiff und östliches Langhausjoch – ebenso wie die Vorhalle 
erhalten werden konnten. Das Gewölbe des Langhauses und die Westtürme wur-
den in nachgotischen Formen wohl unter maßgeblicher Beteiligung Graubündner 
Bauleute neu errichtet, 1617 wurde die Kirche geweiht. Die Gewölbe des Lang- und 
Querhauses wurden mit um die 600 verschiedenen Pflanzen bemalt.

Im Verlauf des Dreißigjährigen Krieges gefährdeten die mehrfache schwedi-
sche Besatzung Bambergs wie die erzwungenen Abgaben an die verschiedenen 
Armeen die Erfolge der katholischen Reform. Abt Veit Schütz (1627–1637) und 
mehrere Konventualen mussten vor den schwedischen Truppen 1631/32 zeitweilig 
aus Bamberg fliehen.

Der Michelsberger Abt war Mitglied der Bamberger Landstände und seit 1652 
deren ständiger Vertreter im Obereinnahme-Kollegium, der neben der fürstbischöf-
lichen Hofkammer stehenden Steuerbehörde der Landstände. Dies trug mit zu den 
Auseinandersetzungen mit den Fürstbischöfen bei. Bischof Philipp Valentin Voit 
von Rieneck (1653–1672), dessen Regierungsweise absolutistische Züge aufweist, 
ordnete vor der Abtswahl 1664 eine Visitation durch den Geistlichen Rat an, bei der 
Klagen über die Lebensführung von Mönchen laut wurden. Der neue Abt Bonifaz 
Wagner (1664–1667) sollte sich im Auftrag der Visitatoren, die seine Wahl unter-
stützt hatten, um die Wiederherstellung der klösterlichen Disziplin bemühen. Nach 
dessen raschem Tod ließ Bischof Philipp Valentin neuerlich eine Visitation vorneh-
men. Aus der Wahl 1667 ging der gebürtige Kronacher Roman Knauer (1667–1689) 
als Abt hervor. Schon bald brachen Streitigkeiten mit dem Fürstbischof über ver-
schiedene Hoheitsrechte aus. Abt Roman postulierte die Exemtion des Klosters aus 
der bischöflichen Diözesangewalt, was er mit der kaiserlichen Stiftung des Klosters 
begründete. Er forderte für sich den alleinigen Empfang des homagium (Huldi-
gung) durch die Klosteruntertanen und die Präzedenz vor den Domkapitularen.



239Das Kloster Michelsberg und die Stadt Bamberg

Ähnliche Bestrebungen, die auf eine Exemtion hinausliefen, wurden auch in 
den beiden anderen landständischen Klöstern des Hochstifts, Banz und Langheim, 
verfolgt. Fürstbischof Peter Philipp von Dernbach (1672–1683) reagierte darauf 
scharf, bezeichnete die Prälaten als Rebellen und nahm im Frühjahr 1673 den 
Michelsberger Abt, zeitweilig auch den Abt von Langheim und den Prior von Banz, 
in Arrest. Kaiser Leopold I. (1658–1705) forderte die Freilassung des Michelsber-
ger Abtes, doch ließ Peter Philipp dem Kaiser eine Gegendarstellung übersenden 
und hielt den Abt über 19 Wochen in Haft. Dieser musste einen Revers unterzeich-
nen, in dem er den Bischof als Diözesanordinarius und Landesherren anerkann-
te, und wurde zur Zurückziehung seiner Klage in Wien gezwungen. Nach seiner 
Freilassung bestanden Abt und Konvent aber auf der Fortführung ihrer Prozesse 
gegen den Fürstbischof und auf ihrer Konföderation mit den Klöstern Banz und 
Langheim. Peter Philipp ließ darauf Roman Knauer als Abt suspendieren, doch er-
reichte dieser die Aufhebung der Suspension durch den päpstlichen Nuntius am 
Kaiserhof. 

Der Konflikt zog größere Kreise, als der Fürstabt von Fulda, Bernhard Gustav 
Kardinal von Baden (1671–1677), für Kloster Michelsberg intervenierte. Der Ab-
schluss des auf Vermittlung des Kardinals und des Würzburger Bischofs zustande 
gekommenen Vergleichs vom 29. Mai 1674 brachte nicht die erwünschte Versöh-
nung. Abt Roman sollte den Fürstbischof neuerlich als Ordinarius und Landes-
herren anerkennen, auf das Bündnis mit den übrigen Prälaten verzichten und die 
Prozesse beim Heiligen Stuhl und beim Reichshofrat einstellen. Dagegen verpflich-
tete sich der Bischof, den Abt wieder in die Administration über sein Kloster einzu-
setzen und seine früheren Rechte zu respektieren. Peter Philipp interpretierte die 
Unterstützung des Kardinals für Michelsberg als Versuch, den Primat Fuldas über 
die deutschen Benediktinerklöster auszuweiten. Tatsächlich wollte der Kardinal 
Koadjutor des Michelsberger Abtes werden. Im Frühjahr 1675 weitete Dernbach 
den Konflikt aus und versuchte, die übrigen deutschen Bischöfe einzubeziehen. 
Schließlich kam auf Intervention des Kardinals in Würzburg ein Vergleich zustan-
de, nach dem Roman Knauer wieder in die Temporalien und Spiritualien eingesetzt 
wurde. Am 2. Oktober 1675 wurde ein weiterer Vergleich, die Conventio Coloniensis 
förmlich abgeschlossen, die vergleichbaren Inhalt und Erfolg hatte wie der Würz-
burger Vertrag (StA Bamberg, Rep. A 85 L. 343 Nr. 1419 f.). Im Oktober kehrte der 
Abt in sein Kloster zurück, doch dauerte der Streit an. Im Juni 1678 setzte Bischof 
Peter Philipp einen weltlichen Administrator über das Kloster ein, worauf sich der 
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Abt zeitweilig in das Klosteramt Rattelsdorf zurückzog. Peter Philipp bat Papst In-
nozenz XI. (1676–1689) um sein Eingreifen, weil sich die deutschen Benediktiner-
klöster immer mehr dem Einfluss der Diözesanbischöfe zu entziehen versuchten. 
Bei Visitationen 1679 und 1682 stellten die bischöflichen Beauftragten einen Verfall 
der Klosterzucht fest.

Der Konflikt dauerte auch unter den folgenden Fürstbischöfen und Äbten an. 
Bei unterschiedlichen äußeren Anlässen ging es im Kern darum, ob der Bischof 
seine Ansprüche als geistlicher und weltlicher Herr über Kloster Michelsberg wür-
de durchsetzen können. Beide Parteien trugen den Streit vor den Reichshofrat so-
wie das Reichskammergericht und wandten sich auch nach Rom. Baumaßnahmen 
dienten dabei der Selbstdarstellung. Unter Abt Christoph Ernst von Guttenberg 
(1690–1725) war zunächst die Barockisierung der gesamten Klosteranlage geplant, 
doch erfolgten dann nur teilweise Modernisierungen. Johann Leonhard Dientzen-
hofer († 1707) erbaute 1696 bis 1700 die Klostergebäude neu. Die Kirche ließ er 
bestehen, blendete aber dem Westteil ab 1697 eine Barockfassade vor. Die dorthin 
führende Treppe und die figurengeschmückte Terrasse (1723) stammen von Jo-
hann Dientzenhofer († 1726), der noch weitere Gebäude errichtete. 

1724 benedizierte Fürstbischof Lothar Franz von Schönborn (1693–1729) An-
selm Geisendorfer (1724–1743, † 1773), dessen Wahl er durchgesetzt hatte, zum 
Abt. Dieser ordnete verschiedene Baumaßnahmen in der Kirche und an den Klo-
stergebäuden an. Im Zuge der Erneuerungsarbeiten im Innern der Klosterkirche 
wurden die Epitaphe seiner Vorgänger beseitigt. Er sorgte für die Höherlegung 
des Chores, die Anfertigung des Chorgestühls und die Anlage der verbindenden 
Freitreppenanlage über dem Ottograb. In der Sepultur wurde eine Heilig Grab-
Anlage aufgestellt. Unter Abt Anselm wurde das zeittypische Frömmigkeitsleben 
auf dem Michelsberg intensiviert. Er konnte so die Bewohner der Immunität und 
wohl weitere Bamberger Bürger enger an das Kloster binden. 1726 ließ er einen 
Schutzengelaltar in der Klosterkirche aufrichten und erreichte für diese die bi-
schöfliche Bestätigung einer bestehenden Bruderschaft, welche der römischen 
Archiconfraternität angeschlossen wurde. Die Schutzengel wurden als Patrone der 
1684 errichteten Bayerischen Benediktinerkongregation verehrt. Abt Anselm führ-
te außerdem 1739 die Dreifaltigkeitsbruderschaft in der Propsteikirche St. Getreu 
ein. Bischof Friedrich Karl von Schönborn (1729–1746) bestätigte 1745 diese Bru-
derschaft der Allerheiligsten Dreifaltigkeit zur Befreiung Gefangener, welche der 
Erzbruderschaft der Trinitarier in Wien assoziiert war.
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Auf Grund der Hartnäckigkeit Abt Geisendorfers entstanden bald Streitigkeiten 
mit dem Konvent. 1730 ließ Fürstbischof Friedrich Karl auf Bitten aus dem Kloster 
eine Visitation durchführen. Der Streit des energischen Abtes mit den Mönchen 
eskalierte durch die von ihm betriebene Restitution der Propstei St. Getreu, wo 
er einen Konvent nach seinen Vorstellungen von der ursprünglichen Strenge der 
Benediktinerregel einzurichten begann. Nach dessen Muster wollte er der Reform 
im Kloster zum Durchbruch verhelfen. Ab 1735 zog sich Abt Anselm weitgehend in 
diese Propstei zurück. Durch die anhaltenden Auseinandersetzungen verringerte 
sich aber der Konvent. Im Juli 1739 befahl Friedrich Karl wegen der im Kloster 
Michelsberg herrschenden Uneinigkeit Abt und Konvent die Einhaltung einer 
1732 erlassenen Ordnung. Schließlich reiste Abt Anselm im Juni 1740 heimlich 
nach Augsburg, um dann in Rom seine Angelegenheit zu betreiben, wo man ihn 
freilich zurück in sein Kloster schickte. Weil Michelsberg infolge der Flucht des 
Abtes nach Rom verwaist war, erließ Friedrich Karl 1740 eine eigene Ordnung. Er 
betraute die Äbte von Göttweig und St. Stephan in Würzburg mit der Prüfung der 
Verhältnisse. Sie plädierten darauf für die Absetzung Anselm Geisendorfers. Nach 
der Abweisung der Klage des Abtes vor dem Reichshofrat wurde seine Absetzung 
rechtsgültig. Er leistete aber allen Aufforderungen Roms und des Bischofs Wider-
stand, 1743 wurde er seines Amtes enthoben. Noch 33 Jahre lebte Anselm Geisen-
dorfer, ohne den Michelsberg wieder zu betreten (Looshorn 7/1, S. 212–230).

Im April 1743 wählte der Konvent Ludwig Diez (1743–1759) zum Abt, der bi-
schöfliche Einfluss wurde durch Visitationen und Kommissare bei den Wahlen 
gesichert. Nach dem Ende des Siebenjährigen Krieges wurde Michelsberg unter 
Leitung des Weihbischofs und Generalvikars Joseph Nitschke (1748–1778) visitiert. 
Dabei wurden gravierende Anklagen gegen die Lebensführung des Abtes Gallus 
Brockard (1759-1799) und vieler Konventualen laut, eine Veränderung trat aber 
nicht ein. Auch unter Fürstbischof Franz Ludwig von Erthal (1779–1795) wurden 
aus dem Konvent Klagen gegen Abt Gallus erhoben. Eine bischöfliche Visitation 
erbrachte 1781 neue Beschwerden wegen der Lebensweise und der Wirtschafts-
führung des Abtes. Während seiner Regierungszeit schrumpfte der Konvent im 
Zeitraum von 1781 bis 1799 von 38 auf 20 Mönche. Im 18. Jahrhundert waren die 
mittelalterlichen Buchbestände auf dem Michelsberg noch weitgehend erhalten, 
doch gab es keinen festen Etat für Neuanschaffungen und entsprechend war zeit-
genössische Literatur nur schwach vertreten. Zum Koadjutor mit Sukzessionsrecht 
wurde 1796 der Kanzleidirektor Cajetan Rost (1799–1803) gewählt, der sein Abbatiat 
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im Mai 1799 antrat. Zum Zeitpunkt der Säkularisation 1803 lebten im Kloster neben 
dem Abt noch 20 Mönche und vier Novizen. Nach der Besetzung und Säkularisa-
tion des Hochstifts Bamberg durch Kurbayern wurde Kloster Michelsberg am 13. 
April 1803 für aufgelöst erklärt, Abt Cajetan Rost († 1804) und die 20 Konventualen 
wurden mit Renten, abhängig von der Dauer ihrer Profess, versorgt. 

Kloster in der Stadt: Die Klostergebäude fanden bereits im Winter 1803/04 durch 
die Verlegung der vereinigten Bürgerspitäler St. Katharina und St. Elisabeth eine 
neue Verwendung. In der Propstei St. Getreu wurde eine ‚Irrenanstalt‘ eingerichtet. 
Mit der Säkularisation des Klosters wurde der Bücherbestand von Kurbayern über-
nommen und wird seitdem zum größten Teil in der Staatsbibliothek Bamberg ver-
wahrt. Eine Petition Bamberger Bürger von 1835 für die Neuerrichtung eines Bene-
diktinerklosters an König Ludwig I. blieb erfolglos. Die im Zusammenhang mit den 
Feierlichkeiten zur 700-Jahrfeier der Kanonisation des heiligen Bischofs Otto 1889 
zeitweise geplante ‚Re-Romanisierung‘ der Kirche, die eine radikale Purifizierung 
und Neugestaltung im Geiste der Neoromanik bedeutet hätte, konnte verhindert 
werden. Man kann nur hoffen, dass unlängst in die Presse gelangte Gerüchte über 
eine kommerzielle Verwendung des Michelsbergs gegenstandslos sind und dass 
der Michelsberg als geistliches Zentrum erhalten bleiben wird. Immerhin hat seit 
einigen Jahren in der Klosterkirche auf dem Michelsberg der klassische römische 
Ritus, wie er in der Kirche über wenigstens 1500 Jahre zelebriert wurde, eine vor-
läufige Heimstatt gefunden und kann so seine Strahlkraft entfalten.
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Jonathan R. Lyon

Die Andechs-Meranier  
und das Bistum Bamberg

Obwohl es in letzter Zeit eine Reihe von Untersuchungen zur Frühgeschichte des 
Hauses Andechs gibt, ist das lückenlose Erstellen einer Genealogie der Familie 
für das Zeitalter vor dem 12. Jahrhundert bislang nicht möglich. Auf Grund der 
Quellenarmut dieser Zeit liegen die Karrieren der älteren Familienmitglieder wohl 
für immer im Dunkeln. Sicher ist nur, dass die ersten Belege, die Auskunft über Fa-
milienangehörige der Andechs-Meranier geben, aus Quellen des 11. Jahrhunderts 
stammen. Sie nennen einen Grafen Friedrich ‚von Haching‘ und seine Nachkom-
men, die Allodialgut und Grafschaftsrechte im Herzogtum Bayern besaßen. Mehr 
ist über die ersten Familienmitglieder nicht bekannt.

Erst um das Jahr 1100 wird die Geschichte dieses Geschlechts greifbarer, denn 
in dieser Zeit erwähnt eine Tegernseer Traditionsaufzeichnung namentlich einen 
Perhtolt de Anedehse. Dieser Berthold wird in heutigen Forschungen über die Fa-
milie Graf Berthold II. von Andechs genannt. In den ersten Jahrzehnten des 12. 
Jahrhunderts gelang es Berthold, seine Grafschaft in Oberbayern um die Burg 
Andechs am Ammersee zu etablieren. Am Ort ihrer ehemaligen Stammburg in 
Dießen am Ammersee gründeten Berthold II. und seine Verwandten um 1120 eine 
geistliche Gemeinschaft und gründeten damit ein Hauskloster, das Grablege und 
wichtiger Erinnerungsort der Familie wurde.

Nachdem er seine Stellung in Oberbayern gesichert hatte, konnte Graf 
Berthold II. von Andechs in den dreißiger und vierziger Jahren des 12. Jahrhunderts 
eine zielstrebige Territorialpolitik durchsetzen und dadurch seinen Machtbereich 
erweitern. Berthold II. begann um diese Zeit Grafschaftsrechte in Oberfranken 
wahrzunehmen und auf seine dortigen Ländereien im Bistum Bamberg zurückzu-
greifen, die aus dem Erbe seiner Mutter Gisela von Schweinfurt stammten. Um die 
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gleiche Zeit baute er auch seine Herrschaft in Krain im heutigen Slowenien auf, wo 
er durch die Eheschließung mit Sophie, der Erbtochter des Markgrafen von Istrien, 
Güter erhalten hatte. Einen weiteren Aspekt dieser Machterweiterung stellte auch 
eine neue Betonung der Königsnähe dar. Graf Berthold II. ist in den späten dreißi-
ger und frühen vierziger Jahren oft am Königshofe Konrads III. nachweisbar.

Ich möchte meine Ausführungen mit dem Jahr 1135 beginnen, denn in diesem 
Jahr ist Graf Berthold II. von Andechs zum ersten Mal in einer Quelle aus Ober-
franken fassbar. In einer Urkunde des damaligen Bischofs – und späteren Heiligen 
– Otto I. von Bamberg wird er in der Zeugenliste geführt. Die meisten Historiker, 
die über die Andechs-Meranier forschen, sind an dieser Urkunde besonders interes-
siert: Berthold II. wird als „Graf von Plassenburg“ genannt. Somit gibt die Urkun-
de darüber Auskunft, dass die Plassenburg bei Kulmach das erste Machtzentrum 
des Geschlechts in Oberfranken war. Es gibt jedoch noch einen anderen wichtigen 
Grund, der besonderes Interesse an dieser Urkunde rechtfertigt: Der Name, der 
unmittelbar nach Berthold in der Zeugenliste geführt wird, ist der seines ältesten 
Sohnes, Poppo. Nur zwei Jahre später heiratete dieser Poppo die Erbin Kunizza 
von Giech, deren Vater ein Netzwerk aus Ländereien und Rechten im Bistum Bam-
berg besaß. Allem Anschein nach versuchte Graf Berthold II. von Anfang an, seine 
Herrschaftsbildung in Oberfranken zu etablieren und dadurch die Stellung seines 
ältesten Sohnes im Bistum Bamberg zu fördern. So gibt bereits die Urkunde von 
1135 einen wichtigen Einblick in die Herrschaftsstruktur der Andechs-Meranier 
in Oberfranken, nämlich die Mitwirkung einzelner Familienmitglieder in diesem 
Raum.

Sieben Jahre später – im Jahr 1142 – erfuhren die Andechs-Meranier die erste 
Krise bei der Herrschaftsausübung in Oberfranken. Die Ehe zwischen Poppo von 
Andechs und Kunizza von Giech wurde von Bischof Egilbert von Bamberg durch 
einen Synodalbeschluss geschieden. Eine Urkunde aus diesem Jahr zeigt, dass Ku-
nizza die Ehescheidung unterstützte, da sie ihre zwei Burgen Giech und Lichtenfels 
der Bamberger Kirche übergab. Poppo hingegen wollte die reiche und strategisch 
wichtig gelegene Erbschaft Kunizzas in die Hände seiner Familie übertragen. In den 
Jahren 1142–1143 kam es sogar zu kriegerischen Auseinandersetzungen zwischen 
Poppo und dem Bischof von Bamberg. Der sogenannte erste Giechburgvertrag 
– eine Urkunde von 1143 – beschreibt, wie der Friede in Oberfranken wiederherge-
stellt wurde. Giech und Lichtenfels mit der gesamten Erbschaft Kunizzas blieben im 
Besitz der Bamberger Kirche. Poppo wurde als Entschädigung mit dieser Erbschaft 
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belehnt und – dies erscheint am wichtigsten – es wurde ihm das Nutzungsrecht 
für einen Teil der Giechburg und eine Hälfte der Burg Lichtenfels zugesprochen. 
Für das Thema des vorliegenden Beitrages ist die Zeugenliste dieses Vertrages 
besonders beachtenswert: Sowohl Poppos Vater Graf Berthold II. von Andechs als 
auch sein jüngerer Bruder Berthold III. werden in der Zeugenliste genannt. Poppo 
hatte die Auseinandersetzung mit dem Bischof von Bamberg nicht allein geführt, 
sondern die Unterstützung seiner Familie erhalten. Mit Hilfe dieser Unterstützung 
konnten der Giechburgvertrag geschlossen und die Nutzungsrechte der Burgen 
Giech und Lichtenfels gesichert werden.

Poppo und sein jüngerer Bruder Berthold III. nahmen 1147–1148 an der Heer-
fahrt teil, als König Konrad III. zum zweiten Kreuzzug aufbrach. Während ihrer Ab-
wesenheit waren es höchstwahrscheinlich ihr Vater und ihr jüngster Bruder Otto, 
die die Andechs-Meranier Herrschaften in Bayern, Krain und Oberfranken verwal-
teten. Die Teilnahme am zweiten Kreuzzug ermöglichte es Poppo und Berthold, 
enge Vertraute König Konrads III. zu werden und ihre Familie an das staufische 
Königshaus zu binden. Auch der zukünftige König und Kaiser Friedrich I. Barba-
rossa war ein Teilnehmer dieses Kreuzzuges und es scheint, dass der Grundstein 
für die engen Beziehungen zwischen ihm und den Andechs-Meraniern in dieser 
Zeit gelegt wurde.

Als Graf Poppo 1148 in Konstantinopel starb, kehrte sein Bruder Berthold III. 
nach Oberfranken zurück. Eines seiner ersten Ziele war es, die Bedingungen des 
ersten Giechburgvertrages zu ändern. Er erreichte in einem zweiten Giechburgver-
trag aus dem Jahr 1149 eine Übereinkunft mit Bischof Eberhard II. von Bamberg: 
Eberhard bestätigte Berthold als Erben seines Bruders und verfügte, das Berthold 
III. und sein ältester Sohn nach ihm das Nutzungsrecht der beiden Burgen Giech 
und Lichtenfels übernehmen sollten (von der Erbschaft Kunizzas von Giech wird 
im Folgenden noch zu berichten sein, da sich an diesem Beispiel die Zusammenar-
beit der einzelnen Familienmitglieder der Andechs-Meranier sehr gut beschreiben 
lässt).

Was können wir bisher über die Andechs-Meranier in Oberfranken festhalten? 
In den ersten fünfzehn Jahren ihrer aktiven Herrschaft in Oberfranken erscheinen 
Graf Berthold II. von Andechs und seine zwei ältesten Söhne in einer ganzen Reihe 
von Urkunden in dieser Gegend. Die Zusammenarbeit der drei Familienmitglieder 
sicherte die Stellung des Geschlechts im Bistum Bamberg. Diese ersten Beispie-
le der Herrschaftsausübung dieser Familie zeigen die Wichtigkeit der Interaktion 
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zwischen den einzelnen Familienmitgliedern. Doch dies war nur der Anfang. Im 
weiteren Verlauf des 12. Jahrhunderts wurde die nachfolgende Familiengruppe die-
ses Adelsgeschlechtes für diesen Raum noch bedeutender. 1177 wurde Otto, der 
jüngste Sohn Graf Bertholds II. von Andechs, zum Bischof von Bamberg gewählt. 
Seine Wahl wurde von Kaiser Friedrich Barbarossa unterstützt und fiel in eine Zeit, 
in der die Andechs-Meranier eine bedeutende Machterweiterung anstrebten. Otto 
war bereits zwischen 1165 und 1170 Bischof-Elekt von Brixen und konnte aus die-
ser Position heraus das Ansehen und die Machtfülle seiner Familie in Tirol sichern. 
Im Jahr 1173 hatte der Kaiser Ottos Bruder Graf Berthold III. von Andechs mit der 
Markgrafschaft Istrien belehnt. Und 1180 wurde der Sohn Bertholds III., Berthold 
IV., von Barbarossa mit dem Herzogtum Meranien belehnt. Die Übertragung die-
ser Würde brachte zwar keinen realen Machtgewinn, da es sich lediglich um ein 
Titelherzogtum handelte, bedeutete aber für Berthold IV. und seine Familienange-
hörigen eine wichtige Standeserhöhung. 

Hier wird die herausragende Stellung dieser Adelsfamilie deutlich: Innerhalb 
eines Jahrzehnts hatten drei Mitglieder des Geschlechts der Andechs-Meranier 
führende Stellungen im Reich erhalten. Bis zum Tod Bertholds III. im Jahr 1188 
arbeiteten diese drei Fürsten oftmals zusammen. Da die Bischöfe von Bamberg seit 
dem 11. Jahrhundert Länder und Rechte im Herzogtum Bayern und in Kärnten in 
der Nähe von Andechs-Meranier Herrschaften in Krain besaßen, konnten Bischof 
Otto II. von Bamberg, Markgraf Berthold III. von Istrien und Herzog Berthold IV. 
von Meranien ihren Einfluss über fast den gesamten Südosten des Reiches aus-
dehnen. Auch am Hofe des staufischen Kaisers Friedrich Barbarossa sind sie oft 
nachweisbar, was auf ihre bedeutende Rolle im Reich hinweist. Doch das Beispiel 
Oberfranken verdeutlicht am besten, wie bedeutend die Zusammenarbeit dieser 
drei Familienmitglieder in den achtziger Jahren des 12. Jahrhunderts war.

Im Rahmen dieses Beitrages kann lediglich an zwei kurzen Beispielen die Wich-
tigkeit der engen Familienbeziehungen verdeutlicht werden. Zum einen zeigen die 
Quellen des ausgehenden 12. Jahrhunderts, wie die Burg Niesten in der Nähe von 
Weismain in den Besitz der Andechs-Meranier gelangte. Zwischen ungefähr 1142 
und ungefähr 1188 war es ein edelfreies Geschlecht, das die Burg als Lehen von 
den Bischöfen von Bamberg besaß. Nach dem Aussterben dieser Familie waren es 
die Andechs-Meranier, die ohne Zögern ihr Erbe antraten und Besitzer der Burg  
Niesten wurden. Allem Anschein nach war es Bischof Otto II., der seinem Bruder 
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und seinem Neffen erlaubte, die Herrschaft über Niesten auszuüben. Zu einem 
Streit mit der Bamberger Kirche kam es jedenfalls nicht.

Zum anderen versuchte Bischof Otto II. von Bamberg im Jahrzehnt nach seiner 
Wahl, das Kloster Langheim unter den Einfluss der Andechs-Meranier Herrschaft 
zu bringen. Dieses Zisterzienserkloster spielte eines große Rolle im Rodungspro-
zess in Ostfranken in der Nähe von Böhmen und war deshalb eines der führenden 
Stifte im Bistum Bamberg. In einer Urkunde aus dem Jahr 1187 übertrug Otto dem 
Kloster verschiedene Ländereien in Oberfranken, legte aber fest, dass Ottos Nef-
fe Herzog Berthold IV. von Meranien diese für das Kloster verwalten, beschützen 
und verteidigen sollte. Irgendwann zwischen 1180 und 1188 übergab Otto dem Klo-
ster andere Besitztümer, und der Bischof ernannte seinen Neffen abermals zum 
Schützer dieser Ländereien. Markgraf Berthold III. von Istrien erscheint in beiden 
Urkunden als Zeuge. Diese Teilnahme des Markgrafen zeigt seine wichtige Rolle 
als Vermittler zwischen den Andechs-Meraniern, dem Bistum Bamberg und dem 
Kloster Langheim. Da das Geschlecht der Andechs-Meranier bereits Besitzungen 
und Rechte in Ostfranken besaß, gab diese starke Verbindung mit Langheim dem 
Geschlecht die Möglichkeit, seine Macht innerhalb des Bistums Bamberg noch 
weiter auszubauen.

So benutzte der Andechs-Meranier Otto seine Stellung als Bischof von Bam-
berg, den Einfluss seines Bruders und seines Neffen in Oberfranken zu stärken. 
Während seiner Amtszeit wurden die Andechs-Meranier das einflussreichste Adels-
geschlecht im Bistum. Wir können deshalb nochmals sehen, wie das gemeinsame 
Vorgehen der verschiedenen Familienmitglieder die Herrschaft der Andechs-
Meranier stärkte. 

Als Markgraf Berthold III. 1188 und Bischof Otto II. von Bamberg 1196 ver-
starben, endete der Einfluss dieser Generation. Doch ein Aus für die Andechs-
Meranier bedeutete dies keinesfalls. Die engen Beziehungen zwischen den Brü-
dern hatten ihrer Familie eine führende Stellung innerhalb des Reiches verschafft. 
In Oberfranken hatten Berthold III. und Otto eine besonders starke Position für die 
Familie hinterlassen. Dies sollte sich auch in der nächsten Generation fortsetzen. 
Herzog Berthold IV. von Meranien war der einflussreichste weltliche Fürst in die-
sem Raum. Sein Halbbruder Poppo war seit 1185 Propst von St. Jakob in Bamberg. 
Sein dritter Sohn Ekbert schließlich war seit den frühen neunziger Jahren des 12. 
Jahrhunderts Propst von St. Gangolf in Bamberg.
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Diese Familienpolitik ermöglichte weiterhin eine enge Zusammenarbeit der 
kirchlichen und weltlichen Mitglieder der Familie. Eine neue Phase der Herr-
schaftsausübung der Andechs-Meranier begann, als 1203 Ekbert zum Bischof von 
Bamberg gewählt wurde. Als Herzog Berthold ein Jahr später starb, waren es seine 
zwei ältesten Söhne, die sein Erbe teilten. Otto I. wurde Herzog von Meranien und 
erhielt die Andechs-Meranier Herrschaften in Oberfranken und in Niederbayern 
nördlich der Donau in der Nähe von Passau. Diese niederbayerische Grafschaft, 
die das Geschlecht um 1158 geerbt hatte, verkaufte er 1207 an den Bischof von Pas-
sau, wahrscheinlich wegen seiner bevorstehenden Heirat mit Beatrix, der Erbin der 
Pfalzgrafschaft Burgund im Südwesten des Reiches (auf die Bedeutung dieser Hei-
ratsverbindung wird im Folgenden noch einzugehen sein). Der zweite Sohn Herzog 
Bertholds, Heinrich, wurde Markgraf von Istrien und erhielt die Andechser Herr-
schaften in Krain, Tirol, Oberbayern und auch Niederbayern südlich der Donau.

Gemäß dem zweiten Giechburgvertrag von 1149 sollte das Geschlecht der An-
dechs-Meranier der Kirche von Bamberg nach dem Tod Bertholds IV. das Nutzungs-
recht an den beiden Burgen Giech und Lichtenfels zurückgeben. Der Erbe Herzog 
Bertholds in Oberfranken, Herzog Otto I. von Meranien, sollte das Nutzungsrecht 
nicht mehr ausüben dürfen. Die Quellen erwähnen jedoch keine Rückgabe der bei-
den Burgen. Nach dem Tod Herzog Bertholds IV. blieben Giech und Lichtenfels 
für vier Jahrzehnte im Besitz der Andechs-Meranier. Warum konnte Herzog Otto I. 
von Meranien die Burgen in seinem Besitz halten? Um diese Frage zu beantwor-
ten, müssen wir nochmals an die Familienbeziehungen innerhalb des Geschlechts 
der Andechs-Meranier denken. Mit der Wahl Ekberts zum Bischof von Bamberg 
im Jahr 1203 hatte das Geschlecht seine Stellung im Bistum schon gesichert. Es 
scheint, als habe Ekbert den zweiten Giechburgvertrag einfach ignoriert. Und da 
sein jüngerer Bruder Berthold Dompropst und sein Onkel Poppo noch Propst von 
St. Jakob in dieser Zeit waren, unternahm auch das Domkapitel keinen Versuch, die 
Rechte aus dem Vertrag geltend zu machen. Auf Grund dieser Familienkonstellati-
on gelang es Ekberts Bruder Otto noch 1204, dem Todesjahr des Vaters, Giech und 
Lichtenfels in Familienbesitz zu halten, ohne in eine Auseinandersetzung mit der 
Bamberger Kirche zu geraten.

In den folgenden Jahren nach dem Tod Herzog Bertholds IV. von Meranien 
arbeiteten Bischof Ekbert und Herzog Otto I. in Oberfranken eng zusammen. Erst 
das Jahr 1208 sollte die Position der Andechs-Meranier im Bistum Bamberg verän-
dern. Am 21. Juni 1208 heiratete Herzog Otto I. von Meranien Beatrix, die Erbin der 
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Pfalzgrafschaft Burgund, im Bamberger Dom. Der Onkel der Braut, König Philipp 
von Schwaben, weilte auf Grund der Hochzeitsfeierlichkeiten in Bamberg. Am 
frühen Nachmittag verschaffte sich Pfalzgraf Otto von Wittelsbach Zutritt zu der 
Bamberger Bischofspfalz und erschlug den dort ruhenden König mit dem Schwert. 
Bischof Ekbert von Bamberg und sein älterer Bruder Markgraf Heinrich von Istri-
en gerieten in den Verdacht der Mitwisserschaft und flohen nach Ungarn, wo ihre 
Schwester Gertrud Königin war.

Sieben Jahre intensiver eigener Forschungen über die Andechs-Meranier konn-
ten die Frage, ob Ekbert und Heinrich tatsächlich eine aktive Rolle im Königsmord 
spielten, nicht klären. Aus den Quellen lässt sich keine eindeutige Antwort auf die-
se Frage geben. Sicher ist lediglich, dass die Reichsacht über beide Brüder noch 
im gleichen Jahr verhängt wurde. 1211 wurde Ekbert wieder in sein Bischofsamt 
eingesetzt, aber seine Stellung im Reich schien bis etwa 1215 noch nicht wieder ge-
festigt zu sein. Aus dieser Zeit sind einige Urkunden erhalten, die zeigen, dass sich 
Bischof Ekbert von Bamberg wieder mit oberfränkischen Belangen befasste. 

Obwohl Herzog Otto I. von Meranien nicht in den Verdacht geriet, am Königs-
mord beteiligt gewesen zu sein, erscheinen er wie auch sein Bruder Ekbert in den 
den Zeitraum zwischen Juni 1208 und ungefähr 1215 Oberfranken betreffenden 
Quellen nur höchst selten. Er blieb in diesen Jahren in der Pfalzgrafschaft Bur-
gund, wo er versuchte seine Herrschaft zu legitimieren. Häufig besuchte er auch 
den königlichen Hof Ottos IV. und später Friedrichs II. Nach 1215 hielt er sich dann 
sowohl in Burgund als auch in Oberfranken auf.

Nachfolgend möchte ich auf die Herrschaft Herzog Ottos I. in Franken und 
Burgund eingehen. Eine ausführliche Untersuchung über diese zwei ganz unter-
schiedlichen Herrschaftsräume fehlt noch in der Forschungsliteratur über die 
Andechs-Meranier. Gleichwohl kann der Vergleich zwischen den Aktivitäten Her-
zog Ottos in der Pfalzgrafschaft Burgund und in Oberfranken deutlich zeigen, wie 
zentral und bedeutend das Bistum Bamberg für die Andechs-Meranier im 13. Jahr-
hundert war.

Der erste Pfalzgraf von Burgund war der Staufer Otto, der Sohn Kaiser Fried-
rich Barbarossas, der Burgund als sein Teil von der väterlichen Erbschaft 1190 er-
halten hatte. Als dieser Otto im Jahr 1200 starb, hatte er nur zwei minderjährige 
Töchter als Erbinnen. Zwischen 1200 und der Heirat der älteren Erbin Beatrix und 
Herzog Ottos I. von Meranien im Jahre 1208 gab es keinen Pfalzgraf, und die ein-
heimischen Adelsgeschlechter benutzten diese Jahre, ihre eigenen Herrschaftsan-
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sprüche auszubauen. Als Herzog Otto I. von Meranien das erste Mal in Burgund 
ankam, begrüßten die meisten lokalen Grafen und Herren ihn nicht. Von 1208 an 
musste er häufig gegen verschiedene einheimische Laien- und Kirchenfürsten Aus-
einandersetzungen führen. Im Jahr 1222 stimmte er zwar einer Heirat des Sohnes 
des mit ihm verfeindeten Grafen von Chalon mit einer seiner Töchter zu; dieser 
Heiratsvertrag beendete die Fehden in Burgund jedoch nicht.

Im gleichen Jahr erfuhr Ottos Einfluss in Burgund einen Tiefpunkt, als der 
Herzog von Meranien in einen Streit mit dem Erzbischof von Besançon verwickelt 
wurde. Der staufische Pfalzgraf Otto von Burgund hatte zwischen 1193 (Amtsantritt 
des Erzbischofs Amadeus) und 1200 (Tod Pfalzgraf Ottos von Burgund) dem Vor-
gänger Erzbischof Gerards zugesagt, seine auf einer Anhöhe vor Besançon errich-
tete Burg zu zerstören und bei Androhung der Strafe der Exkommunikation nicht 
wiederzuerrichten. Trotzdem begann Herzog Otto I. von Meranien eine Burg auf 
ebendiesem Hügel außerhalb der Stadt zu befestigen. Als er die Burg nicht abrei-
ßen wollte, wurde er 1222 vom Erzbischof von Besançon exkommuniziert.

Hier können wir die unterschiedlichen Situationen, in denen sich Otto einer-
seits in Burgund und andererseits in Oberfranken befand, klar beobachten. In 
Oberfranken, wo sein Bruder Bischof von Bamberg und sein Onkel Dompropst 
war, hatte er einen Vertrag mit der Kirche völlig ignorieren können, ohne dass da-
raus Konsequenzen für ihn erwuchsen. In Burgund sah die Lage anders aus. Der 
Erzbischof von Besançon war kein Familienmitglied der Andechs-Meranier und die 
Missachtung eines Vertrages führte unweigerlich zur Exkommunikation. Dieser 
Kirchenbann, der den Ausschluss Ottos aus der christlichen Gemeinde und der Ge-
sellschaft nach sich zu ziehen hatte, scheint innerhalb des Bistums Bamberg aber 
bedeutungslos gewesen zu sein. Otto stellte fünf Urkunden im Jahr 1223 in Ober-
franken aus – und in keiner wurde die Exkommunikation erwähnt. Da sein Bruder 
Ekbert Bischof von Bamberg war, war die Stellung Ottos in Oberfranken gesichert. 
In Burgund stand Otto I. allein und musste ohne die einflussreiche Unterstützung 
seiner Familie herrschen. In den fünf Urkunden von 1223 sehen wir, wie bedeutend 
diese oberfränkische Stellung für den Herzog war. Er übergab an fünf verschiedene 
Klöster Ländereien für sein Seelenheil; vier dieser fünf Klöstern befanden sich in 
Oberfranken: Langheim, Banz, Michelsberg und das Nonnenkloster St. Theodor 
in Bamberg.

Die Exkommunikation Ottos dauerte nur zwei Jahre, und bereits 1224 erschien 
er wieder in Burgund. In dieser Zeit – nach fünfzehn Jahren Ehe – bekamen Otto 
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und Beatrix den lang ersehnten Erben. Herzog Otto war wahrscheinlich schon fünf-
zig Jahre alt, als sein Sohn Otto II. geboren wurde. Deshalb musste er befürchten, 
dass er keine Söhne mehr haben und vielleicht sterben könnte, während Otto II. 
noch ein kleines Kind war. Die späte Vaterschaft ist wahrscheinlich ein Grund, war-
um Herzog Otto I. von Meranien schnell versuchte, einen starken Verbündeten für 
seinen Sohn zu finden und dadurch seine Herrschaft zu sichern.

Zwei Urkunden vom 19. Januar 1226 sind die zwei Teile eines zwischen Herzog 
Otto I. und Graf Theobald IV. von Champagne abgeschlossenen Heiratsvertrages. 
Dieser Vertrag legte die Bedingungen einer Eheschließung zwischen Otto II. und 
Blanche, der jungen Tochter Theobalds, fest. Die Hochzeit sollte stattfinden, so-
bald Otto II. sein vierzehntes Lebensjahr vollendet haben würde. Nach der Hoch-
zeit war vorgesehen, dass Herzog Otto I. und seine Frau Beatrix die Pfalzgrafschaft 
Burgund an ihren Sohn übergeben sollten. Aber mit dem Heiratsvertrag wurde 
nicht nur die Zukunft geplant. Herzog Otto I. und Graf Theobald einigten sich auch 
über ein sofortiges Militärbündnis. Otto I. versprach, Graf Theobald gegen seine 
Feinde Beistand zu leisten. Inwiefern er die Möglichkeit dazu besaß, wird in dem 
Vertrag nicht erwähnt. Ausführlicher wird jedoch in dem Vertrag geschildert, wie 
Graf Theobald dem Herzog von Meranien helfen würde. Es wird hier deutlich, dass 
Herzog Otto I. sich mit diesem Heiratsvertrag einen Verbündeten für den Schutz 
der Pfalzgrafschaft Burgund schaffen wollte.

So war Otto II., der im Jahr 1226 wahrscheinlich nur zwei oder drei Jahre alt 
war, bereits eine Schlüsselfigur in der burgundischen Politik seines Vaters. Die ver-
abredete Hochzeit fand jedoch nie statt. Weniger als zwei Jahre nach dem Heirats-
vertrag änderte Herzog Otto I. von Meranien seine Strategie in der Pfalzgrafschaft 
Burgund grundlegend. Drei Urkunden, eine von Juni 1227 und die zwei anderen 
von November 1227 erklären, wie Otto I. für 15.000 Pfund Pfennige die Pfalzgraf-
schaft an Graf Theobald verpfändete. Zwischen November 1227 und dem Jahr 1242 
kam kein Familienmitglied der Andechs-Meranier nach Burgund zurück. Warum 
entschied sich Herzog Otto I., die Pfalzgrafschaft praktisch zu verlassen?

Viele Historiker haben angenommen, Herzog Otto habe am Ende erkannt, dass 
er sich in der Pfalzgrafschaft nie wirkungsvoll durchsetzen konnte. Die gängige 
Auffassung der historischen Forschung ist also, dass Otto schlicht so erfolglos in 
Burgund war, dass er seine Herrschaft dort nicht länger halten konnte. Ich möchte 
eine andere mögliche Erklärung für die Verpfändung Burgunds vorschlagen, die 
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weniger die Pfalzgrafschaft Burgund selbst als vielmehr die Zentralität, die Ober-
franken im Bewußtsein Herzog Ottos I. einnahm, in den Mittelpunkt stellt.

In den Monaten und Jahren nach der Ermordung König Philipps 1208 verlor 
Markgraf Heinrich von Istrien fast alle seine Länder und Rechte im Reich. Der 
neue König, der Welfe Otto IV., verhängte über Heinrich die Reichsacht und zog 
die Reichslehen Heinrichs ein. Der Wittelsbacher Herzog Ludwig I. von Bayern 
nutzte den Fall Heinrichs für seine Zwecke. Ludwig zerstörte die Burg Wolfratshau-
sen in Oberbayern, die die Andechs-Meranier 1157 geerbt hatten. Eine Quelle aus 
dem Jahr 1210 beschreibt einen Anhänger Ludwigs, der vom Herzog als Richter in 
den oberbayerischen Besitztümern Heinrichs ernannt wurde. Und eine Urkunde 
Ludwigs aus dem gleichen Jahr beweist, dass der Herzog von Bayern die Länder 
Heinrichs um Innsbruck herum ebenfalls erwarb.

Nur in Krain fand Heinrich eine Insel der Sicherheit. Um 1210 reiste er von 
Ungarn in seine Länder im heutigen Slowenien. Dort heiratete er eine lokale Er-
bin, Sophie von Weichselburg, und in den folgenden Jahren baute er eine starke 
Herrschaft um Kamnik und Slovenj Gradec (Windischgräz) aus. Bis in die frühen 
zwanziger Jahre des 13. Jahrhunderts blieb er meistens in der Umgebung Krains. 
Dann begann Heinrich wieder langsam eine Rolle in der Reichspolitik zu spielen. 
1220 und 1225 besuchte er den Hof Kaiser Friedrichs II. in Italien. Er verbündete 
sich mit dem Herzog von Österreich, der einer der stärksten Fürsten im Reich war. 
Wahrscheinlich benutzte der Herzog von Österreich seinen Einfluss, um das An-
sehen Heinrichs zu verbessern. Es war Ende 1227 oder Anfang 1228, als Heinrich 
endlich – nach zwei Jahrzehnten – mit Herzog Ludwig I. von Bayern eine Einigung 
erzielte. Heinrich kehrte in seine oberbayerischen Ländereien zurück. Am 14. Mai 
1228 hielt er sich in Straubing auf, um der Schwertleite des Sohnes Herzog Lud-
wigs beizuwohnen. Viele Fürsten des Reiches weilten ebenfalls in Straubing: König 
Heinrich (VII.), der Sohn Kaiser Friedrichs II., der Herzog von Österreich und zwei 
Brüder Heinrichs von Istrien, Bischof Ekbert von Bamberg und Herzog Otto I. von 
Meranien.

Die Anwesenheit Herzog Ottos I. von Meranien am Wittelsbacher Hof ist viel 
bedeutender als die meisten heutigen Historiker annehmen. Es gibt mehr als ein-
hundert Quellen für die Aktivitäten Ottos zwischen 1204 und 1228, aber sein Er-
scheinen in Straubing ist der früheste sichere Beleg für seine Präsenz im Herzog-
tum Bayern. Es ist sicher kein Zufall, dass Herzog Otto I. ungefähr sechs Monate 
nach der Verpfändung Burgunds zum ersten Mal in Bayern erschien. Er hatte die 
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Pfalzgrafschaft dem Grafen von Champagne verpfändet, um Heinrichs Stellung in 
den bayerischen Herrschaften des Geschlechts zu unterstützen.

Aber Geschwisterliebe war nicht der wichtigste Grund für Ottos Unterstützung 
seines Bruders. Heinrich und seine Frau Sophie, die im Jahr 1228 schon an die 
zwanzig Jahre verheiratet waren, hatten keine Nachkommen. Otto I. und sein jun-
ger Sohn Otto II. waren deshalb die nächsten Erben von Heinrich. Im Falle von 
Heinrichs Tod wären den beiden Ottos die Herrschaften in Burgund, Franken, Bay-
ern, Tirol und Krain zugefallen. Besançon im heutigen Frankreich liegt ungefähr 
750 Kilometer von Slovenj Gradec in heutigem Slowenien entfernt. Einen so weit 
verstreuten Herrschaftskomplex kontrollieren zu können, wäre eine sehr schwie-
rige Aufgabe gewesen. Und nach dem Tode Ottos I. wäre es die alleinige Aufgabe 
des jungen Ottos II. gewesen, die Herrschaft in diesen Gebieten auszuüben. Mit 
dieser Erwartung auf das Erbe Heinrichs ist die Verpfändung der Pfalzgrafschaft 
Burgund durch Herzog Otto I. von Meranien durchaus zu verstehen. Die Pfalzgraf-
schaft war nicht völlig verloren. In den kommenden Jahren konnten Otto I. oder 
Otto II. Burgund wieder zurückfordern, sobald die Situation innerhalb der Familie 
sich stabilisiert haben würde. Gleichwohl war es in den Jahren 1227 und 1228, als 
Heinrich die Herrschaften in Bayern zurückgewann, sicherer, die Pfalzgrafschaft 
zu verlassen und sich im Sinne der Familienpolitik auf die bayerischen Ländereien 
zu konzentrieren.

Heinrich starb am 18. Juli 1228. Eine Reihe von Urkunden, mit denen er Güter 
an verschiedene Klöster für die Sicherung seines Seelenheils übertrug, zeigt, dass 
sein Tod nicht unerwartet oder plötzlich eintrat. So war Herzog Otto I. von Mera-
nien bereit, die Herrschaften Heinrichs sofort nach dessen Tod zu übernehmen. 
Nur zehn Tage nach Heinrichs Tod bestätigte Otto am 28. Juli 1228 ein Geschenk 
seines Bruders an das oberbayerische Kloster Benediktbeuern. Herzog Otto I. etab-
lierte sich sehr schnell als der Erbe Heinrichs. Von Juli 1228 an versuchte er dann, 
seinen neuen Machtbereich zu kontrollieren. Im Winter 1228/1229 erschien Otto I. 
zum ersten Mal seit 1202 im Gebiet um Krain. Dort traf er sich mit seinem jüngsten 
Bruder Berthold, dem Patriarchen von Aquileja. Die beiden Brüder brachten die 
Angelegenheiten der Witwe Heinrichs in Ordnung. Bereits am 17. Juni 1229 war 
Herzog Otto am königlichen Hof in Nürnberg, und sollte nie mehr nach Krain zu-
rückkehren. Im Laufe des Jahres 1229 verheiratete Otto I. seine Tochter Agnes mit 
dem Sohn des Herzogs von Österreich. Ihre Mitgift war eine Reihe von Andechs-
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Meranier Besitztümern in Krain; ihr Mann benutzte den Titel dominus Carniole 
(„Herr von Krain“) bereits im Jahr 1232.

Um die reiche Mitgift von Agnes verstehen zu können, müssen wir uns an die 
Pfalzgrafschaft Burgund erinnern. Mit der Verpfändung der Pfalzgrafschaft befrei-
te sich Otto I. von seinen Verpflichtungen im Südwesten des Reiches. Und nach 
der Heirat seiner Tochter 1229 konnte er sich auch von seinen Verpflichtungen 
im Südosten des Reiches lösen. In weniger als drei Jahren hatte Herzog Otto I. 
die Andechs-Meranier Herrschaft völlig umgestaltet. Der fast sechzig Jahre alte 
Otto konnte sich jetzt auf die alten Kernstücke der Andechs-Meranier Gebiete in 
Bayern, Tirol und Franken konzentrieren. Mit seinem Tod würde sein junger Erbe 
Otto II. in einer besseren Position sein, um die Stellung der Familie bewahren zu 
können. Trotzdem war Otto I. in den letzten Jahren vor seinem Tod 1234 bemüht, 
das Ansehen seines Sohnes im Reich noch zu vermehren. Zu diesem Zweck ar-
rangierte der Herzog um 1230 die Verlobung seines Sohnes mit der Tochter des 
Grafen Albert von Tirol. Es ist unklar, wie und wann Otto I. den Heiratsvertrag mit 
dem Grafen von Champagne aufgelöst hatte, aber die Aufhebung des Vertrages ist 
nicht überraschend. Nach der Verpfändung der Pfalzgrafschaft Burgund und dem 
Tod Markgraf Heinrichs brauchte Herzog Otto der Erste einen Verbündeten in der 
Nähe von Tirol und Bayern. So wurde Graf Albert ein Vormund Ottos II. nach dem 
Tod Ottos I.

Die Quellen aus den Jahren 1226 bis 1234 beweisen, dass Herzog Otto I. von 
Meranien häufig unterwegs war. Er besuchte den kaiserlichen Hof Friedrichs II. 
oftmals in Italien und legitimierte langsam seine Herrschaft in Oberbayern und 
Tirol. Das Bistum Bamberg findet sich in dieser Zeit nur unregelmäßig auf seiner 
Reiseroute. Aber Oberfranken verlor seine Bedeutung für die Herrschaft Ottos I. 
nicht. Im Gegenteil bot die starke Stellung, die Herzog Otto, sein Bruder Bischof 
Ekbert und die früheren Generationen ihres Geschlechts innerhalb Oberfrankens 
geschaffen hatten, die Möglichkeit für Otto I., seine Interessen auch außerhalb 
dieses Raumes zu verfolgen. Drei Jahrzehnte arbeiteten Otto und Ekbert im Bistum 
Bamberg zusammen, und wir haben keine Beweise, dass irgendjemand die ober-
fränkische Stellung der Andechs-Meranier während der Karriere Herzog Ottos I. 
von Meranien ernsthaft bedrohte. Musste Herzog Otto I. in der Pfalzgrafschaft Bur-
gund und später in Tirol und Oberbayern gegen viele verschiedene Feinde kämp-
fen, so galt dies nicht für das Bistum Bamberg. Daher überrascht es kaum, dass 
Otto I., als er 1234 starb, im oberfränkischen Kloster Langheim begraben wurde. Er 
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war der erste weltliche Fürst seines Geschlechts, der einen Begräbnisort außerhalb 
des oberbayerischen Familienklosters Dießen wählte.

Sein Bruder, Bischof Ekbert von Bamberg, starb 1237, nur drei Jahre später. 
Nach dem Tod dieser zwei einflussreichen Familienmitglieder änderte sich die Si-
tuation der Andechs-Meranier grundlegend. Ein Jahrhundert lang hatte das Ge-
schlecht stets ein starkes Netzwerk von Familienangehörigen besessen, die einan-
der politisch unterstützen konnten. Drei Generationen weltlicher Fürsten hatten 
Brüder gehabt, die sehr erfolgreich kirchliche Laufbahnen eingeschlagen hatten. 
Diese Zusammenarbeit der Familienmitglieder fehlte nach 1237. Herzog Otto II. 
von Meranien war noch ein unerfahrener Jüngling von zehn oder zwölf Jahren als 
sein Vater starb. Dompropst Poppo, das letzte Familienmitglied der Andechs-Mera-
nier im Bamberger Domkapitel, war bereits fünfundsechzig oder siebzig Jahre alt, 
als er 1237 zum Bischof von Bamberg gewählt wurde. 

Doch die Stellung Poppos war nicht mit der Ekberts zu vergleichen. Nach dem 
Tod Ekberts fiel die Wahl des Domkapitels zunächst nicht auf den Andechs-Me-
ranier. Poppo wurde erst gewählt, als sein Vorgänger von seinem Amt zurücktrat. 
Da die Wahl nicht gleich auf Poppo fiel, scheint seine Wahl weder vom Domkapitel 
noch von Kaiser Friedrich II. besonders unterstützt worden zu sein. Poppo blieb 
fünf Jahre Bischof-Elekt, wurde nie als Bischof inthronisiert und 1242 schließlich 
abgesetzt.

Lediglich Berthold, der Patriarch von Aquileia, der letzte Andechs-Meranier in 
männlicher Linie aus der Generation Bischof Ekberts und Herzog Ottos I., spielte 
noch eine einflussreiche Rolle am kaiserlichen Hof. Aber nach 1237 reiste er nicht 
mehr in die Gebiete seiner Familie nördlich der Alpen. So stellten die letzten drei 
Fürsten aus dem Geschlecht der Andechs-Meranier keine starke, gemeinsam agie-
rende Gruppe von Verbündeten mehr dar, wie wir dies in den früheren Jahrzehnten 
beobachten konnten.

Ohne dieses bedeutende Familiennetzwerk ist es wenig überraschend, dass 
die Karriere Herzog Ottos II. nur kurz und ohne nennenswerten Erfolg blieb. Sein 
Vormund Graf Albert war der eigentliche Herrscher der andechs-meranischen Län-
dereien in Tirol. In einem Krieg gegen den Herzog von Wittelsbach verlor Herzog 
Otto II. seine Herrschaftsrechte in Bayern. Auch seine Güter und Rechte in der 
Pfalzgrafschaft Burgund vermochte Otto nicht zu erlangen. Reale Herrschaft konn-
te er von 1244 an nur noch in Oberfranken ausüben. Er starb ohne Kinder am 19. 



260 Jonathan R. L yon

Juni 1248 auf der Burg Niesten und wurde wie sein Vater im Kloster Langheim 
begraben.

Fassen wir die Ergebnisse kurz zusammen. Zwischen 1135 und dem Tod Herzog 
Ottos I. von Meranien 1234 konnte das Geschlecht der Andechs-Meranier auf 
eine Reihe starker Familienbeziehungen zurückgreifen, die halfen, die Herrschaft 
im Reich zu etablieren und zu erweitern. Vor allem in Oberfranken und im Bis-
tum Bamberg ist deutlich zu erkennen, wie erfolgreich die Zusammenarbeit der 
Familienmitglieder sein konnte. Die weltlichen und kirchlichen Fürsten, die neben-
einander in Oberfranken herrschten, bauten diese Gegend zum Machtzentrum der 
Andechs-Meranier im späten 12. und frühen 13. Jahrhundert im Reich aus. Als Her-
zog Otto I. von Meranien seine Grablege im Kloster Langheim wählte, entschied er 
sich bewusst für diesen Herrschaftsbereich. Im Laufe seines Lebens hatte er auch 
Besitzungen in Krain, Tirol, Bayern und Burgund besessen, doch es war Oberfran-
ken, das er als Kernstück seines Machtbereiches verstand.

Die Familienbeziehungen der Andechs-Meranier allein können die ganze Ge-
schichte der Politik und der Herrschaft im hochmittelalterlichen Oberfranken nicht 
erklären. Der Streit zwischen den staufischen Kaisern und den Päpsten, die Ent-
wicklungen innerhalb des Bamberger Domkapitels und des oberfränkischen Klein-
adels beeinflussten diese Region entscheidend. Gleichwohl ist die Zusammenarbeit 
der verschiedenen Mitglieder des Geschlechts ein zentrales Thema in der oberfrän-
kischen Geschichte der Zeit. Außerdem kann das Beispiel der Andechs-Meranier 
im Bistum Bamberg vielleicht ein Vorbild für die Untersuchung der Verbindungen 
zwischen Familienbeziehungen, Politik und Herrschaft für andere Adelsfamilien 
des Mittelalters sein.
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